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Textgegenüberstellung 

Universitätsgesetz 2002 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Leitende Grundsätze Leitende Grundsätze 

§ 2. Z 1 bis 5 … § 2. Z 1 bis 5 … 
 6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten, 

bei der Qualitätssicherung der Lehre und der Verwendung der 
Studienbeiträge; 

 6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten 
und bei der Qualitätssicherung der Lehre; 

 7. bis 14. …  7. bis 14. … 
Leistungsvereinbarung Leistungsvereinbarung 

§ 13. (1) … § 13. (1) … 
 i) interuniversitäre Kooperationen: 

Die Universität hat ihre Aktivitäten zur gemeinsamen Nutzung von 
Organisationseinheiten und Leistungsangeboten mit anderen 
Universitäten zu bestimmen. Dabei sind Informationen über die 
Bereiche, das Ausmaß und die Auswirkungen der Kooperationen mit 
anderen österreichischen Universitäten zu liefern. 

 i) interuniversitäre Kooperationen und Kooperationen mit anderen 
postsekundären Bildungseinrichtungen: Dabei hat die Universität 
insbesondere ihre Aktivitäten zur gemeinsamen Nutzung von 
Organisationseinheiten und Leistungsangeboten mit anderen 
Universitäten zu bestimmen. Es sind Informationen über die Bereiche, 
das Ausmaß und die Auswirkungen der Kooperationen zu liefern. 

Satzung Satzung 
§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(2) … 

 1. … 
 2. Einrichtung eines für die Vollziehung der studienrechtlichen 

Bestimmungen zuständigen monokratischen Organs; 
 3. bis 9. … 

(2) ..: 
 1. … 
 2. Einrichtung eines für die Vollziehung der studienrechtlichen 

Bestimmungen zuständigen monokratischen Organs und Festlegung von 
Rahmenbedingungen für eine etwaige Delegation von Aufgaben; 

 3. bis 9. … 
(2a) In die Satzung können insbesondere auch Bestimmungen betreffend 

Maßnahmen bei Plagiaten oder anderem Vortäuschen von wissenschaftlichen 
Leistungen im Rahmen von schriftlichen Seminar- und Prüfungsarbeiten, 
Bachelorarbeiten sowie wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten 
aufgenommen werden. Darüber hinaus kann das Rektorat über einen allfälligen 

(2a) In die Satzung können Bestimmungen betreffend Maßnahmen bei 
Plagiaten oder anderem Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Leistungen insbesondere im Rahmen von schriftlichen Seminar- und 
Prüfungsarbeiten, Bachelorarbeiten sowie wissenschaftlichen und künstlerischen 
Arbeiten aufgenommen werden. Darüber hinaus kann das Rektorat über einen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausschluss vom Studium von höchstens zwei Semestern bei schwerwiegendem 
und vorsätzlichem Plagiieren oder schwerwiegendem und vorsätzlichem anderen 
Vortäuschen von wissenschaftlichen Leistungen im Rahmen von 
Abschlussarbeiten (Bachelorarbeiten sowie wissenschaftliche und künstlerische 
Arbeiten) mit Bescheid entscheiden. 

allfälligen Ausschluss vom Studium von höchstens zwei Semestern bei 
schwerwiegendem und vorsätzlichem Plagiieren oder schwerwiegendem und 
vorsätzlichem anderen Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Leistungen im Rahmen von Abschlussarbeiten (Bachelorarbeiten sowie 
wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten) mit Bescheid entscheiden. 

§ 54. … (12) Die Verwendung von Fremdsprachen bei der Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, bei der Abfassung von wissenschaftlichen 
Arbeiten, bei der Festlegung von Bezeichnungen für die Absolventinnen und 
Absolventen von Universitätslehrgängen sowie bei der Abfassung von Urkunden 
über die Verleihung akademischer Grade und bei der Ausstellung von Zeugnissen 
und Abgangsbescheinigungen kann im studienrechtlichen Teil der Satzung 
vorgesehen werden. 

 verschoben aus § 54 Abs. 12: 
(2b) In die Satzung können Bestimmungen über die Verwendung von 

Fremdsprachen bei der Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen und 
bei der Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten aufgenommen werden. 

(3) … (3) … 
Rektorat Rektorat 

§ 22. (1) … § 22. (1) …. 
 1. bis 9. … 
 9a. Festlegung der Lehrgangsbeiträge gemäß § 91 Abs. 7; 
 10. bis 17. … 

 1. bis 9. … 
 9a. Festlegung der Lehrgangsbeiträge gemäß § 56 Abs. 3; 
 10. bis 17. … 

Senat  

§ 25. (1) … § 25. (1) … 
 1. bis 9. …  1. bis 9. … 
 10. Erlassung und Änderung der Curricula für ordentliche Studien und 

Lehrgänge (§§ 56 und 57) nach Maßgabe des § 22 Abs. 1 Z 12 und § 54 
Abs. 10; 

 10. Erlassung und Änderung der Curricula für Studien (§ 57a) nach Maßgabe 
der §§ 22 Abs. 1 Z 12 und 54d Abs. 2; 

 11. bis 12 …  11. bis 12 … 
 13. Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge 

durch die Studierenden; 
entfällt 

 14. bis 19. …  14. bis 19. … 
§ 25. (2) bis (10) … § 25. (2) bis (10) … 
(11) Bei der Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der 

Studienbeiträge durch die Studierenden gemäß Abs. 1 Z 13 hat der Senat 
jedenfalls eine von den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden im Senat 

entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestimmte Kategorie zu berücksichtigen. 

Sonderbestimmungen für den Universitätssport Universitäts-Sportinstitute 
§ 40. (1) An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 7, 10, 14 und 15 

sind Universitäts-Sportinstitute eingerichtet, die den Studierenden, den 
Absolventinnen und Absolventen und dem Personal der Universitäten sowie der 
Fachhochschul-Studiengänge des Universitätsstandortes für sportliche 
Tätigkeiten und Wettkämpfe zur Verfügung stehen. 

§ 40. (1) An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 7, 10, 14 und 15 
sind Universitäts-Sportinstitute eingerichtet, die den Studierenden und 
Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern der Universitäten, den Studierenden der 
Pädagogischen Hochschulen, den Studierenden der Fachhochschulen und den 
Studierenden der Privatuniversitäten des Universitätsstandortes für sportliche 
Tätigkeiten und Wettkämpfe zur Verfügung stehen. 

(2) Die Universitäts-Sportinstitute sind in der Leistungsvereinbarung und im 
Rechnungsabschluss der betreffenden Universität gesondert auszuweisen. 

(2) Die Universitäts-Sportinstitute sind in der Leistungsvereinbarung und im 
Rechnungsabschluss, sowie in der Wissensbilanz der betreffenden Universität 
gesondert auszuweisen. 

(3) Mittel, die dem Universitäts-Sportinstitut aus dem universitären 
Sportbetrieb und aus dem Betrieb von Universitätssportanlagen zufließen, sind 
für die Zwecke des Universitätssportes zu verwenden. 

(3) Mittel, die dem Universitäts-Sportinstitut aus dem freiwilligen 
Hochschulsport, sowie aus dem Betrieb von Universitätssportanlagen zufließen, 
sind für die Zwecke des Universitäts-Sportinstituts zu verwenden. 

(4) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Universitäts-Sportinstituts darf nur 
eine Person mit einschlägiger Ausbildung und entsprechender fachlicher 
Qualifikation bestellt werden. 

(4) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Universitäts-Sportinstituts darf nur 
eine Person mit einschlägiger Ausbildung und entsprechender fachlicher 
Qualifikation bestellt werden. 

 (5) Das Rektorat einer Universität mit Universitäts-Sportinstitut kann 
Richtlinien zur Aufnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen 
postsekundären Bildungseinrichtungen des Universitätsstandortes, sowie 
sonstigen Personengruppen in den Teilnehmerinnen- und Teilnehmerkreis des 
Universitäts-Sportinstituts der Universität zumindest gegen Ersatz der Vollkosten 
erlassen. 

Aufsicht Aufsicht 
§ 45. (1) und (2) … § 45. (1) und (2) …. 
(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat mit Verordnung 

Verordnungen und mit Bescheid Entscheidungen von Universitätsorganen 
aufzuheben, wenn die betreffende Verordnung oder Entscheidung im 
Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Verordnungen einschließlich der 
Satzung stehen. Im Falle einer Verletzung von Verfahrensvorschriften hat eine 
Aufhebung nur dann zu erfolgen, wenn das Organ bei deren Einhaltung zu einem 
anderen Ergebnis hätte kommen können. 

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat mit Verordnung 
Verordnungen und mit Bescheid Entscheidungen von Universitätsorganen 
aufzuheben, wenn die betreffende Verordnung oder Entscheidung im 
Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Verordnungen einschließlich der 
Satzung steht. Im Falle der Ausübung des Aufsichtsrechtes bei gemeinsam mit 
Pädagogischen Hochschulen eingerichteten Studien ist das Einvernehmen mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung herzustellen. Im Falle 
einer Verletzung von Verfahrensvorschriften hat eine Aufhebung nur dann zu 
erfolgen, wenn das Organ bei deren Einhaltung zu einem anderen Ergebnis hätte 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
kommen können. 

(4) … (4) … 
(5) Ab der formellen Einleitung eines aufsichtsbehördlichen Verfahrens 

durch das aufsichtsführende Organ ist die Durchführung der diesem Verfahren zu 
Grunde liegenden Beschlüsse bis zum Abschluss des Verfahrens unzulässig. Ein 
in diesem Zeitraum oder nach der aufsichtsbehördlichen Aufhebung des 
betreffenden Beschlusses dennoch ergangener Bescheid leidet an einem gemäß 
§ 68 Abs. 4 Z 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. 
Nr. 51/1991, mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. Hebt die Bundesministerin oder 
der Bundesminister eine Entscheidung eines Universitätsorganes mit Bescheid 
auf, so enden Arbeitsverhältnisse, die auf der aufgehobenen Entscheidung 
beruhen, mit Eintritt der Rechtskraft des Bescheides. 

(5) Ab der formellen Einleitung eines aufsichtsbehördlichen Verfahrens 
durch die Bundesministerin oder den Bundesminister ist die Durchführung der 
diesem Verfahren zu Grunde liegenden Beschlüsse bis zum Abschluss des 
Verfahrens unzulässig. Ein in diesem Zeitraum oder nach der 
aufsichtsbehördlichen Aufhebung des betreffenden Beschlusses dennoch 
ergangener Bescheid leidet an einem gemäß § 68 Abs. 4 Z 4 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler. Hebt die Bundesministerin oder der Bundesminister eine 
Entscheidung eines Universitätsorganes mit Bescheid auf, so enden 
Arbeitsverhältnisse, die auf der aufgehobenen Entscheidung beruhen, mit Eintritt 
der Rechtskraft des Bescheides. 

(6) ... (6) … 
Verfahren in behördlichen Angelegenheiten Verfahren in behördlichen Angelegenheiten 

§ 46. (1) und (2) … § 46. (1) und (2) … 
(3) In Studienangelegenheiten sind auch die Organe der gesetzlichen 

Vertretung der Studierenden zur Einbringung von Rechtsmitteln berechtigt, 
sofern die betroffenen Studierenden nicht ausdrücklich die Zustimmung 
verweigern. 

(3) In Studienangelegenheiten sind auch die Organe der gesetzlichen 
Vertretung der Studierenden nach Maßgabe der §§ 4 Abs. 1a und 12 Abs. 2a 
HSG 2014 zur Einbringung von Rechtsmitteln berechtigt. 

(4) … (4) ... 
 (5) Studienwerberinnen und Studienwerber sowie Studierende, die das 16. 

Lebensjahr vollendet haben, sind in studienrechtlichen Verfahren handlungs- und 
prozessfähig. 

II. Teil 
Studienrecht 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen 

II. Teil 
Studienrecht 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen 
§ 51. (1) In Vollziehung der Studienvorschriften werden die Universitäten § 51. (1) In Vollziehung der Studienvorschriften werden die Universitäten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig. im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig. 

(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. Anerkannte postsekundäre Bildungseinrichtungen sind die 
Bildungseinrichtungen, die Studien im Ausmaß von mindestens sechs 
Semestern durchführen, bei denen die Zulassung die allgemeine 
Universitätsreife im Sinne dieses Bundesgesetzes oder bei künstlerischen 
Studien den Nachweis der künstlerischen Eignung voraussetzt und die 
auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz 
haben, als Bildungseinrichtungen im Sinne dieser Begriffsbestimmung 
anerkannt sind. 

 1. Anerkannte postsekundäre Bildungseinrichtungen sind die 
Bildungseinrichtungen, die Studien im Ausmaß von mindestens sechs 
Semestern durchführen, bei denen die Zulassung die allgemeine 
Universitätsreife im Sinne dieses Bundesgesetzes oder bei künstlerischen 
Studien den Nachweis der künstlerischen Eignung voraussetzt und die 
auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz 
haben, als Bildungseinrichtungen im Sinne dieser Begriffsbestimmung 
anerkannt sind. 

 2. Ordentliche Studien sind die Diplomstudien, die Bachelorstudien, die 
Masterstudien und die Doktoratsstudien. 

 2. Ordentliche Studien sind die Diplomstudien, die Bachelorstudien, die 
Masterstudien, die Doktoratsstudien sowie die Erweiterungsstudien. 

 3. Diplomstudien sind die ordentlichen Studien, die sowohl der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung und der 
Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung 
wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden 
erfordern, als auch deren Vertiefung und Ergänzung dienen. Diese 
Studien erfüllen die Anforderungen des Art. 11 lit. e der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. 
Nr. L 255 vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/55/EU, ABl. Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 132, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 305 vom 24.10.2014 S. 115. 

 3. Diplomstudien sind die ordentlichen Studien, die sowohl der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung und der 
Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung 
wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden 
erfordern, als auch deren Vertiefung und Ergänzung dienen. Diese 
Studien erfüllen die Anforderungen des Art. 11 lit. e der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. 
Nr. L 255 vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/55/EU, ABl. Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 132, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 305 vom 24.10.2014 S. 115. 

 4. Bachelorstudien sind die ordentlichen Studien, die der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung und der 
Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten dienen, welche die Anwendung 
wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden 
erfordern. Diese Studien erfüllen die Anforderungen des Art. 11 lit. d der 
Richtlinie 2005/36/EG. Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 4. Bachelorstudien sind die ordentlichen Studien, die der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung oder 
Berufsausbildung und der Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten 
dienen, welche die Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer 
Erkenntnisse und Methoden erfordern. Diese Studien erfüllen die 
Anforderungen des Art. 11 lit. d der Richtlinie 2005/36/EG. Sie sind 
nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 5. Masterstudien sind die ordentlichen Studien, die der Vertiefung und 
Ergänzung der wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung 
auf der Grundlage von Bachelorstudien dienen. Diese Studien erfüllen 
die Anforderungen des Art. 11 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG. Sie sind 
nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 5. Masterstudien sind die ordentlichen Studien, die der Vertiefung und 
Ergänzung der wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung 
oder Berufsausbildung auf der Grundlage von Bachelorstudien dienen. 
Diese Studien erfüllen die Anforderungen des Art. 11 lit. e der Richtlinie 
2005/36/EG. Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  5a. Erweiterungsstudien sind ordentliche Studien, die dem Zweck dienen, die 

in einem ordentlichen Studium erworbenen Kompetenzen um zusätzliche 
Kompetenzen zu erweitern. 

  5b. ein Unterrichtsfach entspricht einem Unterrichtsgegenstand oder einem 
Fachbereich an Sekundarschulen. 

  5c. eine Spezialisierung im Lehramtsstudium Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) ist die Ausrichtung auf ein von einem 
Unterrichtsfach der Sekundarstufe verschiedenes, in den Curricula näher 
zu umschreibendes Fachgebiet, in welchem die oder der Studierende 
vertiefende Kenntnisse erlangt. 

  5d.  ein kohärentes Fächerbündel im Lehramtsstudium Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) entspricht mehr als zwei einander inhaltlich 
überschneidenden Unterrichtsfächern. 

 6. Studieneingangsphase ist das Angebot von Lehrveranstaltungen aus den 
das jeweilige Diplom- oder Bachelorstudium besonders kennzeichnenden 
Fächern, das der Information und der Orientierung der 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger dient. 

 6. Studieneingangs- und Orientierungsphase ist das Angebot von 
Lehrveranstaltungen aus den das jeweilige Diplom- oder 
Bachelorstudium besonders kennzeichnenden Fächern, das der 
Information und der Orientierung der Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger dient. 

 7. Bachelorarbeiten sind die im Bachelorstudium anzufertigenden 
eigenständigen schriftlichen Arbeiten, die im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen abzufassen sind. 

 7. Bachelorarbeiten sind die im Bachelorstudium anzufertigenden 
eigenständigen schriftlichen oder künstlerischen Arbeiten, die im 
Rahmen von Lehrveranstaltungen abzufassen sind. 

 8. Diplom- und Masterarbeiten sind die wissenschaftlichen Arbeiten in den 
Diplom- und Masterstudien, die dem Nachweis der Befähigung dienen, 
wissenschaftliche Themen selbstständig sowie inhaltlich und methodisch 
vertretbar zu bearbeiten. 

 8. Diplom- und Masterarbeiten sind die wissenschaftlichen Arbeiten in den 
Diplom- und Masterstudien, die dem Nachweis der Befähigung dienen, 
wissenschaftliche Themen selbstständig sowie inhaltlich und methodisch 
vertretbar zu bearbeiten. 

 9. Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten sind künstlerische Arbeiten, 
die dem Nachweis der Befähigung dienen, im Hinblick auf das 
Studienziel des Studiums selbstständig und wissenschaftlich fundiert 
künstlerisch arbeiten zu können. 

 9. Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten sind künstlerische Arbeiten, 
die dem Nachweis der Befähigung dienen, im Hinblick auf das 
Studienziel des Studiums selbstständig und wissenschaftlich fundiert 
künstlerisch arbeiten zu können. 

 10. Bachelorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss 
der Bachelorstudien verliehen werden. Sie lauten ‚Bachelor’ mit einem 
im Curriculum festzulegenden Zusatz, wobei auch eine Abkürzung 
festzulegen ist. Für den Abschluss des Human- oder Zahnmedizinischen 
Bachelorstudiums ist kein akademischer Grad zu verleihen. 

 10. Bachelorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss 
der Bachelorstudien verliehen werden. Sie lauten „Bachelor“ mit einem 
im Curriculum festzulegenden Zusatz, wobei auch eine Abkürzung 
festzulegen ist. Bachelorstudien für das Lehramt schließen mit dem 
akademischen Grad „Bachelor of Education“ („BEd“) ab. 

 11. Mastergrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der  11. Mastergrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Masterstudien verliehen werden. Sie lauten: „Master …“ mit einem im 
Curriculum festzulegenden Zusatz, wobei auch eine Abkürzung 
festzulegen ist, bzw. „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur“, abgekürzt 
„Dipl.-Ing.“ oder „DI“; für den Abschluss des Humanmedizinischen 
Masterstudiums kann der Mastergrad „Doctor medicinae universae“, 
abgekürzt „Dr. med. univ.“, für den Abschluss des Zahnmedizinischen 
Masterstudiums kann der Mastergrad „Doctor medicinae dentalis“, 
abgekürzt „Dr. med. dent.“, und für den Abschluss des Masterstudiums 
der Pharmazie kann der akademische Grad „Magistra pharmaciae“ oder 
„Magister pharmaciae“, jeweils abgekürzt „Mag. pharm.“, verliehen 
werden. 

Masterstudien verliehen werden. Sie lauten „Master“ mit einem im 
Curriculum festzulegenden Zusatz, wobei auch eine Abkürzung 
festzulegen ist, bzw. „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur“, abgekürzt 
„Dipl.-Ing.“ oder „DI“; für den Abschluss des Humanmedizinischen 
Masterstudiums kann der Mastergrad „Doctor medicinae universae“, 
abgekürzt „Dr. med. univ.“, für den Abschluss des Zahnmedizinischen 
Masterstudiums kann der Mastergrad „Doctor medicinae dentalis“, 
abgekürzt „Dr. med. dent.“, und für den Abschluss des Masterstudiums 
der Pharmazie kann der akademische Grad „Magistra pharmaciae“ oder 
„Magister pharmaciae“, jeweils abgekürzt „Mag. pharm.“, verliehen 
werden. Masterstudien für das Lehramt schließen mit dem akademischen 
Grad „Master of Education („MEd“) ab. 

 12. Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher 
Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf der Grundlage von Diplom- und Masterstudien dienen. 
Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 12. Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher 
Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf der Grundlage von Diplom- und Masterstudien dienen. 
Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 12a. Künstlerische Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger künstlerischer 
Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des künstlerischen 
Nachwuchses auf der Grundlage von künstlerischen Diplom- und 
Masterstudien dienen. Sie stellen eine über ein künstlerisches Diplom- 
bzw. Masterstudium hinausgehende künstlerische Qualifikation dar und 
streben eine künstlerisch vertiefende Auseinandersetzung mit 
künstlerischen Fragestellungen an. Neben der Entwicklung der 
künstlerischen Dissertation gemäß Z 13a beinhalten künstlerische 
Doktoratsstudien begleitende Lehrveranstaltungen künstlerischer, 
wissenschaftlich-künstlerischer und wissenschaftlicher Ausrichtung. 
Künstlerische Doktoratsstudien sind nicht in Studienabschnitte 
gegliedert. 

 12a. Künstlerische Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger künstlerischer 
Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des künstlerischen 
Nachwuchses auf der Grundlage von künstlerischen Diplom- und 
Masterstudien dienen. Sie stellen eine über ein künstlerisches Diplom- 
bzw. Masterstudium hinausgehende künstlerische Qualifikation dar und 
streben eine künstlerisch vertiefende Auseinandersetzung mit 
künstlerischen Fragestellungen an. Neben der Entwicklung der 
künstlerischen Dissertation gemäß Z 13a beinhalten künstlerische 
Doktoratsstudien begleitende Lehrveranstaltungen künstlerischer, 
wissenschaftlich-künstlerischer und wissenschaftlicher Ausrichtung. 
Künstlerische Doktoratsstudien sind nicht in Studienabschnitte 
gegliedert. 

 13. Dissertationen sind die wissenschaftlichen Arbeiten, die anders als die 
Diplom- und Masterarbeiten dem Nachweis der Befähigung zur 
selbstständigen Bewältigung wissenschaftlicher Fragestellungen dienen. 

 13. Dissertationen sind die wissenschaftlichen Arbeiten, die anders als die 
Diplom- und Masterarbeiten dem Nachweis der Befähigung zur 
selbstständigen Bewältigung wissenschaftlicher Fragestellungen dienen. 

 13a. Künstlerische Dissertationen beinhalten unter Erprobung von 
künstlerischen Methoden und Techniken die Entwicklung eines 
künstlerischen, originären, konkreten Rechercheprojekts, das zu einem 

 13a. Künstlerische Dissertationen beinhalten unter Erprobung von 
künstlerischen Methoden und Techniken die Entwicklung eines 
künstlerischen, originären, konkreten Rechercheprojekts, das zu einem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eigenständigen und autonom entwickelten künstlerischen Werk führt. eigenständigen und autonom entwickelten künstlerischen Werk führt. 

 14. Doktorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der 
Doktoratsstudien verliehen werden. Sie lauten „Doktorin ...“„ oder 
„Doktor ...“, abgekürzt „Dr. ...“, mit einem im Curriculum 
festzulegenden Zusatz, oder „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“. 

 14. Doktorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der 
Doktoratsstudien verliehen werden. Sie lauten „Doktorin“ oder „Doktor“, 
abgekürzt „Dr.“, mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, oder 
„Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“. 

  14a. Studienwerberinnen und -werber sind jene Personen, die an der 
betreffenden Universität die erstmalige Zulassung zu einem bestimmten 
Studium beantragen. 

  14 b. Studienanfängerinnen und –anfänger sind jene Studienwerberinnen und -
werber, die nach allfälliger Absolvierung eines Aufnahme- oder 
Auswahlverfahrens tatsächlich zum Studium zugelassen werden. 

  14 c. Studierende sind die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
durch das Rektorat zum Studium an der Universität zugelassenen 
Personen. 

 15. Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den ordentlichen 
Studien zugelassen sind. 

 15. Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den ordentlichen 
Studien zugelassen sind. 

 16. Allgemeine Universitätsreife ist jener Ausbildungsstand, der einer Person 
die Fähigkeit und das Recht vermittelt, bei Erfüllung allfälliger 
ergänzender studienspezifischer Erfordernisse zu einem ordentlichen 
Studium an einer Universität zugelassen zu werden. 

 16. Allgemeine Universitätsreife ist jener Ausbildungsstand, der einer Person 
die Fähigkeit und das Recht vermittelt, bei Erfüllung allfälliger 
ergänzender studienspezifischer Erfordernisse zu einem ordentlichen 
Studium an einer Universität zugelassen zu werden. 

 17. Besondere Universitätsreife ist die Erfüllung ergänzender 
studienspezifischer Voraussetzungen für die Zulassung zu einem 
bestimmten ordentlichen Studium. 

 17. Besondere Universitätsreife ist die Erfüllung ergänzender 
studienspezifischer Voraussetzungen für die Zulassung zu einem 
bestimmten ordentlichen Studium. 

 18. Ergänzungsprüfungen sind die Prüfungen zur Erlangung der allgemeinen 
Universitätsreife oder für den Nachweis der Kenntnis der deutschen 
Sprache oder der körperlich-motorischen Eignung. 

 18. Ergänzungsprüfungen sind die Prüfungen zur Erlangung der allgemeinen 
oder besonderen Universitätsreife oder für den Nachweis der Kenntnis 
der deutschen Sprache. 

 19. Zulassungsprüfungen sind die Prüfungen, die unter Berücksichtigung der 
Vorbildungsmöglichkeiten dem Nachweis der künstlerischen Eignung 
für die künstlerischen Studien dienen. 

 19. Zulassungsprüfungen sind die Prüfungen, die unter Berücksichtigung der 
Vorbildungsmöglichkeiten dem Nachweis der künstlerischen Eignung 
für die künstlerischen Studien oder dem Nachweis der körperlich-
motorischen Eignung für sportwissenschaftliche Studien dienen. 

 20. Außerordentliche Studien sind die Universitätslehrgänge und der Besuch 
einzelner Lehrveranstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern. 

 20. Außerordentliche Studien sind die Universitätslehrgänge und der Besuch 
einzelner Lehrveranstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern. 

 21. Universitätslehrgänge dienen der Weiterbildung. Die Einrichtung von 
Universitätslehrgängen zur Vorbereitung auf ein künstlerisches Bachelor- 
oder Diplomstudium ist zulässig. 

 21. Universitätslehrgänge dienen der Fort- und Weiterbildung. Die 
Einrichtung von Universitätslehrgängen zur Vorbereitung auf ein 
künstlerisches Bachelor- oder Diplomstudium ist zulässig. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 22. Außerordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den 

außerordentlichen Studien zugelassen sind. 
 22. Außerordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den 

außerordentlichen Studien zugelassen sind. 
 23. Mastergrade in Universitätslehrgängen sind jene international 

gebräuchlichen Mastergrade, die für die Absolventinnen und 
Absolventen jener Universitätslehrgänge festgelegt werden, deren 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender 
ausländischer Weiterbildungsangebote vergleichbar sind. 

 23. Mastergrade in Universitätslehrgängen sind jene international 
gebräuchlichen Mastergrade, die für die Absolventinnen und 
Absolventen jener Universitätslehrgänge festgelegt werden, deren 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender 
ausländischer Masterstudien vergleichbar sind. 

 24. Curriculum ist die Verordnung, mit der das Qualifikationsprofil, der 
Inhalt und der Aufbau eines Studiums und die Prüfungsordnung 
festgelegt werden. 

 24. Curriculum ist die Verordnung, mit der das Qualifikationsprofil, der 
Inhalt und der Aufbau eines Studiums und die Prüfungsordnung 
festgelegt werden. Nähere Bestimmungen sind in der Satzung zu 
erlassen. 

 25. Prüfungsordnung ist der Teil des Curriculums, der die Arten der 
Prüfungen, die Festlegung der Prüfungsmethode und nähere 
Bestimmungen für das Prüfungsverfahren enthält. 

 25. Prüfungsordnung ist der Teil des Curriculums, der die Arten der 
Prüfungen, die Festlegung der Prüfungsmethode und nähere 
Bestimmungen für das Prüfungsverfahren enthält. 

 26. Der Umfang der Studien mit Ausnahme der Doktoratsstudien ist im 
Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen 
(European Credit Transfer System – ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt 
Nr. L 28 vom 3. Februar 2000) in ECTS-Anrechnungspunkten 
anzugeben. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des 
mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu 
bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines Jahres 1 500 Echtstunden zu 
betragen hat und diesem Arbeitspensum 60 Anrechnungspunkte zugeteilt 
werden. 

 26. Der Umfang der Studien mit Ausnahme der Doktoratsstudien ist im 
Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen 
(European Credit Transfer System – ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt 
Nr. L 28 vom 3. Februar 2000) in ECTS-Anrechnungspunkten 
anzugeben. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des 
mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu 
bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines Jahres 1 500 Echtstunden zu 
betragen hat und diesem Arbeitspensum 60 Anrechnungspunkte zugeteilt 
werden. 

 27. Gemeinsame Studienprogramme sind ordentliche Studien, die auf Grund 
von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren österreichischen 
Universitäten, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen, 
Privatuniversitäten oder Pädagogischen Hochschulen sowie 
ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen in der 
Form eines joint, double oder multiple degree programs durchgeführt 
werden, wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein muss, welche 
Leistungen die betreffenden Studierenden an den beteiligten Institutionen 
zu erbringen haben. 

 27. Gemeinsame Studienprogramme sind Studien, die auf Grund von 
Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen, Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, double 
oder multiple degree programs durchgeführt werden. 

  27a. Gemeinsam eingerichtete Studien sind Studien, die auf Grund von 
Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren österreichischen 
Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fachhochschul-Studiengängen oder Privatuniversitäten durchgeführt 
werden, wobei ein gleichlautendes Curriculum zu erlassen ist. 

 28. Nostrifizierung ist die Anerkennung eines ausländischen 
Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen 
Studiums. 

 28. Nostrifizierung ist die Anerkennung eines ausländischen 
Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen 
Studiums. 

 29. Qualifikationsprofil ist jener Teil des Curriculums, der beschreibt, 
welche wissenschaftlichen und beruflichen Qualifikationen die 
Studierenden durch die Absolvierung des betreffenden Studiums 
erwerben. 

 29. Qualifikationsprofil ist jener Teil des Curriculums, der beschreibt, 
welche wissenschaftlichen, künstlerischen und beruflichen 
Qualifikationen die Studierenden durch die Absolvierung des 
betreffenden Studiums erwerben. 

 30. Induktionslehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen, die den 
Absolventinnen und Absolventen von Lehramtsstudien während ihrer 
Berufseinstiegsphase an einer österreichischen Schule zur 
wissenschaftlichen Begleitung und Reflexion der Praxis im jeweiligen 
pädagogisch-praktischen Berufsfeld dienen. 

entfällt 

 31. Ein Plagiat liegt eindeutig vor, wenn Texte, Inhalte oder Ideen 
übernommen und als eigene ausgegeben werden. Dies umfasst 
insbesondere die Aneignung und Verwendung von Textpassagen, 
Theorien, Hypothesen, Erkenntnissen oder Daten durch direkte, 
paraphrasierte oder übersetzte Übernahme ohne entsprechende 
Kenntlichmachung und Zitierung der Quelle und der Urheberin oder des 
Urhebers. 

 31. Ein Plagiat liegt jedenfalls dann vor, wenn Texte, Inhalte oder Ideen 
übernommen und als eigene ausgegeben werden. Dies umfasst 
insbesondere die Aneignung und Verwendung von Textpassagen, 
Theorien, Hypothesen, Erkenntnissen oder Daten durch direkte, 
paraphrasierte oder übersetzte Übernahme ohne entsprechende 
Kenntlichmachung und Zitierung der Quelle und der Urheberin oder des 
Urhebers. 

 32. Vortäuschen von wissenschaftlichen Leistungen liegt jedenfalls dann 
vor, wenn auf „Ghostwriting“ zurückgegriffen wird oder wenn Daten 
und Ergebnisse erfunden oder gefälscht werden. 

 32. Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen liegt 
jedenfalls dann vor, wenn jemand unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder 
sich bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeit oder Ablegung einer 
Prüfung oder bei der Erstellung einer künstlerischen Arbeit unerlaubter 
Weise einer anderen Person bedient oder wenn Daten und Ergebnisse 
erfunden oder gefälscht werden. 

(3) Studierende sind die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
durch das Rektorat zum Studium an der Universität zugelassenen Personen. 

entfällt 

(4) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in 
Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach dem HSG 2014. 

entfällt 

Einteilung des Studienjahres Einteilung des Studienjahres 
§ 52. (1) Das Studienjahr besteht aus dem Wintersemester, dem 

Sommersemester und der lehrveranstaltungsfreien Zeit. Es beginnt am 1. Oktober 
§ 52. (1) Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 

30. September des Folgejahres. Es besteht aus dem Wintersemester und dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und endet am 30. September des folgenden Jahres. Der Senat hat nähere 
Bestimmungen über Beginn und Ende der Semester und der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit zu erlassen. 

Sommersemester, jeweils einschließlich der lehrveranstaltungsfreien Zeit. Der 
Senat hat nähere Bestimmungen über Beginn und Ende der Semester und der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit zu erlassen. 

(2) … (2) … 
Fernstudien Aufbewahrung von universitätsspezifischen Daten 

§ 53. (1) In jedem Studium dürfen Fernstudieneinheiten festgelegt werden. 
Dabei ist die Erreichung des Lehrzieles durch die planmäßige Abfolge von 
unterrichtlicher Betreuung und Selbststudium der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mittels geeigneter Lernmaterialien sicherzustellen. 

entfällt 

(2) Die Aufgliederung der vorgesehenen Unterrichtseinheiten auf 
unterrichtliche Betreuung und Selbststudium, das Lehrangebot und die 
vorgesehenen Lernmaterialien sind den Studierenden vor Beginn der 
Fernstudieneinheit in geeigneter Weise bekannt zu machen. 

entfällt 

 § 53. Folgende Prüfungsdaten gemäß § 3 Abs. 3 Z 9 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes müssen mindestens 60 Jahre in geeigneter Form 
aufbewahrt werden: 
 1. die Bezeichnung von Prüfungen oder das Thema der wissenschaftlichen 

oder künstlerischen Arbeiten, 
 2. die vergebenen ECTS-Anrechnungspunkte, 
 3. die Beurteilung, 
 4. die Namen der Prüferinnen und Prüfer oder der Beurteilerinnen und 

Beurteiler, 
 5. das Datum der Prüfung oder der Beurteilung sowie 
 6. der Name und die Matrikelnummer der oder des Studierenden. 

2. Abschnitt 
Studien 

Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien 

2. Abschnitt 
Studien 

Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien 
§ 54. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Diplom-, Bachelor-, Master- und 

Doktoratsstudien einzurichten. Dabei sind die Studien einer der folgenden 
Gruppen zuzuordnen: 
 1. Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien; 

§ 54. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Diplom-, Bachelor-, Master-, 
Erweiterungs- und Doktoratsstudien einzurichten. Dabei sind die Studien einer 
der folgenden Gruppen zuzuordnen: 
 1. Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. Ingenieurwissenschaftliche Studien; 
 3. Künstlerische Studien; 
 4. Veterinärmedizinische Studien; 
 5. Naturwissenschaftliche Studien; 
 6. Rechtswissenschaftliche Studien; 
 7. Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien; 
 8. Theologische Studien; 
 9. Medizinische Studien; 
 10. Lehramtsstudien; 
 11. Interdisziplinäre Studien. 

 2. Technische Studien; 
 3. Künstlerische Studien; 
 4. Veterinärmedizinische Studien; 
 5. Naturwissenschaftliche Studien; 
 6. Rechtswissenschaftliche Studien; 
 7. Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien; 
 8. Theologische Studien; 
 9. Medizinische Studien; 
 10. Lehramtsstudien; 
 11. Interdisziplinäre Studien 

(2) Neu einzurichtende Studien dürfen nur als Bachelor-, Master- oder 
Doktoratsstudien eingerichtet werden. 

(2) Neu einzurichtende Studien dürfen nur als Bachelor-, Master-, 
Erweiterungs- oder Doktoratsstudien eingerichtet werden. 

(3) Der Arbeitsaufwand für Bachelorstudien hat 180 ECTS-
Anrechnungspunkte und für Masterstudien mindestens 120 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen. Der Arbeitsaufwand für ein Bachelorstudium 
kann in Ausnahmefällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit 
zwingend erforderlich ist und diese Studiendauer international vergleichbar ist, 
bis zu 240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Zur Beschäftigungsfähigkeit ist 
die Vorlage eines nach international anerkannten wissenschaftlichen Kriterien 
erstellten Gutachtens erforderlich. In den Humanmedizinischen und 
Zahnmedizinischen Studien kann der Arbeitsaufwand für das Bachelor- und das 
Masterstudium insgesamt 360 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Die 
Berufsberechtigung für den Beruf der Ärztin oder des Arztes und der Zahnärztin 
oder des Zahnarztes, für sonstige Gesundheitsberufe sowie für den Beruf der 
Apothekerin oder des Apothekers richtet sich ausschließlich nach den jeweiligen 
berufsrechtlichen Regelungen, insbesondere nach der Richtlinie 2005/36/EG. Der 
Arbeitsaufwand für Masterstudien hat mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte 
zu betragen, wenn das gemäß § 64 Abs. 5 zu Grunde liegende Bachelorstudium 
240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen hat. Für das Bachelorstudium für das 
Lehramt an Schulen beträgt der Arbeitsaufwand 240 ECTS-Anrechnungspunkte 
und es ist kein Gutachten zur Beschäftigungsfähigkeit zu erstellen, für 
Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen beträgt der 
Arbeitsaufwand mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkte. Masterstudien zur 
Erlangung eines Lehramtes im Bereich Sekundarstufe (Allgemeinbildung) haben 

(3) Der Arbeitsaufwand für Bachelorstudien hat 180 ECTS-
Anrechnungspunkte und für Masterstudien mindestens 120 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen. Der Arbeitsaufwand für ein Bachelorstudium 
kann in Ausnahmefällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit 
zwingend erforderlich ist und diese Studiendauer international vergleichbar ist, 
bis zu 240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Zur Beschäftigungsfähigkeit ist 
die Vorlage eines nach international anerkannten wissenschaftlichen Kriterien 
erstellten Gutachtens erforderlich. In den Humanmedizinischen und 
Zahnmedizinischen Studien kann der Arbeitsaufwand für das Bachelor- und das 
Masterstudium insgesamt 360 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Die 
Berufsberechtigung für den Beruf der Ärztin oder des Arztes und der Zahnärztin 
oder des Zahnarztes, für sonstige Gesundheitsberufe sowie für den Beruf der 
Apothekerin oder des Apothekers richtet sich ausschließlich nach den jeweiligen 
berufsrechtlichen Regelungen, insbesondere nach der Richtlinie 2005/36/EG. Der 
Arbeitsaufwand für Masterstudien hat mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte 
zu betragen, wenn das gemäß § 64 Abs. 3 zu Grunde liegende Bachelorstudium 
240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen hat. Für das Bachelorstudium für das 
Lehramt beträgt der Arbeitsaufwand 240 ECTS-Anrechnungspunkte und es ist 
kein Gutachten zur Beschäftigungsfähigkeit zu erstellen. Masterstudien für das 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) und für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums 
für das Lehramt Primarstufe haben mindestens 90 ECTS-Anrechnungspunkte zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mindestens 90 ECTS-Anrechnungspunkte zu umfassen. umfassen. Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in 

nur einem Unterrichtsfach haben 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu umfassen. 
Die im Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962 in der jeweils geltenden 
Fassung, genannten Aufgaben der Schularten sind entsprechend zu 
berücksichtigen. 

(3a) Die Curricula für Bachelorstudien haben ein Qualifikationsprofil (§ 51 
Abs. 2 Z 29) zu enthalten. Bei der Gestaltung der Curricula für Bachelorstudien 
ist überdies sicherzustellen, dass Auslandsstudien ohne Verlust von Studienzeiten 
möglich sind. 

verschoben in § 57a Abs. 2 

(4) Die Dauer von Doktoratsstudien beträgt mindestens drei Jahre. Das 
Studium darf als „Doctor of Philosophy“-Doktoratsstudium bezeichnet und der 
akademische Grad „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“, verliehen werden. 

(4) Die Dauer von Doktoratsstudien beträgt mindestens drei Jahre. Das 
Studium darf als „Doctor of Philosophy“-Doktoratsstudium bezeichnet und der 
akademische Grad „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“, verliehen werden. 

(5) Curricula und deren Änderungen sind vor der Beschlussfassung dem 
Rektorat, Curricula theologischer Studien auch den zuständigen kirchlichen 
Stellen sowie Curricula zu Studien für das Lehramt an Schulen bzw. 
Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen auch dem 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung zur 
Stellungnahme zuzuleiten. Curricula und deren Änderungen treten bei 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli mit dem 1. Oktober 
desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. Juni treten sie mit 
1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft. 

(5) In Lehramtsstudien Sekundarstufe (Allgemeinbildung) kann anstelle 
eines Unterrichtsfachs eine Spezialisierung gewählt werden. Inklusive Pädagogik 
ist jedenfalls als Spezialisierung anzubieten. 

(6) Für die pädagogische und fachdidaktische Ausbildung in 
Lehramtsstudien sind in den Curricula unbeschadet der schulpraktischen 
Ausbildung 20 bis 25 vH des gesamten Arbeitspensums für das jeweilige 
Unterrichtsfach vorzusehen. 

(6) Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in nur 
einem Unterrichtsfach dürfen nur nach Maßgabe des Bedarfs an Absolventinnen 
und Absolventen in diesem Unterrichtsfach befristet eingerichtet werden. 

(6a) Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums können 
von den Universitäten Induktionslehrveranstaltungen angeboten werden. 

entfällt 

(6b) Das Rektorat einer Universität ist berechtigt, jenen allgemeinbildenden 
oder berufsbildenden höheren Schulen, die bei der Durchführung von 
Praxisveranstaltungen für Studierende der Bachelor- und Master-
Lehramtsstudien kooperieren, die Bezeichnung „Kooperationsschule“ mit dem 
Zusatz der jeweiligen Universität zu verleihen. 

entfällt 

(6c) Angebote von Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines 
Lehramtes für Volksschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, 

(9) Angebote von Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines 
Lehramtes für Volksschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Hauptschulen, Neue Mittelschulen oder für den Bereich der Berufsbildung 
können nur in Form eines mit einer (oder mehreren) Pädagogischen Hochschulen 
gemeinsam eingerichteten Studiums angeboten und geführt werden. 

Hauptschulen, Neue Mittelschulen oder für den Bereich der Berufsbildung 
können nur in Form eines mit einer (oder mehreren) Pädagogischen Hochschulen 
gemeinsam eingerichteten Studiums angeboten und geführt werden. 

(7) Im Curriculum darf als Voraussetzung für die Anmeldung zu 
Lehrveranstaltungen, deren Verständnis besondere Vorkenntnisse erfordert, der 
Nachweis dieser Vorkenntnisse durch die positive Beurteilung bei einer oder 
mehreren Prüfungen oder in anderer zweckmäßiger Form festgelegt werden. 
Diese Festlegungen gelten auch für Studierende, die sich zu der betreffenden 
Lehrveranstaltung im Rahmen der Nutzung des Lehrangebotes oder eines 
individuellen Studiums anmelden. 

verschoben in § 57a Abs. 7 

(8) Im Curriculum ist für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze 
festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass den bei einer Anmeldung zurückgestellten 
Studierenden daraus keine Verlängerung der Studienzeit erwächst. Im Bedarfsfall 
sind überdies Parallellehrveranstaltungen, allenfalls auch während der sonst 
lehrveranstaltungsfreien Zeit, anzubieten. 

verschoben in § 57a Abs. 8 

(9) Studien dürfen auch gemeinsam mit anderen Universitäten sowie mit 
Privatuniversitäten gemäß § 3 des Universitäts-Akkreditierungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. 168/1999, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen gemäß § 2 des 
Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge, BGBl. Nr. 340/1993, und 
Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I 
Nr. 30/2006, durchgeführt werden. Bei Beteiligung von anderen als den in § 6 
Abs. 1 genannten Bildungseinrichtungen haben die beteiligten 
Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung über die Durchführung, insbesondere 
die Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstellung von Zeugnissen, Anerkennung von 
Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von den beteiligten Bildungseinrichtungen 
gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die Zuordnung der Fächer oder 
Lehrveranstaltungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu 
machen. Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben von dieser Bestimmung unberührt. 

(7) Studien dürfen auch als gemeinsam eingerichtete Studien oder als 
gemeinsame Studienprogramme angeboten werden. 

(9a) Bei gemeinsam mit Pädagogischen Hochschulen eingerichteten 
Lehramtsstudien (Studien für das Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen) ist im gleichlautend zu 
erlassenden Curriculum festzulegen, welche studienrechtlichen Bestimmungen 
des UG oder des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, für die 

entfällt 

309/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

14 von 98

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  15 von 98 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Durchführung des Studiums gelten. Die Bestimmungen des § 91 Abs. 1 und 2 sind 
jedenfalls anzuwenden. Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerichteten 
Studium darf nur an einer der beteiligten Bildungseinrichtungen erfolgen. 

(9b) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein Studium 
nicht mehr gemeinsam durchzuführen, ist von den beteiligten 
Bildungseinrichtungen Vorsorge zu treffen, dass Studierenden des betroffenen 
Studiums der Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen Frist, die 
jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern zu umfassen hat, 
möglich ist. 

(8) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein 
gemeinsames Studienprogramm oder ein gemeinsam eingerichtetes Studium nicht 
mehr durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu 
treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei 
Semestern zu umfassen hat, möglich ist. 

(10) Die Universitäten sind auch berechtigt, gemeinsame Studienprogramme 
durchzuführen. Bei Vorliegen einer Vereinbarung gemäß § 51 Abs. 2 Z 27 hat der 
Senat im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 10 binnen angemessener Frist ein 
entsprechendes Curriculum zu erlassen. 

verschoben in § 57d 

(11) Curricula von Bachelor- und Masterstudien sind so zu gestalten, dass 
Auslandsstudien möglich sind. 

verschoben in § 57a Abs. 9 

(12) Die Verwendung von Fremdsprachen bei der Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, bei der Abfassung von wissenschaftlichen 
Arbeiten, bei der Festlegung von Bezeichnungen für die Absolventinnen und 
Absolventen von Universitätslehrgängen sowie bei der Abfassung von Urkunden 
über die Verleihung akademischer Grade und bei der Ausstellung von Zeugnissen 
und Abgangsbescheinigungen kann im studienrechtlichen Teil der Satzung 
vorgesehen werden. 

verschoben in § 57a Abs. 12 

 Erweiterungsstudien 
 § 54a. (1) Die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung eines 

Erweiterungsstudiums setzt die Zulassung zu einem oder den bereits erfolgten 
Abschluss eines ordentlichen Studiums, dessen Erweiterung es dient, voraus. 
Erlischt die Zulassung zu dem ordentlichen Studium, dessen Erweiterung es dient, 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 oder Abs. 2 erlischt auch gleichzeitig 
die Zulassung zum Erweiterungsstudium. Der Abschluss des 
Erweiterungsstudiums setzt den Abschluss des ordentlichen Studiums, dessen 
Erweiterung es dient, voraus. Näheres ist im Curriculum zu regeln. 

 (2) Der Arbeitsaufwand für ein Erweiterungsstudium hat mindestens 30 
ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen. Zur Dokumentation des Abschlusses eines 
Erweiterungsstudiums wird ein Zeugnis ausgestellt. Mit dem Abschluss eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erweiterungsstudiums wird kein Recht auf Verleihung eines akademischen 
Grades erworben. 

 (3) Die Einrichtung von Erweiterungsstudien zur Erweiterung eines 
Doktoratsstudiums ist nicht zulässig. 

 Erweiterungsstudien zur Erweiterung von Lehramtsstudien 
 § 54b. (1) Erweiterungsstudien zur Erweiterung eines Lehramtsstudiums 

dienen dem Zweck, ein Lehramtsstudium um ein oder mehrere Unterrichtsfächer, 
Spezialisierungen oder kohärente Fächerbündel zu erweitern. Dabei hat sich der 
Arbeitsaufwand am Arbeitsaufwand für das Unterrichtsfach, die Spezialisierung 
oder das kohärente Fächerbündel zu orientieren. 

 (2) Die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung eines 
Erweiterungsstudiums zur Erweiterung eines Bachelorstudiums für das Lehramt 
setzt die Zulassung zu einem oder den bereits erfolgten Abschluss eines 
mindestens achtsemestrigen Lehramtsstudiums voraus. 

 (3) Die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung eines 
Erweiterungsstudiums zur Erweiterung eines Masterstudiums für das Lehramt 
setzt neben der Absolvierung eines Erweiterungsstudiums zur Erweiterung eines 
Bachelorstudiums für das Lehramt gemäß Abs. 2 die Zulassung oder den bereits 
erfolgten Abschluss eines Masterstudiums für das Lehramt oder den Abschluss 
eines Diplomstudiums für das Lehramt an einer Universität, dessen Erweiterung 
es dient, voraus. Es ist keine Masterarbeit zu verfassen. 

 (4) Für Erweiterungsstudien zur Erweiterung eines Lehramtsstudiums sind 
abweichend von §§ 54a Abs. 1 und 57a Abs. 1 keine gesonderten Curricula zu 
erlassen, sofern die Inhalte und Anforderungen in dem dem Unterrichtsfach, der 
Spezialisierung oder dem kohärentem Fächerbündel zugrunde liegenden 
Curriculum gekennzeichnet sind. 

 Erweiterungsstudien für Absolventinnen und Absolventen sechssemestriger 
Lehramtsstudien 

 § 54c. (1) Absolventinnen und Absolventen sechssemestriger 
Bachelorstudien für das Lehramt an Pädagogischen Hochschulen haben vor der 
Zulassung zum Masterstudium für das Lehramt ein Erweiterungsstudium zu 
absolvieren. Dieses umfasst 60 bis 90 ECTS- Anrechnungspunkte, welche im 
Curriculum für das Bachelorstudium für das Lehramt oder in einem eigenen 
Curriculum auszuweisen sind. Im Bereich der Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind dieselben Unterrichtsfächer zu wählen wie im sechssemestrigen 
Bachelorstudium. 

 (2) Für Erweiterungsstudien für Absolventinnen und Absolventen 
sechssemestriger Bachelorstudien an Pädagogischen Hochschulen sind 
abweichend von §§ 54a Abs. 1 und 57a Abs. 1 keine gesonderten Curricula zu 
erlassen, sofern die Inhalte und Anforderungen im zugrunde liegenden 
Curriculum des Bachelorstudiums für das Lehramt gekennzeichnet sind. 

 (3) Absolventinnen und Absolventen eines sechssemestrigen 
Lehramtsstudiums können dieses Lehramtsstudium abweichend von Abs. 1 um ein 
oder mehrere Unterrichtsfächer, Spezialisierungen oder koheränte Fächerbündel 
gemäß § 54b Abs. 2 erweitern. 

 Gemeinsame Studienprogramme 
 § 54d. (1) Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 

Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere 
über die Festlegung der Leistungen die die betreffenden Studierenden an den 
beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu schließen. 

 (2) Bei Vorliegen einer Vereinbarung gemäß Abs. 1 hat der Senat im Sinne 
des § 25 Abs. 1 Z 10 binnen angemessener Frist ein entsprechendes Curriculum 
zu erlassen. 

 Gemeinsam eingerichtete Studien 
 § 54e. (1) Bei gemeinsam eingerichteten Studien haben die beteiligten 

österreichischen Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung insbesondere über die 
Durchführung sowie die Arbeits- und die Ressourcenaufteilung zu schließen. 

 (2) In dem von den zuständigen Organen der beteiligten 
Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die 
Zuordnung der Fächer zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu 
machen. 

 (3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
und anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen zu erlassenden 
Verordnungen bzw. von den zuständigen Organen von Einrichtungen zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten 
gleichlautend zu veröffentlichenden Vereinbarungen sind Regelungen betreffend 
die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen 
festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche studienrechtlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Satzungsbestimmungen welcher beteiligten Bildungseinrichtungen jeweils zur 
Anwendung kommen. 

 (4) Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerichteten Studium darf nur an 
einer der beteiligten Bildungseinrichtungen nach Wahl der oder des Studierenden 
erfolgen. Die Rektorate der beteiligten Universitäten und öffentlichen und 
anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen können durch gleichlautend 
zu erlassende Verordnungen bzw. die zuständigen Organe von Einrichtungen zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten 
können durch gleichlautend zu veröffentlichende Vereinbarungen jene 
Bildungseinrichtung bestimmen, welche die Zulassung durchzuführen hat. Mit der 
Zulassung wird die oder der Studierende auch Angehörige oder Angehöriger 
aller am gemeinsam eingerichteten Studium beteiligten Bildungseinrichtungen. 

 (5) Die zulassende Bildungseinrichtung hat die Fortsetzungsmeldungen 
durchzuführen, die das Studium betreffenden Bestätigungen, Bescheinigungen 
und Nachweise sowie die abschließenden Zeugnisse auszustellen und den 
vorgesehenen akademischen Grad oder die vorgesehene akademische 
Bezeichnung zu verleihen sowie den Anhang zum Diplom auszustellen. 

 (6) Im Falle der Beteiligung von Fachhochschulen oder Privatuniversitäten 
an einem gemeinsam eingerichteten Studium finden die studienrechtlichen 
Bestimmungen dieses Hauptstückes Anwendung, wobei die jeweiligen Organe im 
Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig werden. Gegen Bescheide ist eine 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

 (7) Wird ein Studium zur Erlangung eines Lehramtes im Bereich der 
Primarstufe oder der Sekundarstufe (Berufsbildung) gemeinsam mit einer 
Pädagogischen Hochschule eingerichtet, sind die einschlägigen Bestimmungen 
des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006, anzuwenden. 

 (8) Wird ein Studium gemeinsam mit einer Pädagogischen Hochschule 
eingerichtet, können die Rektorate der beteiligten Bildungseinrichtungen für den 
Fall, dass aus Platzgründen nicht alle Studienwerberinnen und Studienwerber 
zugelassen werden können, durch gleichlautende Verordnungen eine den 
Kapazitäten entsprechende Anzahl von Studienanfängerinnen und –anfängern 
sowie für alle in gleicher Weise geltende Zulassungskriterien festlegen. 

Individuelles Studium Individuelles Studium 
§ 55. (1) Fächer aus verschiedenen Diplom-, Bachelor- oder Masterstudien § 55. (1) Fächer aus verschiedenen Diplom-, Bachelor- oder Masterstudien 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dürfen zu einem individuellen Diplom-, Bachelor- oder Masterstudium verbunden 
werden. Der Antrag auf Zulassung zu einem individuellen Studium ist an jener 
Universität einzubringen, an welcher der Schwerpunkt des geplanten Studiums 
liegen soll. 

dürfen zu einem individuellen Diplom-, Bachelor- oder Masterstudium verbunden 
werden. Der Antrag auf Zulassung zu einem individuellen Studium ist an jener 
Universität einzubringen, an welcher der Schwerpunkt des geplanten Studiums 
liegen soll. 

(2) Der Antrag hat jedenfalls zu enthalten: 
 1. die Bezeichnung des Studiums; 
 2. ein Curriculum einschließlich Qualifikationsprofil; 
 3. den Umfang in ECTS-Anrechnungspunkten; 
 4. wenn das Studium an mehreren Universitäten durchgeführt werden soll, 

die Zuordnung der Fächer zu den beteiligten Universitäten. 

(2) Der Antrag hat jedenfalls zu enthalten: 
 1. die Bezeichnung des Studiums; 
 2. ein Curriculum einschließlich Qualifikationsprofil; 
 3. den Umfang in ECTS-Anrechnungspunkten; 
 4. wenn das Studium an mehreren Universitäten durchgeführt werden soll, 

die Zuordnung der Fächer zu den beteiligten Universitäten. 
(3) Der Antrag ist vom für die Organisation der Studien zuständigen Organ 

bescheidmäßig zu genehmigen, wenn das beantragte Studium einem 
facheinschlägigen Studium gleichwertig ist. In der Genehmigung ist der 
Zeitpunkt der Zulassung zum individuellen Studium festzulegen. 

(3) Der Antrag ist vom für die Organisation der Studien zuständigen Organ 
bescheidmäßig zu genehmigen, wenn das beantragte Studium einem 
facheinschlägigen Studium gleichwertig ist. In der Genehmigung ist der 
Zeitpunkt der Zulassung zum individuellen Studium festzulegen. 

(4) Absolventinnen und Absolventen individueller Bachelorstudien ist vom 
für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ jener Universität, 
an welcher der Schwerpunkt des Studiums gelegen ist, der akademische Grad 
„Bachelor“, abgekürzt „BA“, Absolventinnen und Absolventen individueller 
Diplomstudien ist der akademische Grad „Magistra“ bzw. „Magister“, abgekürzt 
jeweils „Mag.“ zu verleihen, Absolventinnen und Absolventen individueller 
Masterstudien ist der akademische Grad „Master“, abgekürzt „MA“ zu verleihen. 
Überwiegen in einem individuellen Diplom- oder Masterstudium die Fächer aus 
ingenieurwissenschaftlichen Studien, ist den Absolventinnen und Absolventen 
der akademische Grad „Diplom-Ingenieurin“ bzw. „Diplom-Ingenieur“, 
abgekürzt jeweils „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ zu verleihen. 

(4) Absolventinnen und Absolventen individueller Bachelorstudien ist vom 
für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ jener Universität, 
an welcher der Schwerpunkt des Studiums gelegen ist, der akademische Grad 
„Bachelor“, abgekürzt „BA“, Absolventinnen und Absolventen individueller 
Diplomstudien ist der akademische Grad „Magistra“ bzw. „Magister“, abgekürzt 
jeweils „Mag.“ zu verleihen, Absolventinnen und Absolventen individueller 
Masterstudien ist der akademische Grad „Master“, abgekürzt „MA“ zu verleihen. 
Überwiegen in einem individuellen Diplom- oder Masterstudium die Fächer aus 
ingenieurwissenschaftlichen Studien, ist den Absolventinnen und Absolventen 
der akademische Grad „Diplom-Ingenieurin“ bzw. „Diplom-Ingenieur“, 
abgekürzt jeweils „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ zu verleihen. 

Universitätslehrgänge Universitätslehrgänge 
§ 56. Die Universitäten sind berechtigt, Universitätslehrgänge einzurichten. 

Diese dürfen auch von mehreren Universitäten gemeinsam sowie gemeinsam mit 
Privatuniversitäten gemäß § 3 des Universitäts-Akkreditierungsgesetzes, 
Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen gemäß § 2 des Bundesgesetzes über 
Fachhochschul-Studiengänge und Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 des 
Hochschulgesetzes 2005 durchgeführt werden. Bei Beteiligung von anderen als 
den in § 6 Abs. 1 genannten Bildungseinrichtungen haben die beteiligten 
Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung über die Durchführung, insbesondere 

§ 56. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Universitätslehrgänge 
einzurichten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstellung von Zeugnissen, Anerkennung von 
Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von den beteiligten Bildungseinrichtungen 
gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die Zuordnung der Fächer oder 
Lehrveranstaltungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu 
machen. Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben von dieser Bestimmung unberührt. 
Die Universitätslehrgänge dürfen auch während der sonst 
lehrveranstaltungsfreien Zeit sowie zur wirtschaftlichen und organisatorischen 
Unterstützung in Zusammenarbeit mit außeruniversitären Rechtsträgern 
durchgeführt werden. 
 (2) Universitätslehrgänge können auch als gemeinsame Studienprogramme 

(§ 54d.) oder als gemeinsam eingerichtete Studien (§ 54e.) und während der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit angeboten und zur wirtschaftlichen und 
organisatorischen Unterstützung in Zusammenarbeit mit außeruniversitären 
Rechtsträgern durchgeführt werden. 

§ 91. (7) Für den Besuch von Universitätslehrgängen haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Er ist 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Universitätslehrgangs vom 
Rektorat festzusetzen. Ordentlichen Studierenden, die eine Studienbeihilfe 
beziehen, ist auf Antrag unter Bedachtnahme auf ihre Leistungsfähigkeit eine 
Ermäßigung des Lehrgangsbeitrags zu gewähren. Außerordentliche Studierende, 
die ausschließlich zum Studium eines Universitätslehrganges zugelassen sind, 
haben den Lehrgangsbeitrag und keinen Studienbeitrag zu entrichten. Für 
Vorbereitungslehrgänge ist kein Lehrgangsbeitrag und kein Studienbeitrag 
einzuheben. 

verschoben aus § 91 Abs. 7: 
(3) Für den Besuch von Universitätslehrgängen haben die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer einen Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Dieser ist unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Universitätslehrgangs vom 
Rektorat festzusetzen. Ordentlichen Studierenden, die eine Studienbeihilfe 
beziehen, ist auf Antrag unter Bedachtnahme auf ihre Leistungsfähigkeit eine 
Ermäßigung des Lehrgangsbeitrags zu gewähren. 

 (4) Die Teilnahme an Universitätslehrgängen der Fort- und Weiterbildung 
für Lehrerinnen und Lehrer, die im öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag 
durchgeführt werden, ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei von 
Lehrgangsbeiträgen. 

 (5) Im Curriculum eines Universitätslehrgangs kann eine 
Höchststudiendauer vorgesehen werden, die mindestens die vorgesehene 
Studienzeit zuzüglich eines Semesters umfasst. 

Vorbereitungslehrgänge Vorbereitungslehrgänge 
§ 57. Die Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 sind berechtigt, 

Vorbereitungslehrgänge zur Vorbereitung auf ein künstlerisches Bachelor- oder 
Diplomstudium einzurichten. 

letzter Satz verschoben aus § 91 Abs. 7: 
§ 57. Die Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 sind berechtigt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorbereitungslehrgänge zur Vorbereitung auf ein künstlerisches Bachelor- oder 
Diplomstudium einzurichten. Für Vorbereitungslehrgänge ist kein 
Lehrgangsbeitrag und kein Studienbeitrag einzuheben. 

  
Akademischer Grad und Bezeichnung für die Absolventinnen und 

Absolventen von Universitätslehrgängen 
Curricula 

§ 58. (1) Im Curriculum eines Universitätslehrgangs dürfen im jeweiligen 
Fach international gebräuchliche Mastergrade festgelegt werden, die den 
Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu verleihen sind, 
deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer 
Masterstudien vergleichbar sind. 

verschoben in § 87a. Abs. 1 

(2) Wenn Abs. 1 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung 
„Akademische ...“ bzw. „Akademischer ...“ mit einem die Inhalte des jeweiligen 
Universitätslehrganges charakterisierenden Zusatz festgelegt werden, die den 
Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu verleihen ist, die 
mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. 

verschoben in § 87a. Abs. 2 

(3) Den Urkunden über die Verleihung der Bezeichnung dürfen 
fremdsprachige Übersetzungen angeschlossen werden, wobei die Benennung der 
Universität und des ausstellenden Organs sowie die Bezeichnung selbst nicht zu 
übersetzen sind. 

entfällt. 

 § 58. (1) An den Universitäten sind für die einzelnen Studien nach Maßgabe 
der §§ 54b Abs. 4 und 54c Abs. 2 Curricula zu erlassen. 

§ 54. (3a) Die Curricula für Bachelorstudien haben ein Qualifikationsprofil 
(§ 51 Abs. 2 Z 29) zu enthalten. Bei der Gestaltung der Curricula für 
Bachelorstudien ist überdies sicherzustellen, dass Auslandsstudien ohne Verlust 
von Studienzeiten möglich sind. 
 

verschoben aus § 54 Abs. 3a: 
(2) Die Curricula haben ein Qualifikationsprofil (§ 51 Abs. 2 Z 29) zu 

enthalten. 

 (3) Die Curricula von Lehramtsstudien haben kompetenzorientiert nach 
Maßgabe der Anlage des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes-HS-QSG, 
BGBl. I Nr. 74/2011, gestaltet zu sein. 

 (4) In den Curricula von Bachelorstudien für das Lehramt sind 
gegebenenfalls fachspezifische Kriterien für die Feststellung der fachlichen 
Eignung festzulegen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 54. (5) Curricula und deren Änderungen sind vor der Beschlussfassung 

dem Rektorat, Curricula theologischer Studien auch den zuständigen kirchlichen 
Stellen sowie Curricula zu Studien für das Lehramt an Schulen bzw. 
Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen auch dem 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung zur 
Stellungnahme zuzuleiten. Curricula und deren Änderungen treten bei 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli mit dem 1. Oktober 
desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. Juni treten sie mit 
1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft. 

verschoben aus § 54 Abs. 5: 
(5) Curricula und deren Änderungen sind vor der Beschlussfassung dem 

Rektorat, Curricula theologischer Studien auch den zuständigen kirchlichen 
Stellen sowie Curricula für Lehramtsstudien auch dem Qualitätssicherungsrat für 
Pädagoginnen- und Pädagogenbildung zur Stellungnahme zuzuleiten. 

 verschoben aus § 54 Abs. 5: 
(6) Curricula von ordentlichen Studien und deren Änderungen treten bei 

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli mit dem 1. Oktober 
desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. Juni treten sie mit 
1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft. 

§ 54. (7) Im Curriculum darf als Voraussetzung für die Anmeldung zu 
Lehrveranstaltungen, deren Verständnis besondere Vorkenntnisse erfordert, der 
Nachweis dieser Vorkenntnisse durch die positive Beurteilung bei einer oder 
mehreren Prüfungen oder in anderer zweckmäßiger Form festgelegt werden. 
Diese Festlegungen gelten auch für Studierende, die sich zu der betreffenden 
Lehrveranstaltung im Rahmen der Nutzung des Lehrangebotes oder eines 
individuellen Studiums anmelden. 

verschoben aus § 54 Abs. 7: 
(7) Im Curriculum darf als Voraussetzung für die Anmeldung zu 

Lehrveranstaltungen, für deren Verständnis besondere Vorkenntnisse erforderlich 
sind, der Nachweis dieser Vorkenntnisse durch die positive Beurteilung einer 
oder mehrerer Prüfungen oder in anderer zweckmäßiger Form festgelegt werden. 
Diese Festlegungen gelten auch für Studierende, die sich zu der betreffenden 
Lehrveranstaltung im Rahmen der Nutzung des Lehrangebotes oder eines 
individuellen Studiums anmelden. 

§ 54. (8) Im Curriculum ist für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten 
Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze 
festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass den bei einer Anmeldung 
zurückgestellten Studierenden daraus keine Verlängerung der Studienzeit 
erwächst. Im Bedarfsfall sind überdies Parallellehrveranstaltungen, allenfalls 
auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien Zeit, anzubieten. 

verschoben aus § 54 Abs. 8: 
(8) Im Curriculum ist für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl 

von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze 
festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass den bei einer Anmeldung 
zurückgestellten Studierenden daraus keine Verlängerung der Studienzeit 
erwächst. Im Bedarfsfall sind überdies Parallellehrveranstaltungen, allenfalls 
auch während der lehrveranstaltungsfreien Zeit, anzubieten. 

§ 54. (11) Curricula von Bachelor- und Masterstudien sind so zu gestalten, 
dass Auslandsstudien möglich sind. 
 

verschoben aus § 54 Abs. 11: 
(9) Curricula von Bachelor- und Masterstudien sind so zu gestalten, dass die 

Erbringung von Studienleistungen auch an ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtungen möglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dies ohne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verlust von Studienzeiten möglich ist. 

 (10) Die Curricula haben die Zielsetzungen von Art. 24 der UN-
Behindertenrechtskonvention zu beachten. 

 (11) Für Studierende mit einer Behinderung im Sinne des § 3 des Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetzes, BGBl. I Nr. 82/2005, sind die Anforderungen 
der Curricula – allenfalls unter Bedachtnahme auf gemäß § 59 Abs. 1 Z 12 
beantragte abweichende Prüfungsmethoden – durch Bescheid des 
studienrechtlichen Organs zu modifizieren, wobei das Ausbildungsziel des 
gewählten Studiums erreichbar sein muss. 

3. Abschnitt 
Studierende 

Rechte und Pflichten der Studierenden 

3. Abschnitt 
Studierende 

Rechte und Pflichten der Studierenden 
§ 59. (1) Den Studierenden steht nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen Lernfreiheit zu. Sie umfasst insbesondere das Recht, 
§ 59. (1) Den Studierenden steht nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen Lernfreiheit zu. Sie umfasst insbesondere das Recht, 
 1. sowohl an der Universität, an der sie zum Studium zugelassen wurden, 

als auch an anderen Universitäten die Zulassung für andere Studien zu 
erlangen; 

 1. sowohl an der Universität, an der sie zum Studium zugelassen wurden, 
als auch an anderen Universitäten die Zulassung für andere Studien zu 
erlangen; 

 2. nach Maßgabe des Lehrangebotes und nach Maßgabe der Curricula 
zwischen dem Lehrpersonal auszuwählen; 

 2. nach Maßgabe des Lehrangebotes und der Vorgaben des Curriculums aus 
Lehrveranstaltungen auszuwählen; 

 3. neben einem ordentlichen Studium an der Universität der Zulassung oder 
anderen Universitäten das Lehrangebot zu nutzen, für welches die 
Studierenden die in den Curricula festgelegten 
Anmeldungsvoraussetzungen erfüllen; 

 3. neben einem ordentlichen Studium an der Universität der Zulassung oder 
nach Maßgabe des § 63 Abs. 9 an anderen Universitäten oder bei 
gemeinsam eingerichteten Studien mit Pädagogischen Hochschulen an 
diesen das Lehrangebot zu nutzen, für welches die Studierenden die in 
den Curricula festgelegten Anmeldungsvoraussetzungen erfüllen; 

 4. die facheinschlägigen Lehr- und Forschungseinrichtungen und die 
Bibliothek an der Universität, an der sie zum Studium zugelassen 
wurden, nach Maßgabe der Benützungsordnungen zu benützen; 

 5. als ordentliche Studierende eines Diplom- oder Masterstudiums das 
Thema ihrer Diplom- oder Masterarbeit oder das Thema ihrer 
künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit nach Maßgabe der 
universitären Vorschriften vorzuschlagen oder aus einer Anzahl von 
Vorschlägen auszuwählen; 

 4. die facheinschlägigen Lehr- und Forschungseinrichtungen und die 
Bibliotheken an allen Bildungseinrichtungen, deren Angehörige sie sind, 
nach Maßgabe der Benützungsordnungen zu benützen; 

 5. als ordentliche Studierende eines Diplom- oder Masterstudiums das 
Thema und die Betreuerin oder den Betreuer ihrer Diplom- oder 
Masterarbeit oder das Thema ihrer künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit nach Maßgabe der universitären Regelungen vorzuschlagen 
oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 6. als ordentliche Studierende eines Doktoratsstudiums das Thema ihrer 

Dissertation nach Maßgabe der universitären Vorschriften vorzuschlagen 
oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen; 

 6. als ordentliche Studierende eines Doktoratsstudiums das Thema ihrer 
Dissertation nach Maßgabe der universitären Vorschriften vorzuschlagen 
oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen; 

 7. wissenschaftliche Arbeiten in einer Fremdsprache abzufassen, wenn die 
Betreuerin oder der Betreuer zustimmt; 

 7. wissenschaftliche oder künstlerische Arbeiten in einer Fremdsprache 
abzufassen, wenn die Betreuerin oder der Betreuer zustimmt; 

 8. als ordentliche Studierende nach Maßgabe der universitären Vorschriften 
Prüfungen abzulegen; 

 8. als ordentliche Studierende nach Maßgabe der universitären Regelungen 
Prüfungen abzulegen; 

 9. nach Erbringung der in den Curricula vorgeschriebenen Leistungen 
akademische Grade verliehen zu erhalten; 

 9. nach Erbringung der in den Curricula vorgeschriebenen Leistungen 
akademische Grade verliehen zu erhalten; 

 10. als außerordentliche Studierende an den betreffenden 
Universitätslehrgängen teilzunehmen und die darin vorgeschriebenen 
Prüfungen abzulegen; 

 10. als außerordentliche Studierende an den betreffenden 
Universitätslehrgängen teilzunehmen und die darin vorgeschriebenen 
Prüfungen abzulegen; 

 11. als außerordentliche Studierende, die nur zum Besuch von 
Lehrveranstaltungen zugelassen sind, Lehrveranstaltungen zu besuchen, 
für welche sie die in den Curricula festgelegten 
Anmeldungsvoraussetzungen erfüllen, sowie nach Maßgabe der 
universitären Vorschriften Prüfungen abzulegen; 

 11. als außerordentliche Studierende, die nur zum Besuch von 
Lehrveranstaltungen zugelassen sind, Lehrveranstaltungen zu besuchen, 
für welche sie die in den Curricula festgelegten 
Anmeldungsvoraussetzungen erfüllen, sowie nach Maßgabe der 
universitären Regelungen Prüfungen abzulegen; 

 12. auf eine abweichende Prüfungsmethode, wenn die oder der Studierende 
eine länger andauernde Behinderung nachweist, die ihr oder ihm die 
Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen Methode unmöglich 
macht, und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine 
abweichende Methode nicht beeinträchtigt werden; 

 12. auf eine abweichende Prüfungsmethode, wenn die oder der Studierende 
eine länger andauernde Behinderung nachweist, die ihr oder ihm die 
Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen Methode unmöglich 
macht, und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine 
abweichende Methode nicht beeinträchtigt werden; 

 13. auf Anträge hinsichtlich der Person der Prüferinnen oder Prüfer. Diese 
Anträge sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Bei der zweiten 
Wiederholung einer Prüfung ist dem Antrag auf eine bestimmte Prüferin 
oder einen bestimmten Prüfer der Universität der Zulassung zum 
Studium, in dem die Prüfung abzulegen ist, jedenfalls zu entsprechen; 
und 

 13. auf Anträge hinsichtlich der Person der Prüferinnen oder Prüfer. Diese 
Anträge sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Bei der zweiten 
Wiederholung einer Prüfung oder der Wiederholung eines im 
Curriculum gekennzeichneten Praktikums im Rahmen der pädagogisch-
praktischen Studien ist dem Antrag auf eine bestimmte Prüferin oder 
einen bestimmten Prüfer der Universität der Zulassung zum Studium, in 
dem die Prüfung abzulegen ist, jedenfalls zu entsprechen, sofern diese 
oder dieser zur Abhaltung der Prüfung berechtigt ist. Bei gemeinsam 
eingerichteten Studien ist bei der zweiten Wiederholung einer Prüfung 
oder der Wiederholung eines im Curriculum gekennzeichneten 
Praktikums im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien dem Antrag 
auf eine bestimmte Prüferin oder einen bestimmten Prüfer der beteiligten 
Bildungseinrichtungen jedenfalls zu entsprechen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 14. nach Maßgabe des § 78 auf Anerkennung erbrachter, den 

Universitätsstudien gleichwertiger Vorleistungen zur Verkürzung der 
Studienzeit. 

entfällt 

(2) Die Studierenden haben (2) Die Studierenden haben insbesondere 
 1. der Universität, an der eine Zulassung zum Studium besteht, Namens- 

und Adressenänderungen unverzüglich bekannt zu geben; 
 1. der Universität, an der eine Zulassung zum Studium besteht, Namens- 

und Adressenänderungen unverzüglich bekannt zu geben; 
 2. die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der die Zulassung zu 

einem Studium besteht, jedes Semester während der allgemeinen 
Zulassungsfrist oder der Nachfrist zu melden; 

 2. die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der die Zulassung zu 
einem Studium besteht, jedes Semester während der allgemeinen 
Zulassungsfrist oder der Nachfrist zu melden; 

 3. sich bei vorhersehbarer Studieninaktivität zeitgerecht vom Studium 
abzumelden; 

 3. sich bei vorhersehbarer Studieninaktivität zeitgerecht vom Studium 
abzumelden; 

 4. sich zu den Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden und  4. sich zu den Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden und 
 5. anlässlich der Verleihung des akademischen Grades je ein Exemplar 

ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit oder eine 
Dokumentation ihrer künstlerischen Arbeit an die Universitätsbibliothek 
und je ein Exemplar der Dissertation oder eine Dokumentation der 
künstlerischen Dissertation an die Österreichische Nationalbibliothek 
abzuliefern. 

 5. anlässlich der Verleihung des akademischen Grades je ein Exemplar 
ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit oder eine 
Dokumentation ihrer künstlerischen Arbeit an die Universitätsbibliothek 
und je ein Exemplar der Dissertation oder eine Dokumentation der 
künstlerischen Dissertation an die Österreichische Nationalbibliothek 
abzuliefern. 

(3) Prüfungstermine sind jedenfalls für den Anfang, für die Mitte und für das 
Ende jeden Semesters anzusetzen. 

verschoben in § 76 Abs. 4 

(4) Die berufstätigen Studierenden und die Studierenden mit 
Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen Betreuungspflichten, die 
somit nicht Vollzeit studieren, sondern nur einen Teil ihrer Zeit dem Studium 
widmen können, sind berechtigt zu melden, zu welchen Tageszeiten sie einen 
besonderen Bedarf nach Lehr- und Prüfungsangeboten haben. Die Universitäten 
haben diesen besonderen Bedarf auf Grund der Meldeergebnisse bei der 
Gestaltung ihres Lehr- und Prüfungsangebotes nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen. Bereits anlässlich der Zulassung zu einem Studium hat die 
Antragstellerin oder der Antragsteller das Recht, diesen Bedarf zu melden. 

(3) Die berufstätigen Studierenden und die Studierenden mit 
Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen Betreuungspflichten, die 
somit nicht Vollzeit studieren, sondern nur einen Teil ihrer Zeit dem Studium 
widmen können, sind berechtigt zu melden, zu welchen Tageszeiten sie einen 
besonderen Bedarf nach Lehr- und Prüfungsangeboten haben. Die Universitäten 
haben diesen besonderen Bedarf auf Grund der Meldeergebnisse bei der 
Gestaltung ihres Lehr- und Prüfungsangebotes nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen. Bereits anlässlich der Zulassung zu einem Studium hat die 
Studienwerberin oder der Studienwerber das Recht, diesen Bedarf zu melden. 

(5) Als Information über den Titel, die Art, die Zeit und den Ort der 
Abhaltung der Lehrveranstaltungen jedes Semesters ist ein Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen mindestens einmal im Studienjahr zu veröffentlichen. 

verschoben in § 76 Abs. 1 

(6) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn 
jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte 

verschoben in § 76 Abs. 2 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die 
Methoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der 
Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

(7) Den Studierenden sollen nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten 
ausreichend zusätzliche Studienangebote oder Lehrveranstaltungen im selben 
oder spätestens im nächstfolgenden Semester angeboten werden, wenn der oder 
dem Studierenden eine Verlängerung der Studienzeit zu erwachsen droht, deren 
Ursache alleine oder überwiegend der Universität zuzurechnen ist, insbesondere 
im Zusammenhang mit zu geringen Lehrveranstaltungsangeboten der Universität. 
Der Universität zurechenbar ist eine Verlängerung der Studienzeit insbesondere 
dann, wenn diese durch Rückstellung bei der Anmeldung zu einer 
Lehrveranstaltung erfolgt. 

(4) Den Studierenden sollen nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten 
ausreichend zusätzliche Studienangebote oder Lehrveranstaltungen im selben 
oder spätestens im nächstfolgenden Semester angeboten werden, wenn der oder 
dem Studierenden eine Verlängerung der Studienzeit zu erwachsen droht, deren 
Ursache alleine oder überwiegend der Universität zuzurechnen ist, insbesondere 
im Zusammenhang mit zu geringen Lehrveranstaltungsangeboten der Universität. 
Der Universität zurechenbar ist eine Verlängerung der Studienzeit insbesondere 
dann, wenn diese durch Rückstellung bei der Anmeldung zu einer 
Lehrveranstaltung erfolgt. 

§ 51. (4) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in 
Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach dem HSG 2014. 
 

verschoben aus § 51 Abs. 4: 
(5) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in 

Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach den Bestimmungen des 
HSG 2014. 

Verfahren der Zulassung zum Studium Zulassung zum Studium 
§ 60. (1) Das Rektorat hat Personen, welche die Zulassungsvoraussetzungen 

erfüllen, auf Grund ihres Antrages mit Bescheid zum jeweiligen Studium an 
dieser Universität zuzulassen. 

§ 60. (1) Das Rektorat hat Personen, welche die Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllen, auf Grund ihres Antrages mit Bescheid zum jeweiligen Studium 
zuzulassen. 

(1a) Für Studien, für die die künstlerische Eignung oder die körperlich-
motorische Eignung gemäß § 63 Abs. 1 Z 4 und 5 nachzuweisen ist, können 
Bescheide über eine bedingte Zulassung erlassen werden. 

(1a) Für Studien, für die die Eignung gemäß § 63 Abs. 1 Z 4 und 5 und 
Abs. 1a nachzuweisen ist, können Bescheide über eine bedingte Zulassung 
erlassen werden, wenn zum Zeitpunkt der Zulassung das Eignungsverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist. 

(1b) Zur studienvorbereitenden und studienbegleitenden Beratung ist 
anlässlich der Zulassung zum Diplom- oder Bachelorstudium für die Abhaltung 
von Orientierungsveranstaltungen zu sorgen, in deren Rahmen 

(1b) Zur studienvorbereitenden und studienbegleitenden Beratung sind 
anlässlich der Zulassung zum Diplom- oder Bachelorstudium 
Orientierungsveranstaltungen abzuhalten oder Orientierungsinformationen zur 
Verfügung zu stellen, in deren Rahmen 

 1. die Studierenden in geeigneter Form über  1. die Studierenden in geeigneter Form über 
 a) die wesentlichen Bestimmungen des Universitätsrechts und des 

Studienförderungsrechts, 
 a) die wesentlichen Bestimmungen des Universitätsrechts und des 

Studienförderungsrechts, 
 b) die studentische Mitbestimmung in den Organen der Universität,  b) die studentische Mitbestimmung in den Organen der Universität, 
 c) die Rechtsgrundlagen der Frauenförderung,  c) die Rechtsgrundlagen der Frauenförderung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 d) den gesetzlichen Diskriminierungsschutz,  d) den gesetzlichen Diskriminierungsschutz, 
 e) das Curriculum,  e) das Curriculum, 
 f) das Qualifikationsprofil der Absolventinnen und der Absolventen,  f) das Qualifikationsprofil der Absolventinnen und der Absolventen, 
 g) die Studieneingangs- und Orientierungsphase,  g) die Studieneingangs- und Orientierungsphase, 
 h) das empfohlene Lehrangebot in den ersten beiden Semestern,  h) das empfohlene Lehrangebot in den ersten beiden Semestern, 
 i) die Vereinbarkeit von Studium und Beruf sowie  i) die Vereinbarkeit von Studium und Beruf, 
 j) die Zahl der Studierenden im Studium, die durchschnittliche 

Studiendauer, die Studienerfolgsstatistik und die 
Beschäftigungsstatistik 

 j) die Zahl der Studierenden im Studium, die durchschnittliche 
Studiendauer, die Studienerfolgsstatistik, die Beschäftigungsstatistik, 

               k) studienbezogene Auslandsaufenthalte sowie 
  l) die Vertretungseinrichtungen der Studierenden, somit insbesondere 

die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, die 
jeweilige Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und die 
Ombudsstelle für Studierende 

zu informieren sind, und zu informieren sind, und 
 2. eine Einführung in die gute wissenschaftliche Praxis zu geben ist.  2. eine Einführung in die gute wissenschaftliche Praxis zu geben ist. 
Es ist zulässig, die Orientierungsveranstaltungen auch im Zusammenwirken mit 
anderen Rechtsträgern, insbesondere mit der Österreichischen Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft, zu veranstalten. 

Es ist zulässig, die Orientierungsveranstaltungen oder die 
Orientierungsinformationen auch im Zusammenwirken mit anderen 
Rechtsträgern, insbesondere mit der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft, zu veranstalten bzw. zur Verfügung zu stellen. 

§ 66. (5) Zur studienbegleitenden Beratung sind Anfängerinnen- und 
Anfängertutorien einzurichten, welche die Studierenden bei der Bewältigung der 
leistungsmäßigen, organisatorischen und sozialen Anforderungen des ersten 
Studienjahres unterstützen sollen und von den Studierenden besucht werden 
können. Es ist zulässig, diese Anfängerinnen- und Anfängertutorien auch im 
Zusammenwirken mit anderen Rechtsträgern, insbesondere mit der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zu veranstalten. 

verschoben aus § 66 Abs. 5: 
(1c) Zur studienbegleitenden Beratung sind Anfängerinnen- und 

Anfängertutorien einzurichten, welche die Studierenden bei der Bewältigung der 
leistungsmäßigen, organisatorischen und sozialen Anforderungen des ersten 
Studienjahres unterstützen sollen und von den Studierenden besucht werden 
können. Es ist zulässig, diese Anfängerinnen- und Anfängertutorien auch im 
Zusammenwirken mit anderen Rechtsträgern, insbesondere mit der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zu veranstalten. 

(2) Soweit zur Beurteilung der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen 
fremdsprachige Urkunden vorgelegt werden, hat die Antragstellerin oder der 
Antragsteller autorisierte Übersetzungen anfertigen zu lassen. 

(2) Soweit zur Beurteilung der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen 
fremdsprachige Urkunden vorgelegt werden, sind dem Antrag durch gerichtlich 
beeidete Übersetzerinnen oder Übersetzer angefertigte Übersetzungen 
anzuschließen. 

(3) Das Rektorat ist berechtigt, die Verpflichtung zur Vorlage einzelner (3) Das Rektorat ist berechtigt, die Verpflichtung zur Vorlage einzelner 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterlagen nachzusehen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass deren Beibringung 
innerhalb einer angemessenen Frist unmöglich oder mit übergroßen 
Schwierigkeiten verbunden ist, und die vorgelegten Unterlagen für eine 
Entscheidung ausreichen. 

Unterlagen nachzusehen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass deren Beibringung 
innerhalb einer angemessenen Frist unmöglich oder mit unverhältnismäßig 
großen Schwierigkeiten verbunden ist und die vorgelegten Unterlagen für eine 
Entscheidung ausreichen. 

 (3a) Bestehen Zweifel an der Echtheit der Urkunden, mit denen die 
Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nachgewiesen wird, oder an deren 
inhaltlicher Richtigkeit oder reichen diese für eine Entscheidung nicht aus, kann 
das Rektorat die Überprüfung der Unterlagen oder der Kenntnisse vornehmen 
oder durch vom Rektorat bestellte Sachverständige vornehmen lassen. Dafür 
kann vom Rektorat eine Kaution eingehoben werden, welche der Studienwerberin 
oder dem Studienwerber rückzuerstatten ist, wenn die Überprüfung die Echtheit 
und Richtigkeit der Unterlagen ergeben hat. 

(4) Mit der Zulassung wird die Antragstellerin oder der Antragsteller als 
ordentliche oder außerordentliche Studierende oder ordentlicher oder 
außerordentlicher Studierender Angehörige oder Angehöriger dieser Universität. 
Dies ist durch die Ausstellung eines Ausweises zu beurkunden, der als 
Lichtbildausweis ausgestaltet sein kann. Der Ausweis hat zumindest Namen, 
Geburtsdatum und Matrikelnummer der oder des Studierenden und die 
Gültigkeitsdauer zu enthalten. 

(4) Mit der Zulassung wird die Studienwerberin oder der Studienwerber als 
ordentliche oder außerordentliche Studierende oder ordentlicher oder 
außerordentlicher Studierender Angehörige oder Angehöriger dieser Universität. 
Dies ist durch die Ausstellung eines Studierendenausweises zu beurkunden, der 
als Lichtbildausweis ausgestaltet sein kann. Der Ausweis hat zumindest Namen, 
Geburtsdatum und Matrikelnummer der oder des Studierenden und die 
Gültigkeitsdauer zu enthalten. Der Studierendenausweis kann über ein 
Speichermedium mit weiteren Funktionalitäten ausgestattet sein. Über die 
Identifizierung der Person hinausgehende Funktionalitäten bedürfen der 
Zustimmung der oder des Studierenden. 

(5) Einer Antragstellerin oder einem Antragsteller, die oder der noch an 
keiner Universität oder Pädagogischen Hochschule zugelassen war, hat die 
Universität anlässlich der erstmaligen Zulassung eine Matrikelnummer 
zuzuordnen. Diese ist für alle weiteren Studienzulassungen der oder des 
betreffenden Studierenden beizubehalten. Die näheren Bestimmungen über 
Bildung und Vergabe von Matrikelnummern sind durch Verordnung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers zu treffen. 

(5) Einer Studienwerberin oder einem Studienwerber, die oder der noch an 
keiner Universität oder Pädagogischen Hochschule zugelassen war, hat die 
Universität anlässlich der erstmaligen Zulassung eine Matrikelnummer 
zuzuordnen. Diese ist für alle weiteren Studienzulassungen der oder des 
betreffenden Studierenden beizubehalten. Die näheren Bestimmungen über 
Bildung und Vergabe von Matrikelnummern sind durch eine gemeinsame 
Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft und der Bundesministerin oder des Bundesministers 
für Bildung zu treffen. 

(6) Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 15 stellen ausländischen 
Antragstellerinnen und Antragstellern, die zur sichtvermerksfreien Einreise 
berechtigt sind oder über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, den 
Zulassungsbescheid direkt zu. Langen an österreichischen 

(6) Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 15 stellen ausländischen 
Studienwerberinnen und Studienwerbern, die zur sichtvermerksfreien Einreise 
berechtigt sind oder über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, den 
Zulassungsbescheid direkt zu. Langen an österreichischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Berufsvertretungsbehörden Anträge anderer ausländischer Antragstellerinnen und 
Antragsteller auf Zulassung zum Studium zur Weiterleitung an die zuständige 
Universität ein, können die Berufsvertretungsbehörden auf die Vollständigkeit 
und Schlüssigkeit des Antrags sowie darauf hinwirken, dass die Zulassung zum 
Studium und der Erstaufenthaltstitel zeitgleich zugestellt werden können. Hiebei 
ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller Gelegeheit zu geben, auf ihre oder 
seine Kosten Ergänzungen und Klarstellungen vorzunehmen. 

Berufsvertretungsbehörden Anträge anderer ausländischer Studienwerberinnen 
und Studienwerber auf Zulassung zum Studium zur Weiterleitung an die 
zuständige Universität ein, können die Berufsvertretungsbehörden auf die 
Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Antrags sowie darauf hinwirken, dass die 
Zulassung zum Studium und der Erstaufenthaltstitel zeitgleich zugestellt werden 
können. Hierbei ist der Studienwerberin oder dem Studienwerber Gelegenheit zu 
geben, auf ihre oder seine Kosten Ergänzungen und Klarstellungen vorzunehmen. 

Zulassungsfristen Zulassungsfristen 
§ 61. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die 

allgemeine Zulassungsfrist festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem die in 
Abs. 3 bezeichneten Personen ihre Anträge auf Zulassung einzubringen und 
Studierende gemäß § 91 Abs. 2 weiters den Studienbeitrag zu entrichten haben. 
Die allgemeine Zulassungsfrist hat für das Wintersemester mindestens acht 
Wochen zu betragen und endet am 5. September, für das Sommersemester 
mindestens vier Wochen zu betragen und endet am 5. Februar. Die Zulassung zu 
Doktoratsstudien kann auch außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist und der 
Nachfrist erfolgen. Für Zulassungen zu Studien, für die besondere Zulassungs- 
oder Aufnahmeverfahren vorgesehen sind, können abweichende allgemeine 
Zulassungsfristen festgelegt werden. In der Satzung können abweichende 
Regelungen festgelegt werden, die die Zulassung zu Masterstudien auch 
außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist vorsehen, wenn die 
Zulassung aufgrund eines Bachelorstudiums erfolgt, das an der jeweiligen 
Universität abgeschlossen wurde. 

§ 61. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die 
allgemeine Zulassungsfrist festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem die in 
Abs. 3 bezeichneten Personen ihre Anträge auf Zulassung einzubringen und 
Studierende weiters den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die allgemeine 
Zulassungsfrist hat für das Wintersemester mindestens acht Wochen zu betragen 
und endet am 5. September, für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu 
betragen und endet am 5. Februar. Die Zulassung zu Erweiterungs- und 
Doktoratsstudien kann auch außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist und der 
Nachfrist erfolgen. Für Zulassungen zu Studien, für die besondere Zulassungs- 
oder Aufnahmeverfahren vorgesehen sind, können abweichende allgemeine 
Zulassungsfristen festgelegt werden. In der Satzung können abweichende 
Regelungen festgelegt werden, die die Zulassung zu Masterstudien auch 
außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist vorsehen, wenn die 
Zulassung aufgrund eines Bachelorstudiums erfolgt, das an der jeweiligen 
Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an einer der beteiligten 
Bildungseinrichtungen abgeschlossen wurde. 

(2) Mit Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist beginnt die Nachfrist, die im 
Wintersemester am 30. November, im Sommersemester am 30. April endet. 
Innerhalb der Nachfrist ist die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung des 
Studiums zulässig, für Studierende gemäß § 91 Abs. 2 dann, wenn der erhöhte 
Studienbeitrag einbezahlt wird. Die Zulassung zu einem Diplom- oder 
Bachelorstudium darf innerhalb der Nachfrist nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
Ausnahmefälle sind insbesondere: 

(2) Mit Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist beginnt die Nachfrist, die im 
Wintersemester am 30. November, im Sommersemester am 30. April endet. 
Innerhalb der Nachfrist ist die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung des 
Studiums zulässig, für Studierende gemäß § 91 Abs. 1 dann, wenn der erhöhte 
Studienbeitrag einbezahlt wird. Die Zulassung zu einem Diplom- oder 
Bachelorstudium darf innerhalb der Nachfrist nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
Ausnahmefälle sind insbesondere: 

 1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase in einem anderen Studium, 
sofern das Ergebnis für das Wintersemester erst nach dem 31. August, 
für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt; 

 1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase in einem anderen Studium, 
sofern das Ergebnis für das Wintersemester erst nach dem 31. August, 
für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst 

nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner; 
 2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst 

nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner; 
 3. bei Zivildienern, Präsenzdienern, Ausbildungsdienst Leistenden und bei 

Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres, sofern zum 31. August 
bzw. 31. Jänner der Dienst geleistet wurde bzw. eine Einberufung bestand 
und der Dienst später nicht angetreten oder vor Ende der Nachfrist 
abgebrochen oder unterbrochen wurde; 

 3. bei Zivildienern, Präsenzdienern, Ausbildungsdienst Leistenden und bei 
Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres, sofern zum 31. August 
oder 31. Jänner der Dienst geleistet wurde oder eine Einberufung bestand 
und der Dienst später nicht angetreten oder vor Ende der Nachfrist 
abgebrochen oder unterbrochen wurde; 

 4. Personen, die glaubhaft machen, dass sie durch ein unvorhergesehenes 
oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, die Frist einzuhalten und 
die kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft; 

 4. Personen, die glaubhaft machen, dass sie innerhalb der gesamten 
allgemeinen Zulassungsfrist durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert waren, die Frist einzuhalten und die 
kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft; 

 5. Personen, die nachweislich auf Grund von Berufstätigkeit oder Praktika 
daran gehindert waren, innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist einen 
Antrag zu stellen; 

 5. Personen, die nachweislich auf Grund von Berufstätigkeit oder Praktika 
daran gehindert waren, innerhalb der gesamten allgemeinen 
Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen; 

 6. Personen, die nachweislich auf Grund eines Auslandsaufenthaltes aus 
zwingenden Gründen daran gehindert waren, innerhalb der allgemeinen 
Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen. 

 6. Personen, die nachweislich auf Grund eines Auslandsaufenthaltes aus 
zwingenden Gründen daran gehindert waren, innerhalb der gesamten 
allgemeinen Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen. 

Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt werden. Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt werden. 
(3) Die allgemeine Zulassungsfrist gilt für: (3) Die allgemeine Zulassungsfrist gilt für: 

 1. österreichische Staatsangehörige;  1. österreichische Staatsangehörige; 
 2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages, 

BGBl. Nr. 45/1995, oder einer anderen Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993; 

 2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages, 
BGBl. Nr. 45/1995, oder einer anderen Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993; 

 3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die eine auf 
höchstens zwei Semester befristete Zulassung zum Studium in Österreich 
entweder auf Grund transnationaler EU-, staatlicher oder universitärer 
Mobilitätsprogramme, einschließlich gemeinsamer Studienprogramme, 
oder nach Absolvierung ausländischer Studien in einem der ersten 
Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder einem 
Bachelorstudium entsprechenden Umfang anstreben; 

 3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die eine auf 
höchstens zwei Semester befristete Zulassung zum Studium in Österreich 
entweder auf Grund transnationaler EU-, staatlicher oder universitärer 
Mobilitätsprogramme, einschließlich gemeinsamer Studienprogramme, 
oder nach Absolvierung ausländischer Studien in einem der ersten 
Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder einem 
Bachelorstudium entsprechenden Umfang anstreben; 

 4. Personengruppen, welche die Bundesministerin oder der Bundesminister 
auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich 
oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich durch 
Verordnung festlegt; 

 4. Personengruppen aufgrund der Personengruppenverordnung; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. alle Antragstellerinnen und Antragsteller auf Zulassung zu einem 

Studium an den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21. 
 5. alle Studienwerberinnen und Studienwerber auf Zulassung zu einem 

Studium an den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21. 
(4) Für alle anderen ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen gilt 

die besondere Zulassungsfrist. Sie endet bei Antragstellung für das 
Wintersemester am 5. September, bei Antragstellung für das Sommersemester am 
5. Februar jedes Kalenderjahres. Die Anträge müssen vor dem Ende dieser Frist 
vollständig in der gewählten Universität einlangen. 

(4) Für alle anderen ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen gilt 
die besondere Zulassungsfrist. Sie endet bei Antragstellung für das 
Wintersemester am 5. September, bei Antragstellung für das Sommersemester am 
5. Februar jedes Kalenderjahres. Die Anträge müssen vor dem Ende dieser Frist 
vollständig in der gewählten Universität einlangen. Die besondere Zulassungsfrist 
ist bei Anträgen auf Zulassung zu einem Lehramtsstudium nicht anzuwenden. 

(5) Das Rektorat ist unter Berücksichtigung der Dauer und des 
Durchführungszeitraumes berechtigt, für die Zulassung zu Universitätslehrgängen 
und für die Zulassung zu ordentlichen Studien im Rahmen transnationaler EU-, 
staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich gemeinsamer 
Studienprogramme, eine abweichende Regelung für die allgemeine 
Zulassungsfrist zu treffen. 

(5) Das Rektorat ist unter Berücksichtigung der Dauer und des 
Durchführungszeitraumes berechtigt, für die Zulassung zu Universitätslehrgängen 
und für die Zulassung zu ordentlichen Studien im Rahmen transnationaler EU-, 
staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich gemeinsamer 
Studienprogramme, eine abweichende Regelung für die allgemeine 
Zulassungsfrist zu treffen. 

Meldung der Fortsetzung des Studiums Meldung der Fortsetzung des Studiums 
§ 62. (1) Die Studierenden sind verpflichtet, innerhalb der allgemeinen 

Zulassungsfrist oder der Nachfrist jedes Semesters der Universität, an der eine 
Zulassung zum Studium besteht, die Fortsetzung des Studiums zu melden. 

§ 62. (1) Die Studierenden sind verpflichtet, innerhalb der allgemeinen 
Zulassungsfrist oder der Nachfrist jedes Semesters der Universität, an der eine 
Zulassung zum Studium besteht, die Fortsetzung des Studiums zu melden. 

(2) Die Meldung der Fortsetzung des Studiums ist unwirksam, 
 1. solange die allfälligen Studienbeiträge nicht eingelangt sind; 
 2. solange eine Zusatzprüfung, die gemäß der 

Universitätsberechtigungsverordnung – UBVO 1998, BGBl. II Nr. 44, im 
Verlauf des Studiums abzulegen ist, nicht fristgerecht nachgewiesen 
wird. 

(2) Die Meldung der Fortsetzung des Studiums ist unwirksam, solange die 
Studierendenbeiträge samt allfälliger Sonderbeiträge nach den Bestimmungen 
des HSG 2014 und die allfälligen Studienbeiträge nicht eingelangt sind. 

(3) Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für ein 
Semester erstreckt sich bis zum Ende der Nachfrist des unmittelbar darauf 
folgenden Semesters, sofern die Zulassung zum Studium noch nicht erloschen ist. 

(3) Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für ein 
Semester erstreckt sich bis zum Ende der Nachfrist des unmittelbar darauf 
folgenden Semesters, sofern die Zulassung zum Studium noch nicht erloschen ist. 

(4) Über die Meldung der Fortsetzung des Studiums hat die Universität den 
Studierenden Studienbestätigungen auszustellen. Diese müssen jedenfalls Namen, 
Geburtsdatum, Matrikelnummer und Sozialversicherungsnummer der oder des 
Studierenden sowie den Studierendenstatus, das Studium und das Semester 
enthalten. 

(4) Über die Meldung der Fortsetzung des Studiums hat die Universität den 
Studierenden Studienbestätigungen auszustellen. Diese müssen jedenfalls Namen, 
Geburtsdatum, Matrikelnummer und Sozialversicherungsnummer der oder des 
Studierenden sowie den Studierendenstatus, das Studium und das Semester 
enthalten. 

 (5) Die Meldung der Fortsetzung des Studiums ist im Studierendenausweis 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(§ 60 Abs. 4) zu vermerken. 

Zulassung zu ordentlichen Studien Zulassung zu ordentlichen Studien 
§ 63. (1) Die Zulassung zu einem ordentlichen Studium setzt voraus: § 63. (1) Die Zulassung zu einem ordentlichen Studium setzt voraus: 

 1. die allgemeine Universitätsreife;  1. die allgemeine Universitätsreife; 
 2. die besondere Universitätsreife für das gewählte Studium;  2. die besondere Universitätsreife für das gewählte Studium; 
 3. die Kenntnis der deutschen Sprache;  3. die Kenntnis der deutschen Sprache; 
 4. die künstlerische Eignung für die Studien an den Universitäten gemäß 

§ 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 und 
 4. die künstlerische Eignung für die Studien an den Universitäten gemäß 

§ 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 und 
 5. die körperlich-motorische Eignung für das Lehramtsstudium im 

Unterrichtsfach Bewegung und Sport und das Studium der 
Sportwissenschaften; 

 5. die körperlich-motorische Eignung für sportwissenschaftliche Studien. 

 5a. die Eignung für das Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen; 

verschoben in Abs. 1a Z 4 

 6. für die erstmalige Zulassung zu einem Bachelor- oder Diplomstudium, 
nach Maßgabe des Vorliegens einer Verordnung der Bundesministerin 
oder des Bundesministers im Einvernehmen mit der Bundesministerin 
oder dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur, den 
Nachweis, dass die Studienwerberin oder der Studienwerber vor dem 
Studium eine Studienberatung in Anspruch genommen hat. 

entfällt 

 (1a) Die Zulassung zu einem Lehramtsstudium oder einem Studium für 
Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen setzt 
abweichend von Abs. 1 voraus: 

  1. die allgemeine Universitätsreife; 
  2. die besondere Universitätsreife für das gewählte Studium; 
  3. die für die Ausübung des jeweiligen Berufes erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache und 
  4. die Eignung für das Studium und den jeweiligen Beruf. 

(2) Personen, die zu dem Studium, für das die Zulassung beantragt wird, 
bereits an einer anderen inländischen Universität zugelassen waren, haben mit 
dem Antrag auf Zulassung die Abgangsbescheinigung dieser Universität 
vorzulegen. 

(2) Personen, die zu dem Studium, für das die Zulassung beantragt wird, 
bereits an einer anderen inländischen Universität oder Pädagogischen 
Hochschule zugelassen waren, haben mit dem Antrag auf Zulassung die 
Abgangsbescheinigung dieser Universität oder Pädagogischen Hochschule 
vorzulegen. 

(3) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind (3) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unbefristet zuzulassen: unbefristet zuzulassen: 
 1. österreichische Staatsangehörige;  1. österreichische Staatsangehörige; 
 2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages 

oder einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum; 

 2. Staatsangehörige eines EU- oder EWR- Staates; 

 3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, wenn im 
betreffenden Studium vertretbare Studienbedingungen (Abs. 4) bestehen; 

 3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, wenn im 
betreffenden Studium vertretbare Studienbedingungen (Abs. 4) bestehen; 

 4. Personengruppen, welche die Bundesministerin oder der Bundesminister 
auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu 
Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich 
durch Verordnung festlegt. 

 4. Personengruppen aufgrund der Personengruppenverordnung. 

(4) Der Senat ist berechtigt, auf Grund der Verhältniszahl zwischen 
Lehrenden und Studierenden in einem Studium Studienbedingungen festzustellen, 
die durch die weitere Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen und 
Staatenlosen gemäß Abs. 3 Z 3 unvertretbar würden. In diesem Fall hat der Senat 
festzulegen, wie viele dieser Personen jedes Semester zugelassen werden können, 
ohne dass unvertretbare Studienbedingungen entstehen, und nach welchen 
Kriterien die allenfalls zahlenmäßig beschränkte Zulassung erfolgt. Es ist dabei 
zulässig, eine bevorzugte Zulassung von Antragstellerinnen oder Antragstellern 
aus Entwicklungsländern zu beschließen. Diese Festlegungen sind im 
Mitteilungsblatt der Universität zu verlautbaren. 

(4) Der Senat ist berechtigt, auf Grund der Verhältniszahl zwischen 
Lehrenden und Studierenden in einem Studium Studienbedingungen festzustellen, 
die durch die weitere Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen und 
Staatenlosen gemäß Abs. 3 Z 3 unvertretbar würden. In diesem Fall hat der Senat 
festzulegen, wie viele dieser Personen jedes Semester zugelassen werden können, 
ohne dass unvertretbare Studienbedingungen entstehen, und nach welchen 
Kriterien die allenfalls zahlenmäßig beschränkte Zulassung erfolgt. Es ist dabei 
zulässig, eine bevorzugte Zulassung von Studienwerberinnen oder 
Studienwerbern aus Entwicklungsländern zu beschließen. Diese Festlegungen 
sind im Mitteilungsblatt der Universität zu verlautbaren. 

(5) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind 
ohne Berücksichtigung allfälliger Beschlüsse gemäß Abs. 4 befristet zuzulassen: 

(5) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind 
ohne Berücksichtigung allfälliger Beschlüsse gemäß Abs. 4 befristet zuzulassen: 

 1. Personen, die an universitären Mobilitätsprogrammen, einschließlich 
gemeinsamer Studienprogramme, teilnehmen, für die Dauer der 
bewilligten Programmteilnahme; 

 1. Personen, die an universitären Mobilitätsprogrammen, einschließlich 
gemeinsamer Studienprogramme, teilnehmen, für die Dauer der 
bewilligten Programmteilnahme; 

 2. Personen, die ausschließlich Fernstudienangebote auf der Grundlage von 
Kooperationsverträgen nützen wollen, für höchstens zwei Semester; 

 2. Personen, die ausschließlich Fernstudienangebote auf der Grundlage von 
Kooperationsverträgen nützen wollen, für höchstens zwei Semester; 

 3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose gemäß Abs. 3 Z 3, die 
nach Absolvierung ausländischer Studien in einem der ersten 
Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder einem 
Bachelorstudium entsprechenden Umfang eine Zulassung zum Studium 
in Österreich anstreben, für höchstens zwei Semester. 

 3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose gemäß Abs. 3 Z 3, die 
nach Absolvierung ausländischer Studien in einem der ersten 
Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder einem 
Bachelorstudium entsprechenden Umfang eine Zulassung zum Studium 
in Österreich anstreben, für höchstens zwei Semester. 

Die Verlängerung der jeweiligen Befristung ist unzulässig. Die Verlängerung der jeweiligen Befristung ist unzulässig. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(6) Die befristete Zulassung gemäß Abs. 5 Z 1 und 2 setzt voraus, dass ein 

Kooperationsvertrag zwischen den beteiligten Universitäten besteht, der die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit, den Austausch der Studierenden und die 
Durchführung näher regelt. Mit der Nominierung durch die Partneruniversität 
gelten die allgemeine und die besondere Universitätsreife als nachgewiesen. 

(6) Die befristete Zulassung gemäß Abs. 5 Z 1 und 2 setzt voraus, dass ein 
Kooperationsvertrag zwischen den beteiligten Bildungseinrichtungen besteht, der 
die Bedingungen für die Zusammenarbeit, den Austausch der Studierenden und 
die Durchführung näher regelt. Mit der Nominierung durch die 
Partnerbildungseinrichtungen gelten die allgemeine und die besondere 
Universitätsreife als nachgewiesen. 

(7) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung 
für dieses Studium an der Universität, an der die letzte zulässige Wiederholung 
der Prüfung nicht bestanden wurde, ausgeschlossen. 

(7) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung 
an der Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an den beteiligten 
Bildungseinrichtungen, für jene Studien bei denen die Absolvierung derselben 
Prüfung verpflichtend vorgesehen ist, nicht zulässig. Beim Lehramtsstudium 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist davon abweichend eine neuerliche 
Zulassung zum Studium ausschließlich für jene Unterrichtsfächer oder 
Spezialisierungen zulässig, bei denen die Absolvierung derselben Prüfung nicht 
verpflichtend vorgesehen ist. Erlischt bei einem Lehramtsstudium die Zulassung 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 7, ist eine neuerliche Zulassung zu einem 
Lehramtsstudium an der Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien 
an den beteiligten Bildungseinrichtungen nicht zulässig. 

(8) Die gleichzeitige Zulassung für dasselbe Studium an mehr als einer 
Universität in Österreich ist unzulässig. Weitere Zulassungen für dasselbe 
Studium an anderen Universitäten leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler und sind vom Rektorat von Amts wegen 
für nichtig zu erklären. 

(8) Die gleichzeitige Zulassung für dasselbe Studium an mehr als einer 
Universität oder Pädagogischen Hochschule in Österreich ist unzulässig. Weitere 
Zulassungen für dasselbe Studium an anderen Universitäten oder Pädagogischen 
Hochschulen leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z AVG an einem mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler und sind vom Rektorat von Amts wegen für nichtig zu erklären. 
Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) liegt dasselbe Studium 
vor, wenn ein Unterrichtsfach oder eine Spezialisierung ident ist. 

(9) Die Ablegung von Prüfungen für ein Studium an einer anderen als der 
Universität der Zulassung ist nur zulässig, wenn 

(9) Die Ablegung von Prüfungen für ein Studium an einer anderen als der 
Universität oder Pädagogischen Hochschule der Zulassung ist nur zulässig, wenn 

 1. das Curriculum eines gemeinsam mit einer anderen Universität oder 
Pädagogischen Hochschule eingerichteten Studiums dies vorsieht; 

 1. das Curriculum oder das Curriculum eines gemeinsam mit einer anderen 
Universität oder Pädagogischen Hochschule eingerichteten Studiums 
dies vorsieht oder 

 2. das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ die 
Ablegung der Prüfung an der anderen Universität im Voraus genehmigt, 
weil die Ablegung der betreffenden Prüfung an der Universität, an der 
die oder der Studierende für dieses Studium zugelassen ist, nicht möglich 
ist, oder 

 2. das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ die 
Ablegung der Prüfung an der anderen Universität oder Pädagogischen 
Hochschule im Voraus genehmigt, weil die Ablegung der betreffenden 
Prüfung an der Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an 
den beteiligten Universitäten und Pädagogischen Hochschulen nicht 

309/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

34 von 98

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  35 von 98 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
möglich ist. 

 3. es sich um Prüfungen auf der Grundlage neuer Medien, insbesondere 
von Online-Studienangeboten handelt. 

entfällt 

(10) Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben die Kenntnis 
der deutschen Sprache, sofern und soweit diese für einen erfolgreichen 
Studienfortgang erforderlich ist, nachzuweisen. Der Nachweis wird insbesondere 
durch ein Reifezeugnis auf Grund des Unterrichts in deutscher Sprache erbracht. 

(10) Personen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, haben die Kenntnis der 
deutschen Sprache, sofern und soweit diese für einen erfolgreichen 
Studienfortgang erforderlich ist, nachzuweisen. Die Kenntnis der deutschen 
Sprache wird insbesondere durch ein Reifezeugnis auf Grund des Unterrichts in 
deutscher Sprache nachgewiesen. Kann der Nachweis der deutschen Sprache 
nicht erbracht werden, so hat das Rektorat die Ablegung einer 
Ergänzungsprüfung vorzuschreiben, die vor der Zulassung abzulegen ist. 

(11) Kann der Nachweis der deutschen Sprache nicht erbracht werden, so 
hat das Rektorat die Ablegung einer Ergänzungsprüfung vorzuschreiben, die vor 
der Zulassung abzulegen ist. In den künstlerischen Studien kann im Curriculum 
festgelegt werden, dass die Ablegung der Ergänzungsprüfung spätestens vor der 
Meldung der Fortsetzung des Studiums für das dritte Semester nachzuweisen ist. 

(11) In den künstlerischen Studien kann im Curriculum festgelegt werden, 
dass die Ablegung der Ergänzungsprüfung spätestens vor der Meldung der 
Fortsetzung des Studiums für das dritte Semester nachzuweisen ist. 

(12) Das Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren für das Lehramt an Schulen 
bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen hat 
insbesondere folgende Vorgaben zu berücksichtigen: 
 1. Überprüfung der für die Ausbildungserfordernisse für das Lehramt an 

Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen 
Bildungseinrichtungen entsprechenden leistungsbezogenen, 
persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung gemäß der für den 
Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen notwendigen Kompetenzen; 

 2. Berücksichtigung der wissenschaftlichen Kriterien für 
Eignungsverfahren; 

 3. rechtzeitige Zurverfügungstellung von Informationen und Materialien 
auf der Homepage der Universität; bei Aufnahmeverfahren vor der 
Zulassung spätestens sechs Monate vor der Durchführung, bei 
Auswahlverfahren nach der Zulassung spätestens zu Beginn des 
betreffenden Semesters. 

verschoben in § 65 a 

 Sonderbestimmung für die Zulassung zu Master- und Doktoratsstudien 
§ 71e. (1) In den Curricula für Masterstudien können qualitative 

Zulassungsbedingungen vorgeschrieben werden, die im Zusammenhang mit der 
erforderlichen Kenntnis jener Fächer, auf denen das jeweilige Masterstudium 

verschoben aus § 71 e Abs.1: 
§ 63a. (1) In den Curricula für Masterstudien können qualitative 

Zulassungsbedingungen vorgeschrieben werden, die im Zusammenhang mit der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufbaut, stehen müssen. erforderlichen Kenntnis jener Fächer, auf denen das jeweilige Masterstudium 

aufbaut, stehen müssen. 
§ 71e. (2) Es ist sicherzustellen, dass die Absolvierung eines 

Bachelorstudiums an der jeweiligen Universität jedenfalls ohne weitere 
Voraussetzungen zur Zulassung zu mindestens einem facheinschlägigen 
Masterstudium an dieser Universität berechtigt. Dies gilt auch für Masterstudien 
gemäß Abs. 4. 

verschoben aus § 71 e Abs. 2: 
(2) Es ist sicherzustellen, dass die Absolvierung eines Bachelorstudiums an 

der jeweiligen Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an einer 
der beteiligten Bildungseinrichtungen jedenfalls ohne weitere Voraussetzungen 
zur Zulassung zu mindestens einem facheinschlägigen Masterstudium an der 
Universität berechtigt. Dies gilt auch für Masterstudien gemäß Abs. 4. 

 (3) Die Zulassung zu einem Masterstudium für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) setzt abweichend von § 63 Abs. 1a den Abschluss eines 
Bachelorstudiums für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) gemäß 2.1 
der Anlage zum HS-QSG voraus. Bei einer Zulassung zu einem Masterstudium 
für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) können auch 
Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen gewählt werden, die in Form von 
Erweiterungsstudien ergänzend zum Bachelorstudium Lehramt absolviert worden 
sind. 

 (4) Die Zulassung zu einem Masterstudium für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) für Absolventinnen und Absolventen sechssemestriger 
Lehramtsstudien setzt abweichend von § 63 Abs. 1a die Absolvierung eines 
Erweiterungsstudiums gemäß § 54c voraus. 

 (5) Die Zulassung zu einem Masterstudium für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums 
für das Lehramt Primarstufe setzt abweichend von § 63 Abs. 1a die Absolvierung 
des Bachelor- und Masterstudiums für das Lehramt Primarstufe gemäß 1. der 
Anlage zum HS-QSG voraus. 

 (6) Die Zulassung zu einem Masterstudium für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) in nur einem Unterrichtsfach setzt zusätzlich zu den 
Voraussetzungen gemäß § 63 Abs. 1a den Nachweis einer facheinschlägigen 
Berufspraxis im Umfang von mindestens 3.000 Stunden voraus. 

§ 71e. (3) Für die Zulassung zu einem „PhD“-Doktoratsstudium können im 
Curriculum qualitative Bedingungen vorgeschrieben werden. 

verschoben aus § 71 e Abs. 3: 
(7) Für die Zulassung zu einem Doktoratsstudium können im Curriculum 

qualitative Bedingungen vorgeschrieben werden. 
§ 71e. (4) Das Rektorat ist berechtigt, in Master- und „PhD“-

Doktoratsstudien, die ausschließlich in einer Fremdsprache angeboten werden, 
verschoben aus § 71 e Abs. 4: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eine Anzahl von Studienanfängerinnen und -anfängern festzulegen und den 
Zugang entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch ein 
Auswahlverfahren nach der Zulassung zu regeln. Vor der Festlegung des 
Aufnahme- oder Auswahlverfahrens durch das Rektorat ist dem Senat die 
Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen zu geben. Die 
Festlegung durch das Rektorat hat bis spätestens 30. April zu erfolgen, um ab 
dem darauffolgenden Studienjahr wirksam zu werden. 

(8) Das Rektorat ist berechtigt, in Master- und Doktoratsstudien, die 
ausschließlich in einer Fremdsprache angeboten werden, eine Anzahl von 
Studienanfängerinnen und -anfängern festzulegen und den Zugang entweder 
durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch ein 
Auswahlverfahren nach der Zulassung zu regeln. Vor der Festlegung des 
Aufnahme- oder Auswahlverfahrens durch das Rektorat ist dem Senat die 
Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen zu geben. Die 
Festlegung durch das Rektorat hat bis spätestens 30. April zu erfolgen, um ab 
dem darauffolgenden Studienjahr wirksam zu werden. 

§ 71e. (5) § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden. verschoben aus § 71 e Abs. 5: 
(9) § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden. 

Allgemeine Universitätsreife Allgemeine Universitätsreife 
§ 64. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden 

Urkunden nachzuweisen: 
§ 64. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden 

Urkunden nachzuweisen: 
 1. österreichisches Reifezeugnis einschließlich eines Zeugnisses über die 

Berufsreifeprüfung; 
 1. österreichisches Reifezeugnis einschließlich eines Zeugnisses über die 

Berufsreifeprüfung und nach schulrechtlichen Vorschriften nostrifizierte 
Reifeprüfungszeugnisse, 

 2. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für ein bestimmtes Studium an einer Universität; 

 2. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für eine bestimme Studienrichtungsgruppe an einer 
Universität oder Pädagogischen Hochschule; 

 2a. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung gemäß Hochschul-Studienberechtigungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 71/2008, für die gemeinsam mit Pädagogischen Hochschulen 
eingerichteten Lehramtsstudien (Studien für das Lehramt an Schulen 
bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen 
Bildungseinrichtungen); 

entfällt 

 3. ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse auf 
Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund einer 
Nostrifikation oder auf Grund der Entscheidung des Rektorats im 
Einzelfall gleichwertig ist; 

 3. ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse auf 
Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund der 
Entscheidung des Rektorats im Einzelfall gleichwertig ist; 

 4. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums an 
einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung; 

 4. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums an 
einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung; 

 5. in den künstlerischen Studien die Bestätigung über die positiv beurteilte  5. in den künstlerischen Studien die Bestätigung über die positiv beurteilte 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zulassungsprüfung; Zulassungsprüfung; 

 6. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Lehrganges 
universitären Charakters; 

entfällt 

 7. ein nach den Bestimmungen der „International Baccalaureate 
Organization“ erworbenes „IB Diploma“; 

 7. ein nach den Bestimmungen der „International Baccalaureate 
Organization“ erworbenes „IB Diploma“; 

 8. ein Europäisches Abiturzeugnis gemäß Art. 5 Abs. 2 der Vereinbarung 
über die Satzung der Europäischen Schulen, BGBl. III Nr. 173/2005. 

 8. ein Europäisches Abiturzeugnis gemäß Art. 5 Abs. 2 der Vereinbarung 
über die Satzung der Europäischen Schulen, BGBl. III Nr. 173/2005. 

(2) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die 
Inhalte und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht 
gegeben, so sind vom Rektorat die Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für 
die Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen Reifeprüfung 
erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind. 

(2) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die 
Inhalte und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht 
gegeben, so sind vom Rektorat die Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für 
die Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen Reifeprüfung 
erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind. 

(3) Für die in Österreich ausgestellten Reifezeugnisse ist die Ablegung jener 
Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung vorzuschreiben, die gemäß UBVO 1998 im 
Verlaufe des Studiums nachzuweisen sind. 

entfällt 

(4) Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu 
Doktoratsstudien gilt jedenfalls durch den Nachweis des Abschlusses eines 
fachlich in Frage kommenden Diplomstudiums oder Masterstudiums, eines 
fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-Diplomstudienganges oder 
Fachhochschul-Masterstudienganges gemäß § 6 Abs. 4 des Fachhochschul-
Studiengesetzes, oder eines anderen gleichwertigen Studiums an einer 
anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung als erbracht. Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich 
gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, 
ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit mit der Auflage 
von Prüfungen zu verbinden, die während des jeweiligen Doktoratsstudiums 
abzulegen sind. 

(4) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu Doktoratsstudien 
ist mit Ausnahme von Abs. 5 durch den Abschluss eines fachlich in Frage 
kommenden Diplomstudiums oder Masterstudiums, eines fachlich in Frage 
kommenden Fachhochschul-Diplomstudienganges oder Fachhochschul-
Masterstudienganges gemäß § 6 Abs. 4 des Fachhochschul-Studiengesetzes, oder 
eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung nachzuweisen. Wenn die 
Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die 
volle Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des 
jeweiligen Doktoratsstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, 
welche dieser Prüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Doktoratsstudiums vorgesehenen Prüfungen sind. 

(4a) Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu 
einem Doktoratsstudium kann auch durch den Abschluss eines Bachelorstudiums 
erbracht werden, wenn das Bachelorstudium innerhalb der vorgesehenen 
Studienzeit und mit besonderem Studienerfolg abgeschlossen wurde. Nähere 
Regelungen hat das Rektorat zu erlassen. 

(5) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu einem 
Doktoratsstudium kann auch durch den Abschluss eines Bachelorstudiums 
nachgewiesen werden, wenn das Bachelorstudium innerhalb der vorgesehenen 
Studienzeit und mit besonderem Studienerfolg abgeschlossen wurde. Nähere 
Regelungen hat das Rektorat zu erlassen. 

(5) Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Abschluss eines (3) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu Masterstudien ist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines fachlich in Frage 
kommenden Fachhochschul-Bachelorstudienganges oder eines anderen 
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung voraus. Wenn die Gleichwertigkeit 
grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle 
Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des 
jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. Der Nachweis der allgemeinen 
Universitätsreife gilt durch den Nachweis dieser Zulassungsvoraussetzung 
jedenfalls als erbracht. 

durch den Abschlusses eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums 
oder eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-Bachelorstudienganges 
oder eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen 
oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung nachzuweisen. Wenn die 
Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die 
volle Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des 
jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, welche 
dieser Prüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Masterstudiums vorgesehenen Prüfungen sind. 

Studienberechtigungsprüfung Studienberechtigungsprüfung 
§ 64a. (1) Personen ohne Reifeprüfung erlangen nach Maßgabe einer 

Verordnung des Rektorates durch Ablegung der Studienberechtigungsprüfung die 
allgemeine Universitätsreife für Bachelorstudien und Diplomstudien einer 
Studienrichtungsgruppe. 

§ 64a. (1) Personen ohne Reifeprüfung erlangen nach Maßgabe einer 
Verordnung des Rektorates durch Ablegung der Studienberechtigungsprüfung die 
allgemeine Universitätsreife für Bachelorstudien und Diplomstudien einer 
Studienrichtungsgruppe. 

(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Personen, die die Zulassung zu 
Studien einer Studienrichtungsgruppe an einer Universität anstreben, das 
20. Lebensjahr vollendet haben und eine eindeutig über die Erfüllung der 
allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder 
außerberufliche Vorbildung für das angestrebte Studium nachweisen, zuzulassen. 

(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Personen zuzulassen, die die 
Zulassung zu Studien einer der Studienrichtungsgruppen an einer Universität 
oder Fachhochschule anstreben, das 20. Lebensjahr vollendet haben und eine 
eindeutig über die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehende 
erfolgreiche berufliche oder außerberufliche Vorbildung für das angestrebte 
Studium nachweisen. 

(3) Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung ist 
schriftlich beim Rektorat jener Universität einzubringen, bei der ein Studium der 
angestrebten Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. Das Ansuchen hat zu 
enthalten: 

(3) Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung ist 
schriftlich beim Rektorat jener Universität einzubringen, bei der ein Studium der 
angestrebten Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. Das Ansuchen hat zu 
enthalten: 

 1. den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie – falls vorhanden – 
die Matrikelnummer; 

 1. den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie – falls vorhanden – 
die Matrikelnummer; 

 2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des 
Europäischen Wirtschaftsraumes; 

 2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des 
Europäischen Wirtschaftsraumes oder den Nachweis der Angehörigkeit 
zu einer Personengruppe gemäß Personengruppenverordnung; 

 3. das angestrebte Studium;  3. das angestrebte Studium; 
 4. den Nachweis der Vorbildung;  4. den Nachweis der Vorbildung; 
 5. das Wahlfach und  5. das Wahlfach oder die Wahlfächer. 
 6. eine schriftliche Erklärung über die Anzahl erfolgloser Versuche, die entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Studienberechtigungsprüfung abzulegen. 

(4) Die Studienberechtigungsprüfung umfasst folgende fünf Prüfungen: (4) Die Studienberechtigungsprüfung umfasst folgende fünf Prüfungen: 
 1. eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema (Aufsatz);  1. eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema; 
 2. zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder 

Fertigkeiten für das angestrebte Studium der betreffenden 
Studienrichtungsgruppe erforderlich sind (Pflichtfächer) und 

 2. zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder 
Fertigkeiten für die angestrebte Studienrichtungsgruppe erforderlich sind 
(Pflichtfächer) und 

 3. eine oder zwei Prüfungen nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des 
Prüfungskandidaten aus dem Bereich des angestrebten Studiums 
(Wahlfach). 

 3. eine oder zwei Prüfungen nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des 
Prüfungskandidaten aus dem Bereich der angestrebten 
Studienrichtungsgruppe (Wahlfach oder Wahlfächer). 

(5) Mit der schriftlichen Arbeit über ein allgemeines Thema gemäß Abs. 4 
Z 1 (Aufsatz) hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat 
nachzuweisen, dass sie oder er sich zu einem vorgegebenen Thema in 
einwandfreier und gewandter Sprache und mit klarem Gedankengang schriftlich 
zu äußern vermag. 

(5) Mit der schriftlichen Arbeit über ein allgemeines Thema gemäß Abs. 4 
Z 1 hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat nachzuweisen, dass sie 
oder er sich zu einem vorgegebenen Thema in einwandfreier und gewandter 
Sprache und mit klarem Gedankengang schriftlich zu äußern vermag. 

(6) Die Prüfungsanforderungen und -methoden für Prüfungen gemäß Abs. 4 
Z 1 und 2 (Aufsatz und Pflichtfächer) haben sich am Lehrstoff der 12. bzw. 
13. Schulstufe zu orientieren und sind in der Verordnung des Rektorates 
festzulegen. 

(6) Die Prüfungsanforderungen und -methoden für Prüfungen gemäß Abs. 4 
Z 1 und 2 haben sich am Lehrstoff der 12. bzw. 13. Schulstufe zu orientieren und 
sind in der Verordnung des Rektorates festzulegen. 

(7) Für die Prüfung gemäß Abs. 4 Z 3 (Wahlfach) sind die 
Prüfungsanforderungen und -methoden vom Rektorat zu bestimmen. Auf den 
Studien vorbereitenden Charakter der Studienberechtigungsprüfung ist Bedacht 
zu nehmen. 

(7) Für die Prüfung oder Prüfungen gemäß Abs. 4 Z 3 (Wahlfach oder 
Wahlfächer) sind die Prüfungsanforderungen und -methoden vom Rektorat zu 
bestimmen. Auf den studienvorbereitenden Charakter der 
Studienberechtigungsprüfung ist Bedacht zu nehmen. 

(8) Positiv beurteilte Prüfungen, die eine 
Studienberechtigungsprüfungskandidatin oder ein 
Studienberechtigungsprüfungskandidat an einer Bildungseinrichtung, die auf 
Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als 
Bildungseinrichtung anerkannt ist, abgelegt haben, sind auf Antrag vom Rektorat 
anzuerkennen, soweit sie den vorgeschriebenen Prüfungen inhaltlich und 
umfangmäßig gleichwertig sind. Das Rektorat darf höchstens vier Prüfungen 
anerkennen. Mindestens eine Prüfung ist an der Universität abzulegen. 

(8) Positiv beurteilte Prüfungen, die eine Prüfungskandidatin oder ein 
Prüfungskandidat an einer Bildungseinrichtung, die auf Grund der 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als Bildungseinrichtung 
anerkannt ist, abgelegt haben, sind auf Antrag vom Rektorat anzuerkennen, 
soweit sie den vorgeschriebenen Prüfungen inhaltlich und umfangmäßig 
gleichwertig sind. Das Rektorat darf höchstens vier Prüfungen anerkennen. 
Mindestens eine Prüfung ist an der Universität oder bei gemeinsam eingerichteten 
Studien an einer der beteiligten Bildungseinrichtungen abzulegen. 

(9) Studienberechtigungsprüfungskandidatinnen und 
Studienberechtigungsprüfungskandidaten, die eine Meisterprüfung oder eine 
Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, oder dem 
Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 298/1990, 

(9) Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, die eine Meisterprüfung 
oder eine Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, 
oder dem Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, BGBl. 
Nr. 298/1990, erfolgreich abgelegt haben, sind von der Ablegung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erfolgreich abgelegt haben, sind von der Ablegung der 
Studienberechtigungsprüfung im Wahlfach gemäß Abs. 4 Z 3 auf Ansuchen zu 
befreien. 

Studienberechtigungsprüfung im Wahlfach oder den Wahlfächern gemäß Abs. 4 
Z 3 auf Ansuchen zu befreien. 

(10) Das Rektorat hat für Prüfungen, die an einer Universität abgelegt 
werden, mindestens eine Prüferin oder einen Prüfer zu bestellen. 

(10) Das Rektorat hat für Prüfungen, die an einer Universität abgelegt 
werden, mindestens eine Prüferin oder einen Prüfer zu bestellen. 

(11) Die Prüfungskandidatinnen oder die Prüfungskandidaten sind berechtigt 
negativ beurteilte Prüfungen zweimal zu wiederholen. Die letzte zulässige 
Wiederholung ist in kommissioneller Form durchzuführen. Nach negativer 
Beurteilung der letzten zulässigen Wiederholung ist man von der Ablegung der 
Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe an der 
betreffenden Universität ausgeschlossen. § 59 Abs. 1 Z 12 gilt sinngemäß. 

(11) Die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sind berechtigt, 
negativ beurteilte Prüfungen zweimal zu wiederholen. Die letzte zulässige 
Wiederholung ist in kommissioneller Form durchzuführen. Nach negativer 
Beurteilung der letzten zulässigen Wiederholung erlischt die Zulassung zur 
Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe. Eine neuerliche 
Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe an 
der betreffenden Universität ist ausgeschlossen. Bei gemeinsam eingerichteten 
Lehramtsstudien ist eine neuerliche Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung 
für die Studienrichtungsgruppe Lehramtsstudien an allen beteiligten 
Bildungseinrichtungen ausgeschlossen. 

(12) Die Prüferin oder der Prüfer hat für Pflicht- und Wahlfächer ein 
Prüfungsprotokoll zu führen, das die gestellten Fragen, die erteilten 
Beurteilungen sowie die Gründe für die negative Beurteilung zu enthalten hat. 
 

(12) Die Beurteilung einer Prüfung gemäß Abs. 4 hat mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ zu erfolgen. Die Gesamtbeurteilung hat auf „bestanden“ zu 
lauten, wenn keine Prüfung mit „nicht bestanden“ beurteilt wurde; in den 
übrigen Fällen ist sie mit „nicht bestanden“ festzulegen. Die Bestimmungen des 
§ 59 Abs. 1 Z 12 und der §§ 74 und 79 sind sinngemäß anzuwenden. 

(13) Über die Ablegung jeder Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Das 
Rektorat hat nach Vorliegen aller Prüfungszeugnisse ein 
Studienberechtigungszeugnis für die jeweilige Studienrichtungsgruppe 
auszustellen. Dieses Studienberechtigungszeugnis gilt für jede Universität an der 
ein Studium der jeweiligen Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

(13) Über die Ablegung jeder Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Das 
Rektorat hat nach Vorliegen aller Prüfungszeugnisse ein 
Studienberechtigungszeugnis für die jeweilige Studienrichtungsgruppe 
auszustellen. Dieses Studienberechtigungszeugnis gilt für jede Universität und 
Pädagogische Hochschule, an der ein Studium der jeweiligen 
Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

(14) Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechtigungsprüfung berechtigt 
zur Zulassung zu allen Studien jener Studienrichtungsgruppe, für welche die 
Studienberechtigung erworben wurde. 

(14) Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechtigungsprüfung berechtigt 
zur Zulassung zu allen Studien jener Studienrichtungsgruppe, für welche die 
Studienberechtigung erworben wurde. 

(15) Die Studienberechtigungsprüfung kann entsprechend einer Verordnung 
des Rektorates für folgende Studienrichtungsgruppen erworben werden: 

(15) Die Studienberechtigungsprüfung kann entsprechend einer Verordnung 
des Rektorates für folgende Studienrichtungsgruppen erworben werden: 

 1. Theologische Studien;  7. Theologische Studien; 
 2. Rechtswissenschaftliche Studien;  5. Rechtswissenschaftliche Studien; 
 3. Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien (zB Betriebswirtschaft,  6. Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wirtschaftspädagogik, Statistik, Soziologie); 

 4. Medizinische Studien (zB Humanmedizin, Zahnmedizin, 
Veterinärmedizin, Pferdewissenschaften); 

 8. Medizinische und Veterinärmedizinische Studien; 

 5. Historisch-Kulturwissenschaftliche Studien (zB Alte Geschichte und 
Altertumskunde, Klassische Archäologie, Kunstgeschichte, Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte); 

 1. Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien; 

 6. Philologisch-Kulturwissenschaftliche Studien (zB Germanistik, 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Klassische Philologie, Romanistik, 
Slawistik); 

eigene Gruppe entfällt 

 7. Philosophische, Kunst- und Bildungswissenschaftliche Studien (zB 
Pädagogik, Philosophie, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, 
Politikwissenschaft); 

eigene Gruppe entfällt 

 8. Naturwissenschaftliche Studien 1 (zB Mathematik, Physik, Astronomie, 
Meteorologie und Geophysik); 

 4. Naturwissenschaftliche Studien; 

 9. Naturwissenschaftliche Studien 2 (zB Chemie, Pharmazie, 
Erdwissenschaften, Biologie, Ernährungswissenschaften); 

eigene Gruppe entfällt 

 10. Naturwissenschaftliche Studien 3 (zB Sportwissenschaften, 
Psychologie); 

eigene Gruppe entfällt 

 11. Bautechnische Studien (zB Architektur, Bauingenieurwesen, 
Raumplanung, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen); 

 2. Technische Studien; 

 12. Industrietechnische Studien (zB Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Verfahrenstechnik, Mechatronik); 

eigene Gruppe entfällt 

 13. Technisch-Naturwissenschaftliche Studien (zB Technische Chemie, 
Technische Physik, Vermessungswesen, Informatik, Telematik); 

eigene Gruppe entfällt 

 14. Montanwissenschaftliche Studien; eigene Gruppe entfällt 
 15. Agrarwissenschaftliche Studien und eigene Gruppe entfällt 
 16. Künstlerische Studien.  3. Künstlerische Studien; 
  9. Lehramtsstudien; 
  10. Studien in allgemeinen pädagogischen Berufsfeldern. 

(16) Die Festlegung der Anzahl der Prüfungen nach Abs. 4 Z 2 und 3 und 
die Festlegung der Pflichtfächer gemäß Abs. 4 Z 2 für die jeweilige 
Studienrichtungsgruppe erfolgen durch Verordnung des Rektorates. 

(16) Die Festlegung der Anzahl der Prüfungen nach Abs. 4 Z 2 und 3 und 
die Festlegung der Pflichtfächer gemäß Abs. 4 Z 2 für die jeweilige 
Studienrichtungsgruppe erfolgen durch Verordnung des Rektorates. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Besondere Universitätsreife Besondere Universitätsreife 

§ 65. (1) Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife ist die Erfüllung der 
studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur 
unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuweisen, die im Ausstellungsstaat 
der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird, 
bestehen. Der Nachweis eines Studienplatzes ist nicht zu fordern. 

§ 65. (1) Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife sind die in der 
Universitätsberechtigungsverordnung – UBVO 1998, BGBl. II Nr. 44/1998 in der 
jeweils geltenden Fassung, festgelegten Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung für die 
darin festgelegten Studien nachzuweisen oder als Ergänzungsprüfungen 
abzulegen (besondere Universitätsreife). 

(2) Für die in Österreich ausgestellten Reifezeugnisse handelt es sich um 
jene Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung, deren Ablegung auf Grund der 
UBVO 1998 vor der Zulassung zum Studium vorgeschrieben ist. 

entfällt 

(3) Ist das in Österreich angestrebte Studium im Ausstellungsstaat der 
Urkunde nicht eingerichtet, sind die studienspezifischen 
Zulassungsvoraussetzungen in Bezug auf ein im Ausstellungsstaat der Urkunde 
eingerichtetes, mit dem in Österreich angestrebten Studium fachlich am nächsten 
verwandtes Studium zu erfüllen. 

(2) Studienwerberinnen und Studienwerber mit einer anderen 
Staatsangehörigkeit als der eines EU- oder EWR-Staates und Studienwerberinnen 
und Studienwerber denen Österreich nicht auf Grund eines völkerrechtlichen 
Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie 
österreichischen Staatsangehörigen, haben darüber hinaus die Erfüllung der 
studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur 
unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuweisen, die im Ausstellungsstaat 
der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird, 
bestehen. Der Nachweis eines Studienplatzes ist nicht zu fordern. Ist das in 
Österreich angestrebte Studium im Ausstellungsstaat der Urkunde nicht 
eingerichtet, sind die studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen in Bezug 
auf ein im Ausstellungsstaat der Urkunde eingerichtetes, mit dem in Österreich 
angestrebten Studium fachlich am nächsten verwandtes Studium zu erfüllen. 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist berechtigt, durch 
Verordnung Personengruppen festzulegen, deren Reifezeugnis auf Grund deren 
besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätigkeit im 
Auftrag der Republik Österreich für die Ermittlung des Vorliegens der 
besonderen Universitätsreife als in Österreich ausgestellt gilt. 

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft und die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Bildung haben durch gemeinsame Verordnung Personengruppen festzulegen, 
deren Reifezeugnis auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen 
zu Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich für die 
Ermittlung des Vorliegens der besonderen Universitätsreife als in Österreich 
ausgestellt gilt (Personengruppenverordnung). Diese Personengruppen haben 
daher keinen Nachweis gemäß Abs. 2 vorzulegen. 

(5) Abs. 1 und 3 sind auf Bewerberinnen und Bewerber mit der 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU nicht anzuwenden. 

entfällt 

 Eignung für Lehramtsstudien und Studien für Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 63. (12) Das Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren für das Lehramt an 

Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen 
Bildungseinrichtungen hat insbesondere folgende Vorgaben zu berücksichtigen: 
 1. Überprüfung der für die Ausbildungserfordernisse für das Lehramt an 

Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen 
Bildungseinrichtungen entsprechenden leistungsbezogenen, 
persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung gemäß der für den 
Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen notwendigen Kompetenzen; 

verschoben aus § 63 Abs. 12: 
§ 65a. (1) In Aufnahmeverfahren für Lehramtsstudien oder Studien für 

Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen sind die für 
den Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen erforderlichen leistungsbezogenen, 
persönlichen, fachlichen und pädagogischen Kompetenzen zu überprüfen. Die 
Feststellung der fachlichen Eignung hat sich an den im Curriculum verankerten 
fachspezifischen Kriterien zu orientieren. 

 2. Berücksichtigung der wissenschaftlichen Kriterien für 
Eignungsverfahren; 

 3. rechtzeitige Zurverfügungstellung von Informationen und Materialien auf 
der Homepage der Universität; bei Aufnahmeverfahren vor der 
Zulassung spätestens sechs Monate vor der Durchführung, bei 
Auswahlverfahren nach der Zulassung spätestens zu Beginn des 
betreffenden Semesters. 

(2) Die Feststellung der Eignung hat wissenschaftliche Kriterien zu 
berücksichtigen. Informationen zu den berufsspezifischen Anforderungen und 
Selbsterkundungsinstrumentarien sind auf der Website zur Verfügung zu halten. 
Informationen zur Feststellung der Eignung sind spätestens vier Wochen vor 
Beginn der Registrierung auf der Website zur Verfügung zu stellen, spätestens 
jedoch sechs Monate vor Beginn des Studienjahres. 

 (3) Es ist vom Nachweis jener Eignungskriterien Abstand zu nehmen, die bei 
Erfüllung der wesentlichen Anforderungen für den angestrebten Beruf aufgrund 
einer Behinderung im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 82/2005, nicht erfüllt werden können. Bei Bedarf sind im Rahmen des 
Eignungsfeststellungsverfahrens geeignete Ausgleichsmaßnahmen insbesondere 
(Sprach-)Assistenz vorzusehen. 

 (4) Die näheren Bestimmungen über das Aufnahmeverfahren einschließlich 
der Feststellung der Eignung sind durch Verordnung des Rektorats festzulegen. 
Bei gemeinsam eingerichteten Studien haben die Rektorate der beteiligten 
Bildungseinrichtungen gleichlautende Verordnungen zu erlassen. 

 Rechtsschutz bei Aufnahmeverfahren 
§ 79. (6) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Einsicht in die 

Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungsprotokolle von 
Aufnahmeverfahren zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei 
Monaten ab Bekanntgabe des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen 
umfassen auch die bei dem betreffenden Verfahren gestellten Fragen. Im Rahmen 
der Einsichtnahme ist sicherzustellen, dass auch eine individuelle Rückmeldung 
zur Beurteilung gegeben werden kann. § 79 Abs. 5 dritter und vierter Satz ist 
anzuwenden. 

verschoben aus § 79 Abs. 6: 
§ 65b. (1) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Einsicht in die 

Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungsprotokolle von 
Aufnahmeverfahren zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei 
Monaten ab Bekanntgabe des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen 
umfassen auch die bei dem betreffenden Verfahren gestellten Fragen. Im Rahmen 
der Einsichtnahme ist sicherzustellen, dass auch eine individuelle Rückmeldung 
zur Beurteilung gegeben werden kann. Die oder der Studierende ist berechtigt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Beurteilungsunterlagen zu vervielfältigen. Vom Recht auf Vervielfältigung 
ausgenommen sind Multiple Choice-Fragen inklusive der jeweiligen 
Antwortmöglichkeiten. 

 (2) Aufnahmeverfahren für Studien sind unbeschränkt wiederholbar. 
Studieneingangs- und Orientierungsphase Studieneingangs- und Orientierungsphase 

§ 66. (1) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase ist als Teil aller 
Diplom- und Bachelorstudien, sofern diese nicht an einer Universität gemäß § 6 
Abs. 1 Z 16 bis 21 eingerichtet sind, jedenfalls aber bei gemeinsamen 
Studienprogrammen gemäß § 51 Abs. 2 Z 27, so zu gestalten, dass sie der oder 
dem Studierenden einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des jeweiligen 
Studiums und dessen weiteren Verlauf vermittelt und eine sachliche 
Entscheidungsgrundlage für die persönliche Beurteilung ihrer oder seiner 
getroffenen Studienwahl schafft. Die Studieneingangs- und Orientierungsphase 
findet im ersten Semester des Studiums statt und besteht aus mehreren 
Lehrveranstaltungen, die insgesamt mindestens 8 und höchstens 20 ECTS-
Anrechnungspunkte umfassen. Auf den Bedarf berufstätiger Studierender ist 
Bedacht zu nehmen. Für die Studien Humanmedizin, Zahnmedizin, Psychologie 
und Veterinärmedizin kann durch Verordnung des jeweiligen Rektorats von einer 
Studieneingangs- und Orientierungsphase abgesehen werden. 

§ 66. (1) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase ist als Teil aller 
Diplom- und Bachelorstudien, sofern diese nicht an einer Universität gemäß § 6 
Abs. 1 Z 16 bis 21 eingerichtet sind, jedenfalls aber bei gemeinsam eingerichteten 
Lehramtsstudien so zu gestalten, dass sie der oder dem Studierenden einen 
Überblick über die wesentlichen Inhalte des jeweiligen Studiums und dessen 
weiteren Verlauf vermittelt und eine sachliche Entscheidungsgrundlage für die 
persönliche Beurteilung ihrer oder seiner Studienwahl schafft. Die 
Studieneingangs- und Orientierungsphase findet im ersten Semester des Studiums 
statt und besteht aus mehreren Lehrveranstaltungen, die insgesamt mindestens 8 
und höchstens 20 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. Auf den Bedarf 
berufstätiger Studierender ist Bedacht zu nehmen. Für die Studien 
Humanmedizin, Zahnmedizin, Psychologie und Veterinärmedizin kann durch 
Verordnung des jeweiligen Rektorats von einer Studieneingangs- und 
Orientierungsphase abgesehen werden. 

(2) § 59 sowie die §§ 72 bis 79 gelten auch für die Studieneingangs- und 
Orientierungsphase. Innerhalb der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
müssen mindestens zwei Prüfungen vorgesehen werden, für die in jedem 
Semester mindestens zwei Prüfungstermine anzusetzen sind, wobei ein 
Prüfungstermin auch während der lehrveranstaltungsfreien Zeit abgehalten 
werden kann. Der positive Erfolg bei allen Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
der Studieneingangs- und Orientierungsphase berechtigt zur Absolvierung der 
weiteren Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zum Verfassen der im 
Curriculum vorgesehenen Bachelor- oder Diplomarbeiten. 

(2) § 59 sowie die §§ 72 bis 79 gelten auch für die Studieneingangs- und 
Orientierungsphase. Innerhalb der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
müssen mindestens zwei Prüfungen vorgesehen werden, für die in jedem 
Semester mindestens zwei Prüfungstermine anzusetzen sind, wobei ein 
Prüfungstermin auch während der lehrveranstaltungsfreien Zeit abgehalten 
werden kann. Der positive Erfolg bei allen Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
der Studieneingangs- und Orientierungsphase berechtigt zur Absolvierung der 
weiteren Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zum Verfassen der im 
Curriculum vorgesehenen Bachelor- oder Diplomarbeiten. 

(3) Im Curriculum kann festgelegt werden, dass vor der vollständigen 
Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase weiterführende 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von bis zu 22 ECTS-Anrechnungspunkten 
absolviert werden dürfen. 

(3) Im Curriculum kann festgelegt werden, dass vor der vollständigen 
Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase weiterführende 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von bis zu 22 ECTS-Anrechnungspunkten 
absolviert werden dürfen. 

(4) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder der Studierende bei 
einer für sie oder ihn im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten Wiederholung negativ beurteilt 

(4) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder der Studierende bei 
einer für sie oder ihn im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten zulässigen Wiederholung negativ 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wurde. Die neuerliche Zulassung zu diesem Studium kann in Abweichung von 
§ 63 Abs. 7 frühestens für das drittfolgende Semester nach dem Erlöschen der 
Zulassung beantragt werden. Die neuerliche Zulassung kann zweimal beantragt 
werden. Nach jeder neuerlichen Zulassung stehen der Studierenden oder dem 
Studierenden die gesamte Anzahl an Prüfungswiederholungen in der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase gemäß Abs. 2 erster Satz zur 
Verfügung. 

beurteilt wurde. Die neuerliche Zulassung zu diesem Studium kann in 
Abweichung von § 63 Abs. 7 frühestens für das drittfolgende Semester nach dem 
Erlöschen der Zulassung beantragt werden. Die neuerliche Zulassung kann 
zweimal beantragt werden. Nach jeder neuerlichen Zulassung stehen der oder 
dem Studierenden die gesamte Anzahl an Prüfungswiederholungen in der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase gemäß § 77 zur Verfügung. 

(5) Zur studienbegleitenden Beratung sind Anfängerinnen- und 
Anfängertutorien einzurichten, welche die Studierenden bei der Bewältigung der 
leistungsmäßigen, organisatorischen und sozialen Anforderungen des ersten 
Studienjahres unterstützen sollen und von den Studierenden besucht werden 
können. Es ist zulässig, diese Anfängerinnen- und Anfängertutorien auch im 
Zusammenwirken mit anderen Rechtsträgern, insbesondere mit der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zu veranstalten. 

verschoben in § 60 Abs. 1c 

(6) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase dient der Orientierung 
über die wesentlichen Studieninhalte und nicht als quantitative 
Zugangsbeschränkung. 

(5) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase dient der Orientierung 
über die wesentlichen Studieninhalte und nicht als quantitative 
Zugangsbeschränkung. 

Beurlaubung Beurlaubung 
§ 67. (1) Die Universitäten haben festzulegen, dass Studierende auf Antrag 

für höchstens zwei Semester je Anlassfall, insbesondere wegen Leistung eines 
Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes, wegen länger dauernder Erkrankung, 
wegen Schwangerschaft, wegen Betreuungspflichten für Kinder oder 
pflegebedürftige Angehörige oder wegen der Ableistung eines freiwilligen 
sozialen Jahres, bescheidmäßig zu beurlauben sind. Näheres ist in der Satzung 
festzulegen. Die Beurlaubung ist bis längstens zum Ende der Nachfrist des 
jeweiligen Semesters zu beantragen. 

§ 67. (1) Studierende sind auf Antrag für ein oder mehrere Semester, wegen 
 1. Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes, 
 2. länger dauernder Erkrankung, 
 3. Schwangerschaft, 
 4. Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen 

Betreuungspflichten, 
 5. der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 
bescheidmäßig zu beurlauben. Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt 
werden. 

 (2) Die Beurlaubung ist bis längstens zum Beginn des jeweiligen Semesters 
zu beantragen. Bei unvorhergesehenem und unabwendbarem Eintritt eines 
gesetzlichen Beurlaubungsgrundes kann die Beurlaubung bis längstens zum Ende 
der Nachfrist des jeweiligen Semesters beantragt werden.  

(2) Während der Beurlaubung bleibt die Zulassung zum Studium aufrecht. 
Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die Ablegung von Prüfungen sowie die 
Einreichung und Beurteilung wissenschaftlicher sowie künstlerischer Arbeiten ist 

(3) Die Beurlaubung wirkt für alle Studien der Bildungseinrichtung, an 
welcher diese beantragt wurde und bei gemeinsam eingerichteten Studien für alle 
Studien der beteiligten Bildungseinrichtungen. Während der Beurlaubung bleibt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unzulässig. die Zulassung zum Studium aufrecht. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die 

Ablegung von Prüfungen sowie die Einreichung und Beurteilung 
wissenschaftlicher sowie künstlerischer Arbeiten ist unzulässig. 

Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien 
§ 68. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der 

Studierende 
§ 68. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der 

Studierende 
 1. sich vom Studium abmeldet;  1. sich vom Studium abmeldet, 
 2. die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt, ohne beurlaubt zu 

sein; 
 2. die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt, 

 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei 
der letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, wobei sich 
die Zahl der zulässigen Wiederholungen nach den Prüfungsantritten an 
der jeweiligen Universität in den facheinschlägigen Studien bemisst; 

 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei 
der letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, wobei sich 
die Zahl der zulässigen Wiederholungen nach den Prüfungsantritten an 
der jeweiligen Universität und bei gemeinsam eingerichteten Studien 
nach den Prüfungsantritten an den beteiligten Bildungseinrichtungen in 
allen Studien bemisst, 

 4. das Recht auf unmittelbare Zulassung für dieses Studium oder auf 
Fortsetzung des Studiums im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die 
allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wurde, verloren hat, weil sie 
oder er eine hiefür erforderliche Prüfung nicht rechtzeitig abgelegt hat; 

 4. das Recht auf unmittelbare Zulassung für dieses Studium oder auf 
Fortsetzung des Studiums im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die 
allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wurde, verloren hat, weil sie 
oder er eine hiefür erforderliche Prüfung nicht rechtzeitig abgelegt hat, 

 5. im Falle der befristeten Zulassung das Teilstudium im 
Befristungsausmaß absolviert hat oder 

 5. im Falle der befristeten Zulassung das Teilstudium im 
Befristungsausmaß absolviert hat, 

 6. das Studium durch die positive Beurteilung bei der letzten 
vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat. 

 6. das Studium durch die positive Beurteilung bei der letzten 
vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat, 

  7. bei einem Lehramtsstudium in den im Curriculum gekennzeichneten 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei der letzten 
zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde; ein Verweis von der 
Praxisschule ist einer negativen Beurteilung gleichzuhalten, oder 

  8. aufgrund einer Handlung oder von Handlungen, die eine dauerhafte 
oder schwer wiegende Gefährdung anderer Universitätsangehöriger 
oder Dritter im Rahmen des Studiums darstellt oder darstellen, vom 
Rektorat durch Bescheid vom Studium ausgeschlossen wird, wobei 
Näheres in der Satzung zu regeln ist. 

(2) An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 kann in der Satzung 
vorgesehen werden, dass die Zulassung zum Studium erlischt, wenn mehr als drei 

(2) An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 kann in der Satzung 
vorgesehen werden, dass die Zulassung zum Studium erlischt, wenn mehr als drei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Semester während der gesamten Studiendauer das jeweilige Lehrangebot aus dem 
zentralen künstlerischen Fach nicht besucht wird. 

Semester während der gesamten Studiendauer das jeweilige Lehrangebot aus dem 
zentralen künstlerischen Fach nicht besucht wird. 

(3) Das Erlöschen der Zulassung zu einem Studium ist zu beurkunden. 
Insbesondere im Fall des Abs. 1 Z 4 hat das Rektorat auf Antrag einen 
Feststellungsbescheid zu erlassen. 

(3) Das Erlöschen der Zulassung ist in den Fällen des Abs. 1 Z 3, 4, 7 und 8 
sowie Abs. 2 der oder dem betroffenen Studierenden schriftlich mitzuteilen. Das 
Rektorat hat auf Antrag der oder des Studierenden einen Feststellungsbescheid zu 
erlassen. 

Abgangsbescheinigung Abgangsbescheinigung 
§ 69. (1) Beendet die oder der Studierende ein Studium an einer Universität, 

so ist auf Antrag eine Abgangsbescheinigung auszustellen. Diese hat alle 
Prüfungen, zu denen die oder der Studierende in diesem Studium an dieser 
Universität angetreten ist, und deren Beurteilungen anzugeben. Hinsichtlich der 
positiv beurteilten Prüfungen ist nur die positive Beurteilung anzugeben. Zur 
Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss 
einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der 
Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind. 

§ 69. Beendet die oder der Studierende ein Studium ohne das Studium 
erfolgreich abgeschlossen zu haben, so ist auf Antrag eine Abgangsbescheinigung 
auszustellen. Diese hat alle Prüfungen, zu denen die oder der Studierende in 
diesem Studium angetreten ist, und deren Beurteilungen anzugeben. Hinsichtlich 
der positiv beurteilten Prüfungen ist nur die positive Beurteilung anzugeben. Zur 
Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss 
einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der 
Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind. 

(2) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie 
der Absolventinnen und Absolventen hat die Bundesministerin oder der 
Bundesminister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form der Anhang zum 
Diplom („Diploma Supplement“) gemäß Art. IX.3 des Übereinkommens über die 
Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen 
Region, BGBl. III Nr. 71/1999, auszustellen ist. 

verschoben in § 87 Abs. 7 

Zulassung zu außerordentlichen Studien Zulassung zu außerordentlichen Studien 
§ 70. (1) Die Zulassung zu den außerordentlichen Studien setzt den 

Nachweis der allfälligen im Curriculum eines Universitätslehrganges geforderten 
Voraussetzungen voraus. 

§ 70. (1) Die Zulassung zu den außerordentlichen Studien setzt den 
Nachweis der allfälligen im Curriculum eines Universitätslehrganges geforderten 
Voraussetzungen voraus. 

(2) Die Zulassung zu den Vorbereitungslehrgängen ist längstens bis zur 
Vollendung des 20. Lebensjahres möglich. Darüber hinaus sind die Universitäten 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 berechtigt, im Curriculum für einen 
Vorbereitungslehrgang ein Zulassungsalter bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres vorzusehen, wenn dies auf Grund der Studieninhalte 
erforderlich ist. 

(2) Die Zulassung zu den Vorbereitungslehrgängen ist längstens bis zur 
Vollendung des 20. Lebensjahres möglich. Darüber hinaus sind die Universitäten 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 berechtigt, im Curriculum für einen 
Vorbereitungslehrgang ein Zulassungsalter bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres vorzusehen, wenn dies auf Grund der Studieninhalte erforderlich 
ist. 

(3) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung 
für diesen Universitätslehrgang ausgeschlossen. 

(3) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung 
für diesen Universitätslehrgang ausgeschlossen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erlöschen der Zulassung zu außerordentlichen Studien Erlöschen der Zulassung zu außerordentlichen Studien 

§ 71. (1) Die Zulassung erlischt, wenn die oder der Studierende § 71. (1) Die Zulassung erlischt, wenn die oder der Studierende 
 1. sich vom Studium abmeldet,  1. sich vom Studium abmeldet, 
 2. die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt,  2. die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt, 
 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung bei der 

letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde oder 
 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung bei der 

letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, 
 4. den Universitätslehrgang durch die positive Beurteilung bei der letzten 

vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat. 
 4. bei gemeinsam eingerichteten Universitätslehrgängen gemäß § 39 Abs. 1 

oder 3 HG die Zulassung zum ordentlichen Studium verliert (§ 61 Abs. 1 
Z 4 HG), 

  5. den Universitätslehrgang durch die positive Beurteilung bei der letzten 
vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat, 

  6. die im Curriculum eines Universitätslehrganges festgelegte 
Höchststudiendauer überschreitet oder 

  7. aus dem in § 68 Abs. 1 Z 8 genannten Grund, vom außerordentlichen 
Studium ausgeschlossen wird. 

(2) Das Erlöschen der Zulassung ist zu beurkunden. Das Rektorat hat auf 
Antrag einen Feststellungsbescheid zu erlassen. 

(2) Das Erlöschen der Zulassung ist in den Fällen des Abs. 1 Z 3, 4, 6 und 7 
der oder dem betroffenen Studierenden schriftlich mitzuteilen. Das Rektorat hat 
auf Antrag einen Feststellungsbescheid zu erlassen. 

3a. Abschnitt 
Zugangsregelungen im Kontext einer zukünftigen 

kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen 
Universitätsfinanzierung 

Ziele und Rahmenbedingungen 

3a. Abschnitt 
Zugangsregelungen im Kontext einer zukünftigen 

kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen 
Universitätsfinanzierung 

Ziele und Rahmenbedingungen 
§ 71a. (1) Im Zuge der zukünftigen Implementierung einer 

kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung sollen, 
ohne die Gesamtzahl der an den Universitäten zugelassenen Studierenden zu 
verringern, der Anteil der prüfungsaktiven Studien und die Zahl der 
abgeschlossenen Studien gesteigert werden. Gleichzeitig wird unter 
Berücksichtigung der universitäts- bzw. fachspezifischen Besonderheiten 
angestrebt, Studienbedingungen zu vermeiden, die Studienabbrüche sowie 
überdurchschnittliche Studiendauern zur Folge haben. 

§ 71a. (1) Im Zuge der zukünftigen Implementierung einer 
kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung sollen, 
ohne die Gesamtzahl der an den Universitäten zugelassenen Studierenden zu 
verringern, der Anteil der prüfungsaktiven Studien und die Zahl der 
abgeschlossenen Studien gesteigert werden. Gleichzeitig wird unter 
Berücksichtigung der universitäts- bzw. fachspezifischen Besonderheiten 
angestrebt, Studienbedingungen zu vermeiden, die Studienabbrüche sowie 
überdurchschnittliche Studiendauern zur Folge haben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Im Hinblick auf das längerfristige Ziel, die öffentlichen und privaten 

Ausgaben für den tertiären Bildungssektor nachhaltig und den Ansprüchen einer 
modernen Wissensgesellschaft entsprechend zu gestalten, sollen Schritte gesetzt 
werden, um eine kapazitätsorientierte, studierendenbezogene 
Universitätsfinanzierung zu verwirklichen. 

(2) Im Hinblick auf das längerfristige Ziel, die öffentlichen und privaten 
Ausgaben für den tertiären Bildungssektor nachhaltig und den Ansprüchen einer 
modernen Wissensgesellschaft entsprechend zu gestalten, sollen Schritte gesetzt 
werden, um eine kapazitätsorientierte, studierendenbezogene 
Universitätsfinanzierung zu verwirklichen. 

(3) Ziel einer kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen 
Universitätsfinanzierung ist es, eine ausreichende Anzahl von Studienplätzen 
unter im internationalen Vergleich qualitativ adäquaten Studienbedingungen zur 
Verfügung zu stellen. Insbesondere sind unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
des jeweiligen wissenschaftlichen oder künstlerischen Faches die 
Betreuungsrelationen zu verbessern. 

(3) Ziel einer kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen 
Universitätsfinanzierung ist es, eine ausreichende Anzahl von Studienplätzen 
unter im internationalen Vergleich qualitativ adäquaten Studienbedingungen zur 
Verfügung zu stellen. Insbesondere sind unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
des jeweiligen wissenschaftlichen oder künstlerischen Faches die 
Betreuungsrelationen zu verbessern. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 71b. (1) „Studienwerberinnen und -werber“ im Sinne des § 71c Abs. 5 und 

6 sind jene Personen, die an der betreffenden Universität die erstmalige 
Zulassung zu einem bestimmten Studium beantragen. 

verschoben in § 51 Abs. 2 Z 14a 

(2) „Studienanfängerinnen und -anfänger“ im Sinne der §§ 71c Abs. 1, 2 
und 5, 71d Abs. 2, 3 und 5 sowie 71e Abs. 4 sind jene Studienwerberinnen und -
werber, die nach allfälliger Absolvierung eines Aufnahme- oder 
Auswahlverfahrens tatsächlich zum Studium zugelassen werden. 

verschoben in § 51 Abs. 2 Z 14b 

(3) Die „Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger“ 
im Zusammenhang mit der kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen 
Universitätsfinanzierung ist die Summe jener Studienplätze, welche von den 
Universitäten österreichweit bzw. von einer Universität für Studienanfängerinnen 
und -anfänger pro Studienjahr und Studienfeld bzw. Studium zur Verfügung 
gestellt werden muss. 

§ 71b. (1) Die „Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -
anfänger“ im Zusammenhang mit der kapazitätsorientierten, 
studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung ist die Summe jener 
Studienplätze, welche von den Universitäten österreichweit bzw. von einer 
Universität für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studienjahr und 
Studienfeld bzw. Studium zur Verfügung gestellt werden muss. 

(4) „Studienfelder“ im Sinne der kapazitätsorientierten, 
studierendenbezogenen Universitäts-finanzierung sind fachliche Zuordnungen der 
Studien gemäß § 71c nach der ISCED-Klassifikation der UNESCO. Studienfeld 
entspricht in diesem Zusammenhang dem Kriterium „detailliertes Feld“ in der 
Klassifikation der Bildungs- und Ausbildungsfelder gemäß EUROSTAT-
Handbuch. 

(2) „Studienfelder“ im Sinne der kapazitätsorientierten, 
studierendenbezogenen Universitäts-finanzierung sind fachliche Zuordnungen der 
Studien gemäß § 71c nach der ISCED-Klassifikation der UNESCO. Studienfeld 
entspricht in diesem Zusammenhang dem Kriterium „detailliertes Feld“ in der 
Klassifikation der Bildungs- und Ausbildungsfelder gemäß EUROSTAT-
Handbuch. 

(5) Der Begriff „nichttraditionelle Studienwerberinnen und -werber“ im 
Sinne des § 71c Abs. 6 umfasst neben Studienwerberinnen und -werbern mit 
Behinderung berufstätige Personen, Personen mit sozialen Verpflichtungen, 

(3) Der Begriff „nichttraditionelle Studienwerberinnen und -werber“ im 
Sinne des § 71c Abs. 6 umfasst neben Studienwerberinnen und -werbern mit 
Behinderung berufstätige Personen, Personen mit sozialen Verpflichtungen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Personen mit verzögertem Studienbeginn, ältere Personen und Personen mit 
alternativem Universitätszugang. 

Personen mit verzögertem Studienbeginn, ältere Personen und Personen mit 
alternativem Universitätszugang. 

Zugang zu besonders stark nachgefragten Studien Zugang zu besonders stark nachgefragten Studien 
§ 71c. (1) Für die in Abs. 2 geregelten Bachelor- und Diplomstudien, 

dargestellt auf Studienfeldebene (ISCED 3), wird eine österreichweite Anzahl an 
Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studienjahr und 
Studienfeld bzw. Studium festgelegt. Die Festlegung erfolgt unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Faches mit dem Ziel, eine ausreichende Anzahl von 
Studienplätzen unter im internationalen Vergleich qualitativ adäquaten 
Studienbedingungen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sind unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Faches die Betreuungsrelationen zu verbessern. 

§ 71c. (1) Für die in Abs. 2 geregelten Bachelor- und Diplomstudien, 
dargestellt auf Studienfeldebene (ISCED 3), wird eine österreichweite Anzahl an 
Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studienjahr und 
Studienfeld bzw. Studium festgelegt. Die Festlegung erfolgt unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Faches mit dem Ziel, eine ausreichende Anzahl von 
Studienplätzen unter im internationalen Vergleich qualitativ adäquaten 
Studienbedingungen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sind unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Faches die Betreuungsrelationen zu verbessern. 

(2) In den besonders stark nachgefragten Studien Architektur und 
Städteplanung, Biologie und Biochemie, Informatik, Management und 
Verwaltung / Wirtschaft und Verwaltung, allgemein / Wirtschaftswissenschaft, 
Pharmazie sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft muss folgende 
Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro 
Studienjahr und Studienfeld bzw. Studium österreichweit zur Verfügung gestellt 
werden: 

(2) In den besonders stark nachgefragten Studien Architektur und 
Städteplanung, Biologie und Biochemie, Informatik, Management und 
Verwaltung / Wirtschaft und Verwaltung, allgemein / Wirtschaftswissenschaft, 
Pharmazie sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft muss folgende 
Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro 
Studienjahr und Studienfeld bzw. Studium österreichweit zur Verfügung gestellt 
werden: 

 

Studienfeld/Studium Gesamt 
Architektur und Städteplanung* 2.020 
Biologie und Biochemie** 3.700 
Informatik 2.500 
Management und Verwaltung / Wirtschaft und 
Verwaltung, allgemein / Wirtschaftswissenschaft 

10.630 

Pharmazie 1.370 
Publizistik und Kommunikationswissenschaft 1.529 

 

Studienfeld/Studium Gesamt 
Architektur und Städteplanung* 2.020 
Biologie und Biochemie** 3.700 
Informatik 2.500 
Management und Verwaltung / Wirtschaft und 
Verwaltung, allgemein / Wirtschaftswissenschaft 

10.630 

Pharmazie 1.370 
Publizistik und Kommunikationswissenschaft 1.529 

* ausgenommen sind die Studien an der Universität für angewandte Kunst Wien, 
an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz und an der 
Akademie der bildenden Künste Wien. 

* ausgenommen sind die Studien an der Universität für angewandte Kunst Wien, 
an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz und an der 
Akademie der bildenden Künste Wien. 

** ausgenommen sind Studien, zu denen bereits Zugangsregelungen gemäß 
§ 124b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2015 bestanden haben 
sowie gemäß § 71d bestehen. 

** ausgenommen sind Studien, zu denen bereits Zugangsregelungen gemäß 
§ 124b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2015 bestanden haben 
sowie gemäß § 71d bestehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Die Aufteilung der Anzahl an Studienplätzen gemäß Abs. 2 auf die 

einzelnen Universitäten und auf die einzelnen Studien hat im Rahmen der 
Leistungsvereinbarungen zu erfolgen, wobei diese Anzahl österreichweit 
jedenfalls angeboten werden muss. 

(3) Die Aufteilung der Anzahl an Studienplätzen gemäß Abs. 2 auf die 
einzelnen Universitäten und auf die einzelnen Studien hat im Rahmen der 
Leistungsvereinbarungen zu erfolgen, wobei diese Anzahl österreichweit 
jedenfalls angeboten werden muss. 

(4) In den von den Studienfeldern gemäß Abs. 2 umfassten Studien bzw. in 
den Studien gemäß Abs. 2 ist das Rektorat jeder Universität, an der das 
betreffende Studium eingerichtet ist, berechtigt, die Zulassung zu diesem Studium 
durch Verordnung entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung 
oder durch die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der 
Zulassung zu regeln. Vor der Festlegung des Aufnahme- oder Auswahlverfahrens 
durch das Rektorat ist dem Senat die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb 
von sechs Wochen zu geben. Die Festlegung durch das Rektorat hat bis 
spätestens 30. April zu erfolgen, um ab dem darauffolgenden Studienjahr 
wirksam zu werden. 

(4) In den von den Studienfeldern gemäß Abs. 2 umfassten Studien bzw. in 
den Studien gemäß Abs. 2 ist das Rektorat jeder Universität, an der das 
betreffende Studium eingerichtet ist, berechtigt, die Zulassung zu diesem Studium 
durch Verordnung entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung 
oder durch die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der 
Zulassung zu regeln. Vor der Festlegung des Aufnahme- oder Auswahlverfahrens 
durch das Rektorat ist dem Senat die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb 
von sechs Wochen zu geben. Die Festlegung durch das Rektorat hat bis 
spätestens 30. April zu erfolgen, um ab dem darauffolgenden Studienjahr 
wirksam zu werden. 

(5) Im Rahmen des Aufnahme- bzw. Auswahlverfahrens für Studien gemäß 
Abs. 2 ist innerhalb einer vom Rektorat festzulegenden Frist eine verpflichtende 
Registrierung der Studienwerberinnen und –werber vorzusehen. Das Verfahren 
darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Anzahl der registrierten 
Studienwerberinnen und -werber die in der Leistungsvereinbarung gemäß Abs. 3 
festgelegte Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro 
Studium übersteigt. Bleibt die Anzahl der registrierten Studienwerberinnen und -
werber unter der in der Leistungsvereinbarung gemäß Abs. 3 festgelegten Anzahl 
an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studium, so sind 
diese registrierten Studienwerberinnen und -werber bei Vorliegen der 
allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 63 jedenfalls zuzulassen. Darüber hinaus 
hat die Universität bis zum Erreichen der pro Studium festgelegten Anzahl auch 
Studienwerberinnen und -werber zuzulassen, die für ein entsprechendes Studium 
bereits an einer anderen Universität registriert sind. 

(5) Im Rahmen des Aufnahme- bzw. Auswahlverfahrens für Studien gemäß 
Abs. 2 ist innerhalb einer vom Rektorat festzulegenden Frist eine verpflichtende 
Registrierung der Studienwerberinnen und –werber vorzusehen. Das Verfahren 
darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Anzahl der registrierten 
Studienwerberinnen und -werber die in der Leistungsvereinbarung gemäß Abs. 3 
festgelegte Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro 
Studium übersteigt. Bleibt die Anzahl der registrierten Studienwerberinnen und -
werber unter der in der Leistungsvereinbarung gemäß Abs. 3 festgelegten Anzahl 
an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studium, so sind 
diese registrierten Studienwerberinnen und -werber bei Vorliegen der 
allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 63 jedenfalls zuzulassen. Darüber hinaus 
hat die Universität bis zum Erreichen der pro Studium festgelegten Anzahl auch 
Studienwerberinnen und -werber zuzulassen, die für ein entsprechendes Studium 
bereits an einer anderen Universität registriert sind. 

(6) Das Aufnahme- oder Auswahlverfahren ist durch die Universität so zu 
gestalten, dass insbesondere folgende Vorgaben maßgebend sind: 

(6) Das Aufnahme- oder Auswahlverfahren ist durch die Universität so zu 
gestalten, dass insbesondere folgende Vorgaben maßgebend sind: 

 1. Überprüfung der für das den Ausbildungserfordernissen des jeweiligen 
Studiums entsprechenden leistungsbezogenen Kriterien; 

 1. Überprüfung der für das den Ausbildungserfordernissen des jeweiligen 
Studiums entsprechenden leistungsbezogenen Kriterien; 

 2. Sicherung der Zugänglichkeit für nichttraditionelle Studienwerberinnen 
und -werber; Sicherstellung, dass das Aufnahme- oder Auswahlverfahren 
zu keinerlei Diskriminierung auf Grund des Geschlechts sowie der 

 2. Sicherung der Zugänglichkeit für nichttraditionelle Studienwerberinnen 
und -werber; Sicherstellung, dass das Aufnahme- oder Auswahlverfahren 
zu keinerlei Diskriminierung auf Grund des Geschlechts sowie der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sozialen Herkunft führt; sozialen Herkunft führt; 

 3. rechtzeitige und kostenlose Zurverfügungstellung des Prüfungsstoffes 
auf der Homepage der Universität (bei Aufnahmeverfahren vor der 
Zulassung spätestens vier Monate vor dem Prüfungstermin, bei 
Auswahlverfahren nach der Zulassung spätestens zu Beginn des 
betreffenden Semesters) und 

 3. rechtzeitige und kostenlose Zurverfügungstellung des Prüfungsstoffes 
auf der Homepage der Universität (bei Aufnahmeverfahren vor der 
Zulassung spätestens vier Monate vor dem Prüfungstermin, bei 
Auswahlverfahren nach der Zulassung spätestens zu Beginn des 
betreffenden Semesters) und 

 4. eine mehrstufige Gestaltung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren. 
Allfällige mündliche Komponenten können nur ein Teil der Aufnahme- 
oder Auswahlverfahren sein und dürfen nicht zu Beginn des Aufnahme- 
oder Auswahlverfahrens stattfinden. Weiters dürfen die mündlichen 
Komponenten nicht das alleinige Kriterium für das Bestehen des 
Aufnahme- oder Auswahlverfahrens sein. 

 4. eine mehrstufige Gestaltung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren. 
Allfällige mündliche Komponenten können nur ein Teil der Aufnahme- 
oder Auswahlverfahren sein und dürfen nicht zu Beginn des Aufnahme- 
oder Auswahlverfahrens stattfinden. Weiters dürfen die mündlichen 
Komponenten nicht das alleinige Kriterium für das Bestehen des 
Aufnahme- oder Auswahlverfahrens sein. 

Auf die Durchführung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren ist § 41 B-GlBG 
anzuwenden. 

Auf die Durchführung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren ist § 41 B-GlBG 
anzuwenden. 

Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den vom deutschen 
Numerus Clausus betroffenen Studien 

Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den vom deutschen 
Numerus Clausus betroffenen Studien 

§ 71d. (1) Das Rektorat kann in den Bachelor-, Master-, Diplom- und 
Doktoratsstudien, die von den deutschen bundesweiten Numerus-Clausus-Studien 
Medizin, Psychologie, Tiermedizin und Zahnmedizin betroffen sind, den Zugang 
entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch die 
Auswahl der Studierenden bis längstens zwei Semester nach der Zulassung 
beschränken. Vor dieser Festlegung ist dem Senat Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme zu geben, die innerhalb einer Frist von sechs Wochen erstattet 
werden muss. Die Festlegung samt allfälliger Stellungnahme des Senats hat das 
Rektorat dem Universitätsrat zur Genehmigung vorzulegen. Entscheidet der 
Universitätsrat nicht innerhalb von vier Wochen ab Vorlage, gilt die Festlegung 
als genehmigt. 

§ 71d. (1) Das Rektorat kann in den Bachelor-, Master-, Diplom- und 
Doktoratsstudien, die von den deutschen bundesweiten Numerus-Clausus-Studien 
Medizin, Psychologie, Tiermedizin und Zahnmedizin betroffen sind, den Zugang 
entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch die 
Auswahl der Studierenden bis längstens zwei Semester nach der Zulassung 
beschränken. Vor dieser Festlegung ist dem Senat Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme zu geben, die innerhalb einer Frist von sechs Wochen erstattet 
werden muss. Die Festlegung samt allfälliger Stellungnahme des Senats hat das 
Rektorat dem Universitätsrat zur Genehmigung vorzulegen. Entscheidet der 
Universitätsrat nicht innerhalb von vier Wochen ab Vorlage, gilt die Festlegung 
als genehmigt. 

(2) In den Studien Human- und Zahnmedizin, Psychologie sowie 
Veterinärmedizin muss im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung 
folgende Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro 
Studienjahr und Studium österreichweit ansteigend zur Verfügung gestellt 
werden: 

(2) In den Studien Human- und Zahnmedizin, Psychologie sowie 
Veterinärmedizin muss im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung 
folgende Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro 
Studienjahr und Studium österreichweit ansteigend zur Verfügung gestellt 
werden: 

Tabelle Tabelle 
(3) In den Studien gemäß Abs. 2 erfolgt in der Leistungsvereinbarung jener (3) In den Studien gemäß Abs. 2 erfolgt in der Leistungsvereinbarung jener 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Universitäten, an denen die betreffenden Studien angeboten werden, eine 
Festlegung der Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger 
im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung und unter 
Berücksichtigung der bisherigen Studierendenzahlen. In den Studien Human- und 
Zahnmedizin ist zusätzlich die Wahrung der in Abs. 5 geregelten 
Schutzinteressen sicherzustellen. 

Universitäten, an denen die betreffenden Studien angeboten werden, eine 
Festlegung der Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger 
im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung und unter 
Berücksichtigung der bisherigen Studierendenzahlen. In den Studien Human- und 
Zahnmedizin ist zusätzlich die Wahrung der in Abs. 5 geregelten 
Schutzinteressen sicherzustellen. 

(4) § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden. (4) § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden. 
(5) In den Studien Human- und Zahnmedizin ist das Recht auf Bildung und 

Zugang zur Hochschulbildung der Inhaberinnen und Inhaber in Österreich 
ausgestellter Reifezeugnisse durch erhöhten Zustrom von Inhaberinnen und 
Inhabern nicht in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse stark beschränkt und die 
öffentliche Gesundheit einschließlich der Wahrung einer ausgewogenen, allen 
zugänglichen und auf hohem Niveau stehenden ärztlichen Versorgung der 
Bevölkerung beeinträchtigt. Unbeschadet der Aufnahmeverfahren gemäß Abs. 1 
sind zum Schutz der Homogenität des Bildungssystems in den genannten Studien 
95 vH der jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger den EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern und ihnen im Hinblick 
auf den Studienzugang gleichgestellte Personen vorbehalten. 75 vH der 
jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
stehen den Inhaberinnen und Inhabern in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse 
zur Verfügung. 

(5) In den Studien Human- und Zahnmedizin ist das Recht auf Bildung und 
Zugang zur Hochschulbildung der Inhaberinnen und Inhaber in Österreich 
ausgestellter Reifezeugnisse durch erhöhten Zustrom von Inhaberinnen und 
Inhabern nicht in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse stark beschränkt und die 
öffentliche Gesundheit einschließlich der Wahrung einer ausgewogenen, allen 
zugänglichen und auf hohem Niveau stehenden ärztlichen Versorgung der 
Bevölkerung beeinträchtigt. Unbeschadet der Aufnahmeverfahren gemäß Abs. 1 
sind zum Schutz der Homogenität des Bildungssystems in den genannten Studien 
95 vH der jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger den EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern und ihnen im Hinblick 
auf den Studienzugang gleichgestellte Personen vorbehalten. 75 vH der 
jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
stehen den Inhaberinnen und Inhabern in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse 
zur Verfügung. 

(6) Das Rektorat ist berechtigt, in den sonstigen Medizinischen sowie 
Veterinärmedizinischen Studien die Zulassung zu diesen Studien durch 
Verordnung entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder 
durch die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der 
Zulassung zu regeln. § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden. 

(6) Das Rektorat ist berechtigt, in den sonstigen Medizinischen sowie 
Veterinärmedizinischen Studien die Zulassung zu diesen Studien durch 
Verordnung entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder 
durch die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der 
Zulassung zu regeln. § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden. 

(7) Sofern in den Auswahlverfahren Prüfungen vorgesehen sind, gelten für 
die Wiederholungen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Auch die 
Wiederholung positiv beurteilter Prüfungen ist zulässig. Prüfungstermine sind 
grundsätzlich einmal im Semester anzubieten. § 54 Abs. 8 ist nicht anzuwenden. 

(7) Sofern in den Auswahlverfahren Prüfungen vorgesehen sind, gelten für 
die Wiederholungen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Auch die 
Wiederholung positiv beurteilter Prüfungen ist zulässig. Prüfungstermine sind 
grundsätzlich einmal im Semester anzubieten. § 57a Abs. 8 ist nicht anzuwenden. 

Zulassung zu Master- und „PhD“-Doktoratsstudien verschoben in § 63a 
§ 71e. (1) In den Curricula für Masterstudien können qualitative 

Zulassungsbedingungen vorgeschrieben werden, die im Zusammenhang mit der 
erforderlichen Kenntnis jener Fächer, auf denen das jeweilige Masterstudium 
aufbaut, stehen müssen. 

verschoben in § 63a Abs. 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Es ist sicherzustellen, dass die Absolvierung eines Bachelorstudiums an 

der jeweiligen Universität jedenfalls ohne weitere Voraussetzungen zur 
Zulassung zu mindestens einem facheinschlägigen Masterstudium an dieser 
Universität berechtigt. Dies gilt auch für Masterstudien gemäß Abs. 4. 

verschoben in § 63a Abs. 2 

(3) Für die Zulassung zu einem „PhD“-Doktoratsstudium können im 
Curriculum qualitative Bedingungen vorgeschrieben werden. 

verschoben in § 63a Abs. 7 

(4) Das Rektorat ist berechtigt, in Master- und „PhD“-Doktoratsstudien, die 
ausschließlich in einer Fremdsprache angeboten werden, eine Anzahl von 
Studienanfängerinnen und -anfängern festzulegen und den Zugang entweder 
durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch ein 
Auswahlverfahren nach der Zulassung zu regeln. Vor der Festlegung des 
Aufnahme- oder Auswahlverfahrens durch das Rektorat ist dem Senat die 
Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen zu geben. Die 
Festlegung durch das Rektorat hat bis spätestens 30. April zu erfolgen, um ab 
dem darauffolgenden Studienjahr wirksam zu werden. 

verschoben in § 63a Abs. 8 

(5) § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden. verschoben in § 63a Abs. 9 

4. Abschnitt 
Prüfungen 

4. Abschnitt 
Beurteilung des Studienerfolgs und Zeugnisse 

Feststellung des Studienerfolgs Feststellung und Beurteilung des Studienerfolgs 
§ 72. Der Studienerfolg ist durch die Prüfungen und die Beurteilung 

wissenschaftlicher Arbeiten (Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen) 
und künstlerischer Arbeiten (künstlerische Diplom-, Masterarbeiten und 
Dissertationen) festzustellen. 

§ 72. (1) Der Studienerfolg ist durch die Prüfungen und die Beurteilung der 
wissenschaftlichen (Diplomarbeit, Masterarbeit oder Dissertation) oder der 
künstlerischen Arbeit (künstlerische Diplom-, Masterarbeit oder Dissertation) 
festzustellen. 

§ 73. (1) Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie 
künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder 
„genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. 
Zwischenbeurteilungen sind unzulässig. Wenn diese Form der Beurteilung 
unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung „mit Erfolg 
teilgenommen“, die negative Beurteilung „ohne Erfolg teilgenommen“ zu lauten. 

verschoben aus § 73 Abs. 1 
(2) Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie 

künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder 
„genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. 
Zwischenbeurteilungen sind unzulässig. Wenn diese Form der Beurteilung 
unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung „mit Erfolg 
teilgenommen“, die negative Beurteilung „ohne Erfolg teilgenommen“ zu lauten. 

§ 73. (2) Prüfungen, die aus mehreren Fächern oder Teilen bestehen, sind verschoben aus § 73 Abs. 2: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nur dann positiv zu beurteilen, wenn jedes Fach oder jeder Teil positiv beurteilt 
wurde. 

(3) Prüfungen, die aus mehreren Fächern oder Teilen bestehen, sind nur 
dann positiv zu beurteilen, wenn jedes Fach oder jeder Teil positiv beurteilt 
wurde. 

 (4) Die Beurteilung der Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen 
Studien erfolgt durch die Lehrveranstaltungsleiterin oder den 
Lehrveranstaltungsleiter auf der Grundlage der schriftlichen 
Leistungsbeschreibung der Ausbildungslehrerin oder des Ausbildungslehrers. 

Beurteilung des Studienerfolgs Nichtigerklärung von Beurteilungen 
§ 73. (1) Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie 

künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder 
„genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. 
Zwischenbeurteilungen sind unzulässig. Wenn diese Form der Beurteilung 
unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung „mit Erfolg 
teilgenommen“, die negative Beurteilung „ohne Erfolg teilgenommen“ zu lauten. 

verschoben in § 72 Abs. 4 

(2) Prüfungen, die aus mehreren Fächern oder Teilen bestehen, sind nur 
dann positiv zu beurteilen, wenn jedes Fach oder jeder Teil positiv beurteilt 
wurde. 

verschoben in § 72 Abs. 2 

(3) Bei studienabschließenden Prüfungen, die mehr als ein Fach umfassen, 
ist zusätzlich zu den Beurteilungen für die einzelnen Fächer eine 
Gesamtbeurteilung zu vergeben. Diese hat „bestanden“ zu lauten, wenn jedes 
Fach positiv beurteilt wurde, anderenfalls hat sie „nicht bestanden“ zu lauten. Die 
Gesamtbeurteilung hat „mit Auszeichnung bestanden“ zu lauten, wenn in keinem 
Fach eine schlechtere Beurteilung als „gut“ und in mindestens der Hälfte der 
Fächer die Beurteilung „sehr gut“ erteilt wurde. In den künstlerischen Studien hat 
bei studienabschließenden Prüfungen, die nur ein zentrales künstlerisches Fach 
umfassen, an die Stelle der Beurteilung „sehr gut“ die Beurteilung „mit 
Auszeichnung bestanden“ zu treten. 

entfällt 

§ 74. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
hat die Beurteilung einer Prüfung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn die 
Anmeldung zu dieser Prüfung erschlichen wurde. 

(2) Überdies ist die Beurteilung einer Prüfung, einer wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeit mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn diese 
Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
erschlichen wurde. 

verschoben aus § 74 Abs. 1 und 2: 
§ 73. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 

hat die Beurteilung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn 
 1. bei einer Prüfung die Anmeldung zu dieser Prüfung erschlichen wurde 

oder 
 2. bei einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 

Arbeit die Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Hilfsmittel, erschlichen wurde. 

§ 74. (3) Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die 
Gesamtzahl der Wiederholungen anzurechnen. 

verschoben aus § 74 Abs. 3: 
(2) Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die 

Gesamtzahl der Wiederholungen anzurechnen. 
§ 74. (4) Prüfungen, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer 

Fortsetzungsmeldung abgelegt wurden, und Beurteilungen wissenschaftlicher 
sowie künstlerischer Arbeiten, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer 
Fortsetzungsmeldung erfolgten, sind absolut nichtig. Eine Anrechnung auf die 
Gesamtzahl der Wiederholungen erfolgt nicht. 

verschoben aus § 74 Abs. 4 
(3) Prüfungen, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer 

Fortsetzungsmeldung abgelegt wurden, und Beurteilungen wissenschaftlicher 
sowie künstlerischer Arbeiten, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer 
Fortsetzungsmeldung erfolgten, sind absolut nichtig. Eine Anrechnung auf die 
Gesamtzahl der Wiederholungen erfolgt nicht. 

Nichtigerklärung von Beurteilungen Zeugnisse 
§ 74. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 

hat die Beurteilung einer Prüfung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn die 
Anmeldung zu dieser Prüfung erschlichen wurde. 

verschoben in § 73 Abs. 1 

(2) Überdies ist die Beurteilung einer Prüfung, einer wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeit mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn diese 
Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
erschlichen wurde. 

verschoben in § 73 Abs. 1 

(3) Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die 
Gesamtzahl der Wiederholungen anzurechnen. 

verschoben in § 73 Abs. 2 

(4) Prüfungen, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer 
Fortsetzungsmeldung abgelegt wurden, und Beurteilungen wissenschaftlicher 
sowie künstlerischer Arbeiten, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer 
Fortsetzungsmeldung erfolgten, sind absolut nichtig. Eine Anrechnung auf die 
Gesamtzahl der Wiederholungen erfolgt nicht. 

verschoben in § 73 Abs. 3 

§ 75. (1) Die Beurteilung der Prüfungen und wissenschaftlichen sowie 
künstlerischen Arbeiten ist jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. 
Sammelzeugnisse sind zulässig. 

verschoben aus § 75 Abs. 1: 
§ 74. (1) Die Beurteilung von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie 

künstlerischen Arbeiten ist jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. 
Sammelzeugnisse sind zulässig. 

§ 75. (2) Die Zeugnisse sind vom Senat festzulegen und haben jedenfalls 
folgende Angaben zu enthalten: 
 1. die ausstellende Universität und die Bezeichnung des Zeugnisses; 

verschoben aus § 75 Abs. 2: 
(2) Die Zeugnisse sind vom Senat festzulegen und haben jedenfalls folgende 

Angaben zu enthalten: 

309/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

57 von 98

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  58 von 98 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. die Matrikelnummer; 
 3. den Familiennamen und die Vornamen; 
 4. das Geburtsdatum; 
 5. die Bezeichnung des Studiums; 
 6. die Bezeichnung der Prüfung oder das Fach und die erfolgte Beurteilung 

sowie die ECTS-Anrechnungspunkte; 
 7. den Namen der Prüferin oder des Prüfers, das Prüfungsdatum und die 

Beurteilung; 
 8. den Namen der Ausstellerin oder des Ausstellers. 
Bei Zeugnissen über die Beurteilung wissenschaftlicher sowie künstlerischer 
Arbeiten ist das Thema anzugeben. 

 1. die ausstellende Universität und die Bezeichnung des Zeugnisses; 
 2. die Matrikelnummer; 
 3. den Familiennamen und die Vornamen; 
 4. das Geburtsdatum; 
 5. die Bezeichnung des Studiums; 
 6. die Bezeichnung der Prüfung oder das Fach und die erfolgte Beurteilung 

sowie die ECTS-Anrechnungspunkte; 
 7. das Thema der wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten und die 

Beurteilung sowie die ECTS-Anrechnungspunkte; 
 8. den Namen der Prüferin oder des Prüfers, das Prüfungsdatum und die 

Beurteilung; 
 9. den Namen der Ausstellerin oder des Ausstellers. 

§ 75. (3) Zeugnisse über Prüfungen vor Einzelprüferinnen oder 
Einzelprüfern hat die Prüferin oder der Prüfer, Zeugnisse über die Beurteilung 
wissenschaftlicher sowie künstlerischer Arbeiten hat die Beurteilerin oder der 
Beurteiler, Zeugnisse über kommissionelle Prüfungen hat die oder der 
Vorsitzende des Prüfungssenates, Zeugnisse über Studienabschlüsse hat das für 
die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ auszustellen. 

verschoben aus § 75 Abs. 3: 
(3) Zeugnisse über Prüfungen vor Einzelprüferinnen oder Einzelprüfern hat 

die Prüferin oder der Prüfer, Zeugnisse über die Beurteilung wissenschaftlicher 
sowie künstlerischer Arbeiten hat die Beurteilerin oder der Beurteiler, Zeugnisse 
über kommissionelle Prüfungen hat die oder der Vorsitzende der 
Prüfungskommission, Zeugnisse über Studienabschlüsse hat das für die 
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ auszustellen. 

§ 75. (4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 
vier Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen. Zur 
Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss 
einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der 
Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind. 

verschoben aus § 75 Abs. 4: 
(4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier 

Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen. Zur 
Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss 
einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der 
Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind. 

§ 75. (5) Die Ausstellung von Zeugnissen mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung ist zulässig. Wenn keine eigenhändige Fertigung erfolgt, ist 
eine Beglaubigung nur bei studienabschließenden Zeugnissen erforderlich. 

verschoben aus § 75 Abs. 5: 
(5) Die Ausstellung von Zeugnissen mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung ist zulässig. Wenn keine eigenhändige Fertigung erfolgt, ist 
eine Beglaubigung nur bei studienabschließenden Zeugnissen erforderlich. 

§ 75. (6) Die Universität hat einer oder einem ausländischen Studierenden ab 
dem zweiten Studienjahr auf Antrag der oder des Studierenden einen 
Studienerfolgsnachweis auszustellen, sofern sie oder er im vorausgegangenen 
Studienjahr positiv beurteilte Prüfungen im Umfang von mindestens 16 ECTS-

verschoben aus § 75 Abs. 6: 
(6) Die Universität hat einer oder einem ausländischen Studierenden ab dem 

zweiten Studienjahr auf Antrag der oder des Studierenden einen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anrechnungspunkten (8 Semesterstunden) abgelegt hat. Studienerfolgsnachweis auszustellen, sofern sie oder er im vorausgegangenen 

Studienjahr positiv beurteilte Prüfungen im Umfang von mindestens 16 ECTS-
Anrechnungspunkten oder 8 Semesterstunden abgelegt hat. 

 (7) Erfolgreich absolvierte Studien gemäß § 57a Abs. 11 sind im 
studienabschließenden Zeugnis durch einen Hinweis auf die mit Bescheid 
modifizierten Anforderungen zu kennzeichnen. 

 
4a. Abschnitt 

Zulassungs- und Ergänzungsprüfungen, Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen 

Zeugnisse Zulassungs- und Ergänzungsprüfungen 
§ 75. (1) Die Beurteilung der Prüfungen und wissenschaftlichen sowie 

künstlerischen Arbeiten ist jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. 
Sammelzeugnisse sind zulässig. 

verschoben in § 74 Abs. 1 

(2) Die Zeugnisse sind vom Senat festzulegen und haben jedenfalls folgende 
Angaben zu enthalten: 

verschoben in § 74 Abs. 2  

 1. die ausstellende Universität und die Bezeichnung des Zeugnisses; 
 2. die Matrikelnummer; 
 3. den Familiennamen und die Vornamen; 
 4. das Geburtsdatum; 
 5. die Bezeichnung des Studiums; 
 6. die Bezeichnung der Prüfung oder das Fach und die erfolgte Beurteilung 

sowie die ECTS-Anrechnungspunkte; 
 7. den Namen der Prüferin oder des Prüfers, das Prüfungsdatum und die 

Beurteilung; 
 8. den Namen der Ausstellerin oder des Ausstellers. 
Bei Zeugnissen über die Beurteilung wissenschaftlicher sowie künstlerischer 
Arbeiten ist das Thema anzugeben. 

(3) Zeugnisse über Prüfungen vor Einzelprüferinnen oder Einzelprüfern hat 
die Prüferin oder der Prüfer, Zeugnisse über die Beurteilung wissenschaftlicher 
sowie künstlerischer Arbeiten hat die Beurteilerin oder der Beurteiler, Zeugnisse 
über kommissionelle Prüfungen hat die oder der Vorsitzende des 
Prüfungssenates, Zeugnisse über Studienabschlüsse hat das für die 

verschoben in § 74 Abs. 3 
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studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ auszustellen. 

(4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier 
Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen. Zur 
Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss 
einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der 
Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind. 

verschoben in § 74 Abs. 4 

(5) Die Ausstellung von Zeugnissen mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung ist zulässig. Wenn keine eigenhändige Fertigung erfolgt, ist 
eine Beglaubigung nur bei studienabschließenden Zeugnissen erforderlich. 

verschoben in § 74 Abs. 5 

(6) Die Universität hat einer oder einem ausländischen Studierenden ab dem 
zweiten Studienjahr auf Antrag der oder des Studierenden einen 
Studienerfolgsnachweis auszustellen, sofern sie oder er im vorausgegangenen 
Studienjahr positiv beurteilte Prüfungen im Umfang von mindestens 16 ECTS-
Anrechnungspunkten (8 Semesterstunden) abgelegt hat. 

verschoben in § 74 Abs. 6 

§ 76. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
hat fachlich geeignete Prüferinnen oder Prüfer für die Zulassungs- und 
Ergänzungsprüfungen heranzuziehen, die Prüfungsmethode zu bestimmen und 
festzulegen, ob die Prüfung als Einzelprüfung oder als kommissionelle Prüfung 
abzulegen ist. 

verschoben aus § 76 Abs. 1: 
§ 75. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 

hat fachlich geeignete Prüferinnen oder Prüfer für die Zulassungs- und 
Ergänzungsprüfungen heranzuziehen, die Prüfungsmethode zu bestimmen und 
festzulegen, ob diese als Einzelprüfung oder als kommissionelle Prüfung 
abzulegen ist. 

(3) Wird zur Vorbereitung auf eine Ergänzungsprüfung ein 
Universitätslehrgang eingerichtet, gilt dessen positiver Abschluss als 
Ergänzungsprüfung. 

verschoben aus § 76 Abs. 3: 
(2) Wird zur Vorbereitung auf eine Ergänzungsprüfung ein 

Universitätslehrgang eingerichtet, gilt dessen positiver Abschluss als 
Ergänzungsprüfung. 

(2) Im Curriculum für das Lehramtsstudium aus dem Unterrichtsfach 
Bewegung und Sport und für das Studium Sportwissenschaften ist festzulegen, in 
welcher Weise die Ergänzungsprüfung für den Nachweis der körperlich-
motorischen Eignung abzulegen ist. 

(4) In den Curricula für künstlerische Studien ist festzulegen, in welcher 
Weise die Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung 
abzulegen ist. 

verschoben aus § 76 Abs. 2 und 4: 
(3) In den Curricula für künstlerische Studien und für sportwissenschaftliche 

Studien ist festzulegen, in welcher Weise die Zulassungsprüfung für den 
Nachweis der künstlerischen Eignung bzw. der körperlich-motorischen Eignung 
abzulegen ist. Die Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen 
Eignung oder der körperlich-motorischen Eignung ist unbeschränkt 
wiederholbar. 

Zulassungs- und Ergänzungsprüfungen Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
§ 76. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ verschoben in § 75 Abs. 1 
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hat fachlich geeignete Prüferinnen oder Prüfer für die Zulassungs- und 
Ergänzungsprüfungen heranzuziehen, die Prüfungsmethode zu bestimmen und 
festzulegen, ob die Prüfung als Einzelprüfung oder als kommissionelle Prüfung 
abzulegen ist. 

(2) Im Curriculum für das Lehramtsstudium aus dem Unterrichtsfach 
Bewegung und Sport und für das Studium Sportwissenschaften ist festzulegen, in 
welcher Weise die Ergänzungsprüfung für den Nachweis der körperlich-
motorischen Eignung abzulegen ist. 

verschoben in § 75 Abs. 3 

(3) Wird zur Vorbereitung auf eine Ergänzungsprüfung ein 
Universitätslehrgang eingerichtet, gilt dessen positiver Abschluss als 
Ergänzungsprüfung. 

verschoben in § 75 Abs. 2 

(4) In den Curricula für künstlerische Studien ist festzulegen, in welcher 
Weise die Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung 
abzulegen ist. 

verschoben in § 75 Abs. 3 

§ 59. (5) Als Information über den Titel, die Art, die Zeit und den Ort der 
Abhaltung der Lehrveranstaltungen jedes Semesters ist ein Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen mindestens einmal im Studienjahr zu veröffentlichen. 

verschoben aus § 59. Abs. 5: 
§ 76. (1) Mindestens einmal im Studienjahr ist ein Verzeichnis der 

Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen, welches Informationen über den Titel, 
die Art, die Zeit und den Ort der Abhaltung der Lehrveranstaltungen enthält. 

§ 59. (6) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor 
Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die 
Inhalte und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die 
Methoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der 
Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

verschoben aus § 59. Abs. 6: 
(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn 

jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte 
und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die 
Methoden und die Beurteilungskriterien der Lehrveranstaltungsprüfungen zu 
informieren. 

 (3) Lehrveranstaltungen können unter Einbeziehung von 
Fernstudienelementen und elektronischen Lernumgebungen angeboten werden. 
Dabei sind geeignete Lernmaterialien bereitzustellen. Die Studierenden sind vor 
Beginn der Lehrveranstaltung über das Konzept der Veranstaltung, über die Art 
der Leistungsfeststellung und die Beurteilungskriterien zu informieren. 

§ 59. (3) Prüfungstermine sind jedenfalls für den Anfang, für die Mitte und 
für das Ende jeden Semesters anzusetzen. 

verschoben aus § 59. Abs. 3: 
(4) Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges 

durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls für den Anfang, für die 
Mitte und für das Ende jeden Semesters anzusetzen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wiederholung von Prüfungen Wiederholung von Prüfungen 

§ 77. (1) Die Studierenden sind berechtigt, positiv beurteilte Prüfungen bis 
sechs Monate nach der Ablegung, jedoch längstens bis zum Abschluss des 
betreffenden Studienabschnittes oder bis zum Abschluss des betreffenden 
Studiums einmal zu wiederholen. Die positiv beurteilte Prüfung wird mit dem 
Antreten zur Wiederholungsprüfung nichtig. An den Universitäten gemäß § 6 
Abs. 1 Z 16 bis 21 dürfen zwei positiv beurteilte Lehrveranstaltungsprüfungen 
aus dem zentralen künstlerischen Fach während der gesamten Studiendauer je 
einmal wiederholt werden. 

§ 77. (1) Die Studierenden sind berechtigt, positiv beurteilte Prüfungen bis 
sechs Monate nach der Ablegung, jedoch längstens bis zum Abschluss des 
betreffenden Studienabschnittes oder bis zum Abschluss des betreffenden 
Studiums einmal zu wiederholen. Die positiv beurteilte Prüfung wird mit dem 
Antreten zur Wiederholungsprüfung nichtig. Dies gilt auch für die im Curriculum 
von Lehramtsstudien gekennzeichneten Praktika im Rahmen der pädagogisch-
praktischen Studien. An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 dürfen 
zwei positiv beurteilte Lehrveranstaltungsprüfungen aus dem zentralen 
künstlerischen Fach während der gesamten Studiendauer je einmal wiederholt 
werden. 

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal 
zu wiederholen. Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für 
dasselbe Prüfungsfach in allen facheinschlägigen Studien an derselben 
Universität anzurechnen. In der Satzung ist festzulegen, ob und wie viele weitere 
Prüfungswiederholungen zulässig sind. 

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal 
zu wiederholen. Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für 
dieselbe Prüfung an derselben Universität und bei gemeinsam eingerichteten 
Studien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen anzurechnen. In der Satzung 
ist festzulegen, ob und wie viele weitere Prüfungswiederholungen zulässig sind. 

(3) Die dritte Wiederholung einer Prüfung ist kommissionell abzuhalten, 
wenn die Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt wird. 
Auf Antrag der oder des Studierenden gilt dies auch für die zweite Wiederholung. 

(3) Die dritte Wiederholung einer Prüfung ist kommissionell abzuhalten, 
wenn die Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt wird. 
Auf Antrag der oder des Studierenden gilt dies auch für die zweite Wiederholung. 

(4) Die Festlegung von Fristen und die Verpflichtung zur Ablegung von 
Lehrveranstaltungsprüfungen als Voraussetzung für die Wiederholung von 
Prüfungen sind unzulässig. 

(4) Die Festlegung von Fristen und die Verpflichtung zur Ablegung von 
Lehrveranstaltungsprüfungen als Voraussetzung für die Wiederholung von 
Prüfungen sind unzulässig. 

 (5) Die Studierenden sind berechtigt, eines der im Curriculum 
gekennzeichneten Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei 
negativer Beurteilung einmal zu wiederholen. Bei negativer Beurteilung eines 
weiteren der im Curriculum gekennzeichneten Praktika im Rahmen der 
pädagogisch-praktischen Studien ist eine Wiederholung nicht mehr zulässig. 

(5) Die Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung 
sowie die Ergänzungsprüfung für den Nachweis der körperlich-motorischen 
Eignung sind unbeschränkt wiederholbar. 

verschoben in § 75 Abs. 3 

Anerkennung von Prüfungen Anerkennung von Prüfungen 
§ 78. (1) Positiv beurteilte Prüfungen, die ordentliche Studierende an einer 

anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, einer berufsbildenden höheren Schule, einer Höheren 

§ 78. (1) Auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden sind positiv 
beurteilte Prüfungen, soweit sie den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen 
gleichwertig sind, vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anstalt für Lehrer- und Erzieherbildung, in Studien an anerkannten inländischen 
Bildungseinrichtungen, deren Zugang die allgemeine Universitätsreife erfordert, 
oder in einem Lehrgang universitären Charakters abgelegt haben, sowie positiv 
beurteilte Prüfungen aus künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen 
Fächern, die von ordentlichen Studierenden an Musikgymnasien bzw. an 
Musischen Gymnasien abgelegt wurden, sind auf Antrag der oder des 
ordentlichen Studierenden vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten 
zuständigen Organ bescheidmäßig anzuerkennen, soweit sie den im Curriculum 
vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Die an einer inländischen 
Universität oder an einer Universität der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraumes für ein Fach abgelegten Prüfungen sind für das 
gleiche Fach im weiteren Studium desselben Studiums an einer anderen 
inländischen Universität jedenfalls anzuerkennen, wenn die ECTS-
Anrechnungspunkte gleich sind oder nur geringfügig abweichen. Solche 
Anerkennungen können im Curriculum generell festgelegt werden. Die 
Anerkennung von Prüfungen, die entgegen der Bestimmungen des § 63 Abs. 8 und 
9 an einer anderen Universität abgelegt wurden, ist ausgeschlossen. 

Organ bescheidmäßig anzuerkennen, wenn sie 
 1. an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 

Bildungseinrichtung, 
 2. in Studien an einer anerkannten inländischen Bildungseinrichtung, deren 

Zugang die allgemeine Universitätsreife erfordert, 
 3. an einer berufsbildenden höheren Schule in den für die künftige 

Berufstätigkeit erforderlichen Fächern, 
 4. an einer Höheren Anstalt für Lehrer- und Erzieherbildung in den für die 

künftige Berufstätigkeit erforderlichen Fächern, 
 5. an allgemein bildenden höheren Schulen unter besonderer 

Berücksichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung in 
künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen, sowie in sportlichen 
und sportlich-wissenschaftlichen Fächern, oder 

 6. an österreichischen Konservatorien mit Öffentlichkeitsrecht 
abgelegt wurden. Solche Anerkennungen können im Curriculum generell 
festgelegt werden. 

 verschoben aus Abs. 1: 
(2) Die Anerkennung von Prüfungen, die entgegen der Bestimmungen des 

§ 63 Abs. 8 und 9 an einer anderen Universität oder Pädagogischen Hochschule 
abgelegt wurden, ist ausgeschlossen. 

(2) Die an österreichischen Konservatorien mit Öffentlichkeitsrecht 
abgelegten Prüfungen sind auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden 
bescheidmäßig anzuerkennen, soweit sie den im Curriculum vorgeschriebenen 
Prüfungen gleichwertig sind. Solche Anerkennungen können im Curriculum 
generell festgelegt werden. 

verschoben in Abs. 1 Z 6 

(3) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, die eine wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln 
können, sind entsprechend der Art der Forschungstätigkeit und der 
Forschungsprojekte der betreffenden Einrichtung sowie nach Art und Umfang der 
Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe der 
Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden 
bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

(3) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder 
Forschungseinrichtungen außerhalb der Universität und bei gemeinsam 
eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten Bildungseinrichtungen, die eine 
wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können, ist entsprechend der Art 
der Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betreffenden Einrichtung 
sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des 
Studierenden nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des 
ordentlichen Studierenden bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

(4) Die künstlerische Tätigkeit an Institutionen außerhalb der Universität, die (4) Die künstlerische Tätigkeit an Institutionen außerhalb der Universität 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eine künstlerische Berufsvorbildung vermitteln können, kann entsprechend der 
Art der künstlerischen Tätigkeit sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung 
oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf 
Antrag der oder des ordentlichen Studierenden bescheidmäßig als Prüfung 
anerkannt werden. 

und bei gemeinsam eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten 
Bildungseinrichtungen, die eine künstlerische Berufsvorbildung vermitteln 
können, ist entsprechend der Art der künstlerischen Tätigkeit sowie nach Art und 
Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe 
der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden 
bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

 (5) Bei Lehramtsstudien sowie instrumental(gesangs-), religions- und 
wirtschaftspädagogischen Studien sind einschlägige berufliche Tätigkeiten mit 
pädagogischen Anteilen nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder 
des ordentlichen Studierenden auf entsprechende praxisorientierte 
Lehrveranstaltungen bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

(5) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres Studiums im 
Ausland durchführen wollen, ist bescheidmäßig festzustellen, welche der 
geplanten Prüfungen den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen 
gleichwertig sind. Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller vorzulegen. 

(6) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres Studiums im 
Ausland durchführen wollen, ist bescheidmäßig festzustellen, welche der 
geplanten Prüfungen den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen 
gleichwertig sind. Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller vorzulegen. 

(6) Die Anerkennung einer Prüfung gilt als Prüfungsantritt und positive 
Beurteilung der entsprechenden im Curriculum vorgeschriebenen Prüfung in dem 
Studium, für welches die Prüfung anerkannt wird. 

(7) Die Anerkennung einer Prüfung gilt als Prüfungsantritt und positive 
Beurteilung der entsprechenden im Curriculum vorgeschriebenen Prüfung in dem 
Studium, für welches die Prüfung anerkannt wird. 

(7) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Studierende abgelegt 
haben, sind für ordentliche Studien nur insoweit anerkennbar, als sie im Rahmen 
von Universitätslehrgängen oder vor der vollständigen Ablegung der 
Reifeprüfung oder der Studienberechtigungsprüfung oder der Ergänzungsprüfung 
für den Nachweis der körperlich-motorischen Eignung oder der 
Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung für das 
Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, abgelegt wurden. 

(8) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Studierende abgelegt 
haben, sind für ordentliche Studien nur insoweit anerkennbar, als sie 
 1. im Rahmen von Universitätslehrgängen oder Hochschullehrgängen, 
 2. vor der vollständigen Ablegung der Reifeprüfung oder der 

Studienberechtigungsprüfung, 
 3. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der körperlich-motorischen 

Eignung für das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 
 4. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung 

für das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, oder 
 5. vor der vollständigen Absolvierung der Eignungsfeststellung für das 

Lehramtsstudium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 
abgelegt wurden. 

 (9) Auf Antrag der oder des außerordentlichen Studierenden sind positiv 
beurteilte Prüfungen, die an einer Bildungseinrichtung gemäß Abs. 1 abgelegt 
wurden, vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bescheidmäßig anzuerkennen, soweit sie den im Curriculum des 
Universitätslehrganges vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. 

(8) Über Anerkennungsanträge ist abweichend von § 73 AVG spätestens 
zwei Monate nach Einlangen des Antrages bescheidmäßig zu entscheiden. 

(10) Über Anerkennungsanträge ist abweichend von § 73 AVG spätestens 
zwei Monate nach Einlangen des Antrages bescheidmäßig zu entscheiden. 

Rechtsschutz bei Prüfungen Rechtsschutz bei Prüfungen 
§ 79. (1) Die Beschwerde gegen die Beurteilung einer Prüfung ist 

unzulässig. Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen 
schweren Mangel aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten 
zuständige Organ diese Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden mit 
Bescheid aufzuheben. Die oder der Studierende hat den Antrag innerhalb von 
zwei Wochen ab der Bekanntgabe der Beurteilung einzubringen und den 
schweren Mangel glaubhaft zu machen. Der Antritt zu der Prüfung, die 
aufgehoben wurde, ist nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte 
anzurechnen. 

§ 79. (1) Gegen die Beurteilung einer Prüfung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen schweren 
Mangel aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige 
Organ diese Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden mit Bescheid 
aufzuheben. Die oder der Studierende hat den Antrag innerhalb von zwei Wochen 
ab der Bekanntgabe der Beurteilung einzubringen und den schweren Mangel 
glaubhaft zu machen. Der Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist nicht 
auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Es ist zulässig, den Zutritt 
erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl 
von Personen zu beschränken. Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat 
jedes Mitglied des Prüfungssenates während der gesamten Prüfungszeit anwesend 
zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung 
der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ 
beurteilt, sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern. 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Die Prüferin oder der Prüfer oder 
die oder der Vorsitzende einer Prüfungskommission ist berechtigt, den Zutritt 
erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl 
von Personen zu beschränken. Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat 
jedes Mitglied der Prüfungskommission während der gesamten Prüfungszeit 
anwesend zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach 
der Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung 
negativ beurteilt, sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern. 

(3) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten, Korrekturen 
schriftlicher Prüfungen und Prüfungsarbeiten) den Studierenden nicht 
ausgehändigt werden, ist sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab 
der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden. 

(3) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten, Korrekturen 
schriftlicher Prüfungen und Prüfungsarbeiten) den Studierenden nicht 
ausgehändigt werden, ist sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab 
der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden. 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende des 
Prüfungssenats hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und das 
Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der 
Ort und die Zeit der Prüfung, die Namen der Prüferin oder des Prüfers oder die 
Namen der Mitglieder des Prüfungssenats, die Namen der oder des Studierenden, 
die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative 
Beurteilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse aufzunehmen. Die Gründe 
für die negative Beurteilung sind der oder dem Studierenden auf Antrag 
schriftlich mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist mindestens ein Jahr ab der 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende einer 
Prüfungskommission hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und 
das Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, 
der Ort und die Zeit der Prüfung, die Namen der Prüferin oder des Prüfers oder 
die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission, die Namen der oder des 
Studierenden, die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, die Gründe für 
die negative Beurteilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse aufzunehmen. 
Die Gründe für die negative Beurteilung sind der oder dem Studierenden auf 
Antrag schriftlich mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist mindestens sechs 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 

(5) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen 
und in die Prüfungsprotokolle zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von 
sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangt. Die 
Beurteilungsunterlagen umfassen auch die bei der betreffenden Prüfung gestellten 
Prüfungsfragen. Die oder der Studierende ist berechtigt, diese Unterlagen zu 
vervielfältigen. Vom Recht auf Vervielfältigung ausgenommen sind Multiple 
Choice-Fragen inklusive der jeweiligen Antwortmöglichkeiten. 

(5) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen 
und in die Prüfungsprotokolle zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von 
sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangt. Die 
Beurteilungsunterlagen umfassen auch die bei der betreffenden Prüfung gestellten 
Prüfungsfragen. Die oder der Studierende ist berechtigt, diese Unterlagen zu 
vervielfältigen. Vom Recht auf Vervielfältigung ausgenommen sind Multiple 
Choice-Fragen inklusive der jeweiligen Antwortmöglichkeiten. 

(6) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Einsicht in die 
Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungsprotokolle von 
Aufnahmeverfahren zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei 
Monaten ab Bekanntgabe des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen 
umfassen auch die bei dem betreffenden Verfahren gestellten Fragen. Im Rahmen 
der Einsichtnahme ist sicherzustellen, dass auch eine individuelle Rückmeldung 
zur Beurteilung gegeben werden kann. § 79 Abs. 5 dritter und vierter Satz ist 
anzuwenden. 

verschoben in § 65b. 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 
Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen 

Bachelorarbeiten Bachelorarbeiten 
§ 80. (1) Im Bachelorstudium sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen 

Bachelorarbeiten abzufassen. Nähere Bestimmungen über Bachelorarbeiten sind 
im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

§ 80. (1) Im Bachelorstudium sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
eine Bachelorarbeit oder mehrere Bachelorarbeiten abzufassen. Nähere 
Bestimmungen über Bachelorarbeiten sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

(2) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden 
sind die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu 
beachten. 

(2) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden 
sind die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, in der 
geltenden Fassung zu beachten. 

Diplom- und Masterarbeiten Diplom- und Masterarbeiten 
§ 81. (1) Im Diplom- oder Masterstudium ist eine Diplom- oder Masterarbeit 

abzufassen. In besonders berufsorientierten Studien ist es zulässig, im Curriculum 
anstelle der Diplom- oder Masterarbeit einen anderen gleichwertigen Nachweis 
vorzusehen. Die Abfassung als Klausurarbeit ist unzulässig. Nähere 
Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung von Diplom- oder Masterarbeiten 
sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der Diplom- oder 

§ 81. (1) Im Diplom- oder Masterstudium ist eine Diplom- oder Masterarbeit 
abzufassen. In besonders berufsorientierten Studien mit Ausnahme von 
Lehramtsstudien ist es zulässig, im Curriculum anstelle der Diplom- oder 
Masterarbeit einen anderen gleichwertigen Nachweis vorzusehen. Die Abfassung 
als Klausurarbeit ist unzulässig. Nähere Bestimmungen über Betreuung und 
Beurteilung von Diplom- oder Masterarbeiten sind in der Satzung, nähere 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. Bestimmungen über das Thema der Diplom- oder Masterarbeit sind im jeweiligen 

Curriculum festzulegen. 
(2) Die Aufgabenstellung der Diplom- oder Masterarbeit ist so zu wählen, 

dass für eine Studierende oder einen Studierenden die Bearbeitung innerhalb von 
sechs Monaten möglich und zumutbar ist. 

(2) Die Aufgabenstellung der Diplom- oder Masterarbeit ist so zu wählen, 
dass für eine Studierende oder einen Studierenden die Bearbeitung innerhalb von 
sechs Monaten möglich und zumutbar ist. 

(3) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende 
ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert 
beurteilbar bleiben. Erfordert die Bearbeitung eines Themas die Verwendung der 
Geld- oder Sachmittel von Einrichtungen der Universität, so ist die Vergabe nur 
zulässig, wenn die Leiterin oder der Leiter dieser Einrichtung über die 
beabsichtigte Vergabe informiert wurde und diese nicht binnen eines Monats 
wegen einer wesentlichen Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes 
untersagt hat. 

(3) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende 
ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert 
beurteilbar bleiben. Erfordert die Bearbeitung eines Themas die Verwendung der 
Geld- oder Sachmittel von Einrichtungen der Universität, so ist die Vergabe nur 
zulässig, wenn die Leiterin oder der Leiter dieser Einrichtung über die 
beabsichtigte Vergabe informiert wurde und diese nicht binnen eines Monats 
wegen einer wesentlichen Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes 
untersagt hat. 

(4) § 80 Abs. 2 gilt auch für Diplom- und Masterarbeiten. (4) § 80 Abs. 2 gilt auch für Diplom- und Masterarbeiten. 
Dissertationen und künstlerische Dissertationen Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten 

§ 82. (1) Im Doktoratsstudium ist eine Dissertation oder eine künstlerische 
Dissertation abzufassen. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung 
von Dissertationen und künstlerischen Dissertationen sind in der Satzung, nähere 
Bestimmungen über das Thema der Dissertation oder künstlerischen Dissertation 
sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

verschoben in § 83 

(2) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für Dissertationen und 
künstlerische Dissertationen. 

verschoben in § 83 

§ 83. (1) In künstlerischen Studien ist eine künstlerische Diplom- oder 
Masterarbeit zu schaffen. Die Studierenden sind berechtigt, anstelle der 
künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit eine Diplom- oder Masterarbeit aus 
einem im Curriculum festgelegten wissenschaftlichen Prüfungsfach zu verfassen. 

verschoben aus § 83 Abs. 1: 
§ 82. (1) In künstlerischen Studien ist eine künstlerische Diplom- oder 

Masterarbeit zu schaffen. Die Studierenden sind berechtigt, anstelle der 
künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit eine Diplom- oder Masterarbeit aus 
einem im Curriculum festgelegten wissenschaftlichen Prüfungsfach zu verfassen. 

(2) Die künstlerische Diplom- oder Masterarbeit hat neben einem 
künstlerischen Teil, der den Schwerpunkt bildet, auch einen schriftlichen Teil zu 
umfassen. Dieser hat den künstlerischen Teil zu erläutern. Nähere Bestimmungen 
über Betreuung und Beurteilung von künstlerischen Diplom- und Masterarbeiten 
sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der künstlerischen 
Diplom- und Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

verschoben aus § 83 Abs. 2: 
(2) Die künstlerische Diplom- oder Masterarbeit hat neben einem 

künstlerischen Teil, der den Schwerpunkt bildet, auch einen schriftlichen Teil zu 
umfassen. Dieser hat den künstlerischen Teil zu erläutern. Nähere Bestimmungen 
über Betreuung und Beurteilung von künstlerischen Diplom- und Masterarbeiten 
sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der künstlerischen 

309/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

67 von 98

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  68 von 98 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Diplom- und Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

(3) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für künstlerische Diplom- und 
Masterarbeiten. 

verschoben aus § 83 Abs. 3: 
(3) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für künstlerische Diplom- und 

Masterarbeiten. 
Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten Dissertationen und künstlerische Dissertationen 

§ 83. (1) In künstlerischen Studien ist eine künstlerische Diplom- oder 
Masterarbeit zu schaffen. Die Studierenden sind berechtigt, anstelle der 
künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit eine Diplom- oder Masterarbeit aus 
einem im Curriculum festgelegten wissenschaftlichen Prüfungsfach zu verfassen. 

verschoben in § 82 Abs. 1 

(2) Die künstlerische Diplom- oder Masterarbeit hat neben einem 
künstlerischen Teil, der den Schwerpunkt bildet, auch einen schriftlichen Teil zu 
umfassen. Dieser hat den künstlerischen Teil zu erläutern. Nähere Bestimmungen 
über Betreuung und Beurteilung von künstlerischen Diplom- und Masterarbeiten 
sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der künstlerischen 
Diplom- und Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

verschoben in § 82 Abs. 2 

(3) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für künstlerische Diplom- und 
Masterarbeiten. 

verschoben in § 82 Abs. 3 

§ 82. (1) Im Doktoratsstudium ist eine Dissertation oder eine künstlerische 
Dissertation abzufassen. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung 
von Dissertationen und künstlerischen Dissertationen sind in der Satzung, nähere 
Bestimmungen über das Thema der Dissertation oder künstlerischen Dissertation 
sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

verschoben aus § 82 Abs. 1: 
§ 83. (1) Im Doktoratsstudium ist eine Dissertation oder eine künstlerische 

Dissertation abzufassen. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung 
von Dissertationen und künstlerischen Dissertationen sind in der Satzung, nähere 
Bestimmungen über das Thema der Dissertation oder künstlerischen Dissertation 
sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

(2) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für Dissertationen und 
künstlerische Dissertationen. 

verschoben aus § 82 Abs. 1: 
(2) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für Dissertationen und 

künstlerische Dissertationen. 
Einsicht in die Beurteilungsunterlagen Einsicht in die Beurteilungsunterlagen 

§ 84. (1) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten und 
Korrekturen von künstlerischen Arbeiten) den Studierenden nicht ausgehändigt 
werden, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der 
Beurteilung aufbewahrt werden. 

§ 84. (1) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten und 
Korrekturen) den Studierenden nicht ausgehändigt werden, hat das für die 
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ sicherzustellen, dass diese 
mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt 
werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen zu 

gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe 
der Beurteilung beantragt. Die oder der Studierende ist berechtigt, diese 
Unterlagen zu vervielfältigen. § 79 Abs. 5 vierter Satz ist anzuwenden. 

(2) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen zu 
gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe 
der Beurteilung beantragt. Die oder der Studierende ist berechtigt, diese 
Unterlagen zu vervielfältigen. 

Anerkennung von wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten Anerkennung von wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten 
 § 85. (1) Die Anerkennung von wissenschaftlichen und künstlerischen 

Arbeiten ist unbeschadet von Abs. 2 unzulässig. 
§ 85. Die Anerkennung von wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten 

ist, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, unzulässig. Positiv beurteilte 
wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten, die Studierende in einem Studium 
verfasst haben, das sie aus rechtlichen Gründen nicht mehr erfolgreich 
abschließen können, sind auf Antrag der oder des Studierenden von dem für die 
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ bescheidmäßig 
anzuerkennen, wenn sie den im betreffenden Curriculum festgelegten 
Anforderungen einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit entsprechen. 
Die Anerkennung derartiger Arbeiten für mehr als ein Studium ist unzulässig. 

(2) Positiv beurteilte wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten, die 
Studierende in einem Studium verfasst haben, das sie aus rechtlichen Gründen 
nicht mehr erfolgreich abschließen können, sind auf Antrag der oder des 
Studierenden von dem für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen 
Organ bescheidmäßig anzuerkennen, wenn sie den im Curriculum des Studiums, 
für das die Arbeit anerkannt werden soll, festgelegten Anforderungen einer 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit entsprechen. Die Anerkennung 
derartiger Arbeiten für mehr als ein Studium ist unzulässig. 

 Rechtsschutz bei wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten 
 § 85a. Gegen die Beurteilung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 

Arbeit ist kein Rechtsmittel zulässig. Wenn die Durchführung der Beurteilung 
einer negativ beurteilten wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit einen 
schweren Mangel aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten 
zuständige Organ die Beurteilung dieser wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Arbeit auf Antrag der oder des Studierenden mit Bescheid aufzuheben. Die oder 
der Studierende hat den Antrag innerhalb von zwei Wochen ab der Bekanntgabe 
der Beurteilung einzubringen und den schweren Mangel glaubhaft zu machen. 

Veröffentlichungspflicht Veröffentlichungspflicht 
§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des 

akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit oder der Dokumentation der 
künstlerischen Arbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an 
welcher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Diese 
Übergabe kann auch in elektronischer Form erfolgen. 

§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des 
akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit oder der Dokumentation der 
künstlerischen Arbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an 
welcher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Für diese 
Übergabe kann in der Satzung festgelegt werden, dass diese ausschließlich in 
elektronischer Form zu erfolgen hat. Weiters kann in der Satzung festgelegt 
werden, dass die Veröffentlichung elektronisch in einem öffentlich zugänglichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Repositorium erfolgen muss. 

 (2) Die positiv beurteilte Dissertation oder künstlerische Dissertation oder 
die Dokumentation der künstlerischen Dissertation ist überdies durch Übergabe 
an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Für diese Übergabe 
kann in der Satzung festgelegt werden, dass diese ausschließlich in elektronischer 
Form zu erfolgen hat. Weiters kann in der Satzung festgelegt werden, dass die 
Veröffentlichung elektronisch in einem öffentlich zugänglichen Repositorium 
erfolgen muss. 

(3) Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten oder deren Teile, die einer 
Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation 
oder künstlerische Dissertation oder die Dokumentation der künstlerischen 
Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische 
Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Diese Übergabe kann auch in 
elektronischer Form erfolgen. 

(3) Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten oder deren Teile, die einer 
Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. 

(2) Anlässlich der Übergabe einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der 
Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der 
Übergabe zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende 
glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder 
des Studierenden gefährdet sind. 

(4) Anlässlich der Übergabe einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Arbeit oder der Dokumentation der künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder 
der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten 
Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Übergabe zu beantragen. Dem 
Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ 
stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige 
rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet 
sind. 

6. Abschnitt 
Akademische Grade 

Verleihung akademischer Grade 

6. Abschnitt 
Akademische Grade 

Verleihung des akademischen Grades oder der akademischen Bezeichnung 
§ 87. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 

hat den Absolventinnen und Absolventen der ordentlichen Studien nach der 
positiven Beurteilung aller im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen 
Prüfungen und in den Diplom-, Master- und Doktoratsstudien nach der 
Ablieferung der positiv beurteilten wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit 
oder der Dokumentation der künstlerischen Arbeit den festgelegten akademischen 
Grad durch einen schriftlichen Bescheid unverzüglich, jedoch spätestens einen 

§ 87. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
hat den Absolventinnen und Absolventen der ordentlichen Studien, mit Ausnahme 
der Erweiterungsstudien, nach der positiven Beurteilung aller im jeweiligen 
Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen und in den Diplom-, Master- und 
Doktoratsstudien nach der Ablieferung der positiv beurteilten wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Arbeit oder der Dokumentation der künstlerischen Arbeit, 
den festgelegten akademischen Grad durch einen schriftlichen Bescheid 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Monat nach der Erfüllung aller Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen. unverzüglich, jedoch spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller 

Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen. 
(2) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ hat 

den Absolventinnen und Absolventen der Universitätslehrgänge nach der 
positiven Beurteilung aller im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen 
Prüfungen den festgelegten akademischen Grad durch einen schriftlichen 
Bescheid unverzüglich, jedoch spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller 
Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen. 

(2) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ hat 
den Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen nach der 
positiven Beurteilung aller im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen 
Prüfungen und nach Ablieferung der im Curriculum allenfalls vorgesehenen 
abschließenden schriftlichen Arbeit den festgelegten Mastergrad oder die 
festgelegte akademische Bezeichnung durch einen schriftlichen Bescheid 
unverzüglich, jedoch spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller 
Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen. 

(3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist dem 
Verleihungsbescheid eine englischsprachige Übersetzung anzuschließen, wobei 
die Benennung der Universität und des ausstellenden Organs sowie der 
akademische Grad nicht zu übersetzen sind. Der Verleihungsbescheid hat 
jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

(3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Absolventinnen und 
Absolventen ist dem Verleihungsbescheid eine englischsprachige Übersetzung 
anzuschließen, wobei die Benennung der Universität und des ausstellenden 
Organs sowie der akademische Grad oder die akademische Bezeichnung nicht zu 
übersetzen sind. Der Verleihungsbescheid hat jedenfalls folgende Angaben zu 
enthalten: 

 1. den Familiennamen und die Vornamen, allenfalls den Geburtsnamen;  1. den Familiennamen und die Vornamen, allenfalls den Geburtsnamen; 
 2. das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit;  2. das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit; 
 3. das abgeschlossene Studium;  3. das abgeschlossene Studium; 
 4. den verliehenen akademischen Grad.  4. den verliehenen akademischen Grad bzw. die akademische Bezeichnung. 

(4) Werden die Voraussetzungen für einen akademischen Grad mit 
demselben Wortlaut mehr als einmal erbracht, so ist derselbe akademische Grad 
auch mehrfach zu verleihen. 

(4) Werden die Voraussetzungen für einen akademischen Grad mit 
demselben Wortlaut mehr als einmal erbracht, so ist derselbe akademische Grad 
auch mehrfach zu verleihen. 

(5) Wird ein ordentliches Studium auf Grund eines gemeinsamen 
Studienprogrammes abgeschlossen, bei dessen Durchführung bei einem 
Studienumfang von bis zu 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 
ECTS-Anrechnungspunkte, bei einer Studiendauer von mehr als 120 ECTS-
Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte unter der 
Verantwortung einer Partnerinstitution erbracht wurden, ist es zulässig, die 
Verleihung des akademischen Grades durch eine gemeinsame Urkunde mit dieser 
Partnereinrichtung oder diesen Partnereinrichtungen vorzunehmen. 

(5) Wird ein ordentliches Studium auf Grund eines gemeinsamen 
Studienprogrammes abgeschlossen, bei dessen Durchführung bei einem 
Studienumfang von bis zu 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 
ECTS-Anrechnungspunkte, bei einem Studienumfang von mehr als 120 ECTS-
Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte unter der 
Verantwortung einer Partnerinstitution erbracht wurden, ist es zulässig, zusätzlich 
zur Verleihung des akademischen Grades eine gemeinsame Urkunde mit dieser 
Partnereinrichtung oder diesen Partnereinrichtungen auszustellen. 

 (6) Bei gemeinsam eingerichteten Studien gemäß §54e hat das für die 
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ der zulassenden 
Bildungseinrichtung den akademischen Grad zu verleihen, wobei die weiteren an 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Durchführung des Studiums beteiligten Bildungseinrichtungen auszuweisen 
sind. 

§ 69. (2) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden 
sowie der Absolventinnen und Absolventen hat die Bundesministerin oder der 
Bundesminister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form der Anhang zum 
Diplom („Diploma Supplement“) gemäß Art. IX.3 des Übereinkommens über die 
Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen 
Region, BGBl. III Nr. 71/1999, auszustellen ist. 
 

Verschoben aus § 69 Abs. 2: 
(7) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie 

der Absolventinnen und Absolventen ist dem Verleihungsbescheid ein Anhang 
(Diploma Supplement) gemäß Art. IX.3 des Übereinkommens über die 
Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen 
Region, BGBl. III Nr. 71/1999, anzuschließen. Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung haben durch eine 
gemeinsame Verordnung festzulegen, in welcher Form das Diploma Supplement 
auszustellen ist. 

Akademischer Grad und Bezeichnung für die Absolventinnen und 
Absolventen von Universitätslehrgängen 

Akademischer Grad und akademische Bezeichnung für die Absolventinnen 
und Absolventen von Universitätslehrgängen 

§ 58. (1) Im Curriculum eines Universitätslehrgangs dürfen im jeweiligen 
Fach international gebräuchliche Mastergrade festgelegt werden, die den 
Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu verleihen sind, 
deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer 
Masterstudien vergleichbar sind. 

verschoben aus § 58 Abs. 1: 
§ 87a. (1) In den Curricula von Universitätslehrgängen dürfen die im 

jeweiligen Fach international gebräuchlichen Mastergrade festgelegt werden, die 
den Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu verleihen 
sind, deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer 
Masterstudien vergleichbar sind. 

§ 58. (2) Wenn Abs. 1 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung 
„Akademische ...“ bzw. „Akademischer ...“ mit einem die Inhalte des jeweiligen 
Universitätslehrganges charakterisierenden Zusatz festgelegt werden, die den 
Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu verleihen ist, die 
mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. 

verschoben aus § 58 Abs. 2: 
(2) Wenn Abs. 1 nicht zur Anwendung kommt, darf die akademische 

Bezeichnung „Akademische ...“ bzw. „Akademischer ...“ mit einem die Inhalte 
des jeweiligen Universitätslehrganges charakterisierenden Zusatz festgelegt 
werden, die den Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu 
verleihen ist, die mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. 

Führung akademischer Grade Führung akademischer Grade 
§ 88. (1) Personen, denen von einer anerkannten inländischen oder 

ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung ein akademischer Grad 
verliehen wurde, haben das Recht, diesen in der in der Verleihungsurkunde 
festgelegten, auch abgekürzten, Form zu führen, wobei der akademische Grad 
einschließlich eines geschlechtsspezifischen Zusatzes geführt werden darf. 

§ 88. (1) Personen, denen von einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung ein akademischer Grad 
verliehen wurde, haben das Recht, diesen in der in der Verleihungsurkunde 
festgelegten, auch abgekürzten, Form zu führen, wobei der akademische Grad 
einschließlich eines geschlechtsspezifischen Zusatzes geführt werden darf. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(1a) Personen, denen von einer inländischen postsekundären 

Bildungseinrichtung oder einer anerkannten postsekundären Einrichtung einer 
anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages oder einer anderen 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein 
akademischer Grad verliehen wurde, haben das Recht, die Eintragung dieses 
akademischen Grades in abgekürzter Form ohne Zusatz gemäß Abs. 1 in 
öffentliche Urkunden zu verlangen. 

(1a) Personen, denen von einer inländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung oder einer anerkannten postsekundären Einrichtung einer 
anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages oder einer anderen 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein 
akademischer Grad verliehen wurde, haben das Recht, die Eintragung dieses 
akademischen Grades in abgekürzter Form ohne Zusatz gemäß Abs. 1 in 
öffentliche Urkunden zu verlangen. 

(2) „Mag.“, „Dr.“ und „Dipl.-Ing.“ („DI“) sind im Falle der Führung dem 
Namen voranzustellen, die übrigen akademischen Grade sind dem Namen 
nachzustellen. 

(2) „Mag.“, „Dr.“ und „Dipl.-Ing.“ („DI“) sind im Falle der Führung dem 
Namen voranzustellen, die übrigen akademischen Grade sind dem Namen 
nachzustellen. 

Widerruf inländischer akademischer Grade Widerruf inländischer akademischer Grade oder akademischer 
Bezeichnungen 

§ 89. Der Verleihungsbescheid ist vom für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ aufzuheben und einzuziehen, wenn sich 
nachträglich ergibt, dass der akademische Grad insbesondere durch gefälschte 
Zeugnisse erschlichen worden ist. 

§ 89. Der Verleihungsbescheid ist vom für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ aufzuheben und einzuziehen, wenn sich 
nachträglich ergibt, dass der akademische Grad oder die akademische 
Bezeichnung insbesondere durch gefälschte Zeugnisse oder durch das 
Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen erschlichen 
worden ist. 

7. Abschnitt 
Nostrifizierung 

7. Abschnitt 
Nostrifizierung 

§ 90. (1) Die Antragstellung betreffend die Anerkennung eines 
ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen 
Studiums (Nostrifizierung) setzt den Nachweis voraus, dass die Nostrifizierung 
zwingend für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der Ausbildung der 
Antragstellerin oder des Antragstellers in Österreich erforderlich ist. Nähere 
Bestimmungen sind in der Satzung festzulegen. 

§ 90. (1) Die Antragstellung betreffend die Anerkennung eines 
ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen 
Studiums (Nostrifizierung) setzt den Nachweis voraus, dass die Nostrifizierung 
zwingend für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der Ausbildung der 
Antragstellerin oder des Antragstellers in Österreich erforderlich ist. Nähere 
Bestimmungen sind in der Satzung festzulegen. 

(2) Der Antrag ist an einer Universität einzubringen, an der das 
entsprechende inländische Studium eingerichtet ist. Es ist unzulässig, denselben 
Nostrifizierungsantrag gleichzeitig oder nach der Zurückziehung an einer anderen 
Universität einzubringen. 

(2) Der Antrag ist an einer Universität oder einer Pädagogischen 
Hochschule einzubringen, an der das entsprechende inländische Studium 
eingerichtet ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag gleichzeitig 
oder nach der Zurückziehung an einer anderen Universität oder Pädagogischen 
Hochschule einzubringen. 

(3) Die Nostrifizierung ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten (3) Die Nostrifizierung ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zuständigen Organ mit Bescheid auszusprechen. Im Bescheid ist festzulegen, 
welchem inländischen Studienabschluss der ausländische Studienabschluss 
entspricht und welchen inländischen akademischen Grad die Antragstellerin oder 
der Antragsteller an Stelle des ausländischen akademischen Grades auf Grund der 
Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. Die Ausfertigung des Bescheides ist auf 
der Urkunde, die als Nachweis des ausländischen Studienabschlusses vorgelegt 
wurde, zu vermerken. Über Anträge auf Nostrifizierung ist abweichend von § 73 
AVG spätestens drei Monate nach Einlangen des Antrages bescheidmäßig zu 
entscheiden. 

zuständigen Organ mit Bescheid auszusprechen. Im Bescheid ist festzulegen, 
welchem inländischen Studienabschluss der ausländische Studienabschluss 
entspricht und welchen inländischen akademischen Grad die Antragstellerin oder 
der Antragsteller an Stelle des ausländischen akademischen Grades auf Grund der 
Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. Die Nostrifizierung ist auf der Urkunde, 
die als Nachweis des ausländischen Studienabschlusses vorgelegt wurde, zu 
vermerken. Über Anträge auf Nostrifizierung ist abweichend von § 73 AVG 
spätestens drei Monate nach Einlangen der vollständigen Unterlagen 
bescheidmäßig zu entscheiden. 

 (4) Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne 
Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, hat das für die 
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller zur Herstellung der Gleichwertigkeit mit Bescheid die 
Ablegung der erforderlichen Prüfungen und bzw. oder die Anfertigung einer 
wissenschaftlichen Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist aufzutragen. Zur 
Erbringung der Ergänzung ist die Antragstellerin oder der Antragsteller als 
außerordentliche Studierende oder als außerordentlicher Studierender 
zuzulassen. 

(4) Die Nostrifizierung ist bescheidmäßig zu widerrufen, wenn sie 
insbesondere durch gefälschte Zeugnisse erschlichen worden ist. 

(5) Die Nostrifizierung ist bescheidmäßig zu widerrufen, wenn sie 
insbesondere durch gefälschte Zeugnisse erschlichen worden ist. 

(5) Die Taxe für die Nostrifizierung eines ausländischen Studienabschlusses 
beträgt 150 Euro. Die Taxe ist im Voraus zu entrichten. Sie verfällt, wenn der 
Antrag auf Nostrifizierung abgewiesen oder zurückgezogen wird. 

(6) Die Taxe für die Nostrifizierung eines ausländischen Studienabschlusses 
beträgt 150 Euro. Die Taxe ist im Voraus zu entrichten. Sie verfällt, wenn der 
Antrag auf Nostrifizierung abgewiesen oder zurückgezogen wird. 

8. Abschnitt 
Studienbeitrag 

8. Abschnitt 
Studienbeitragsbestimmungen 

Studienbeitrag 
§ 91. (1) Ordentliche Studierende mit der Staatsangehörigkeit eines EU- 

oder EWR-Staates und ordentliche Studierende, denen Österreich auf Grund eines 
sonstigen völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat wie österreichischen Staatsangehörigen, haben, wenn sie die 
vorgesehene Studienzeit eines Bachelor- oder Masterstudiums im Sinne des § 51 
Abs. 2 Z 26 und § 54 Abs. 3, wobei 30 ECTS-Anrechnungspunkte einem 
Semester entsprechen, oder eines Doktoratsstudiums oder eines 

§ 91. (1) Ordentliche Studierende mit der Staatsangehörigkeit eines EU- 
oder EWR-Staates und ordentliche Studierende, denen Österreich auf Grund eines 
völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren 
hat wie österreichischen Staatsangehörigen, und ordentliche Studierende, die 
unter die Personengruppen gemäß der Personengruppenverordnung, fallen, 
sowie ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die über eine andere 
Aufenthaltsberechtigung als jene für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Studienabschnittes eines Diplomstudiums um mehr als zwei Semester 
überschreiten, einen Studienbeitrag von 363,36 Euro für jedes Semester zu 
entrichten. Der Studienbeitrag erhöht sich bei der Entrichtung innerhalb der 
Nachfrist um 10vH. Auch außerordentliche Studierende, die ausschließlich zum 
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern 
zugelassen sind, haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit einen 
Studienbeitrag in der Höhe von 363,36 Euro für jedes Semester zu entrichten. 

und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, haben, wenn sie 
die vorgesehene Studienzeit 
 1. eines Bachelor- oder Masterstudiums, wobei 30 ECTS-

Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen, oder 
 2. eines Doktoratsstudiums oder eines Studienabschnittes eines 

Diplomstudiums, oder 
 3. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54a, wobei 30 ECTS-

Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen und gegebenenfalls auf 
ganze Semester aufzurunden ist, oder 

 4. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54b, wobei die vorgesehene 
Studienzeit für das Erweiterungsstudium zur Erweiterung des 
Bachelorstudiums acht Semester und für das Erweiterungsstudium zur 
Erweiterung des Masterstudiums vier Semester beträgt, oder 

 5. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54c, wobei die vorgesehene 
Studienzeit acht Semester beträgt, 

um mehr als zwei Semester überschreiten, einen Studienbeitrag von 363,36 Euro 
für jedes Semester zu entrichten. Der Studienbeitrag erhöht sich bei der 
Entrichtung innerhalb der Nachfrist um 10vH. 

(2) Von ordentlichen Studierenden aus Drittstaaten, die nicht unter Abs. 1 
oder die Personengruppe gemäß § 1 Personengruppenverordnung 2014 – 
PersGV 2014, BGBl. II Nr. 340/2013, fallen und die über eine 
Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, ist ein Studienbeitrag 
von 726,72 Euro pro Semester einzuheben. Allen übrigen ordentlichen 
Studierenden aus Drittstaaten, die weder unter Abs. 1 noch unter Abs. 2 erster 
Satz fallen, ist ein Studienbeitrag gemäß Abs. 1 vorzuschreiben. 

(2) Ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die nicht unter Abs. 1 fallen 
und die über eine Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß § 64 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, 
haben einen Studienbeitrag von 726,72 Euro für jedes Semester zu entrichten. 

 verschoben aus Abs. 1: 
(3) Außerordentliche Studierende, die ausschließlich zum Besuch einzelner 

Lehrveranstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern zugelassen sind, haben 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit einen Studienbeitrag von 363,36 Euro 
für jedes Semester zu entrichten. 

(3) Studierende, die zu mehreren Studien, auch an mehreren Universitäten, 
zugelassen sind, haben den Studienbeitrag nur einmal zu entrichten. Dies gilt 
auch für Studierende, die zu einem gemeinsam mit einer Pädagogischen 

(4) Studierende, die zu mehreren Studien, auch an mehreren Universitäten 
und Pädagogischen Hochschulen, zugelassen sind, haben den Studienbeitrag nur 
einmal zu entrichten. Dies gilt auch für Studierende, die zu einem gemeinsam mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Hochschule eingerichteten Lehramtsstudium zugelassen sind. Studierende gemäß 
Abs. 2 erster Satz, die an einer Pädagogischen Hochschule zugelassen sind, 
haben bei einer Zulassung zu einem anderen Studium an einer Universität einen 
Studienbeitrag von 363,36 Euro zu entrichten. 

einer Pädagogischen Hochschule eingerichteten Studium zugelassen sind, wobei 
die Einhebung des Studienbeitrages durch die zulassende Bildungseinrichtung 
erfolgt. 

(4) Der Studienbeitrag ist für jedes Semester im Voraus zu entrichten. Zur 
Sicherstellung der Einhebung des Studienbeitrages hat die Bundesrechenzentrum 
GmbH einen Datenverbund der Universitäten zu betreiben, der folgende Daten 
der Studierenden zum Zweck der Sicherstellung der Einhebung des 
Studienbeitrags zu enthalten hat: 
 1. die Matrikelnummer; 
 2. die Namen einschließlich allfälliger akademischer Grade und das 

Geschlecht; 
 3. die Staatsangehörigkeit; 
 4. der Beitragsstatus; 
 5. die Anschrift am Studienort und am Heimatort. 

(5) Der Studienbeitrag ist für jedes Semester im Voraus zu entrichten. Die 
Studienbeiträge verbleiben der jeweiligen Universität. Der Studienbeitrag von 
Studierenden, die ein von mehreren Universitäten und bzw. oder Pädagogischen 
Hochschulen gemeinsam eingerichtetes Studium betreiben oder die zu mehreren 
Studien verschiedener Universitäten und bzw. oder Pädagogischen Hochschulen 
zugelassen sind, ist unter den beteiligten Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen gemäß einer abzuschließenden Vereinbarung aufzuteilen. 

(5) Die Studienbeiträge verbleiben der jeweiligen Universität. Der 
Studienbeitrag von Studierenden, die ein von mehreren Universitäten gemeinsam 
eingerichtetes Studium betreiben oder die zu mehreren Studien verschiedener 
Universitäten zugelassen sind, ist unter den beteiligten Universitäten aufzuteilen. 

(6) Nähere Bestimmungen zur Einhebung des Studienbeitrages sind durch 
Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers festzulegen. 

(6) Nähere Bestimmungen zur Einhebung des Studienbeitrages sind durch 
eine gemeinsame Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung festzulegen. 

(7) Für den Besuch von Universitätslehrgängen haben die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einen Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Er ist unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Universitätslehrgangs vom 
Rektorat festzusetzen. Ordentlichen Studierenden, die eine Studienbeihilfe 
beziehen, ist auf Antrag unter Bedachtnahme auf ihre Leistungsfähigkeit eine 
Ermäßigung des Lehrgangsbeitrags zu gewähren. Außerordentliche Studierende, 
die ausschließlich zum Studium eines Universitätslehrganges zugelassen sind, 
haben den Lehrgangsbeitrag und keinen Studienbeitrag zu entrichten. Für 
Vorbereitungslehrgänge ist kein Lehrgangsbeitrag und kein Studienbeitrag 
einzuheben. 

verschoben in § 56 Abs. 3 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages 

§ 92. (1) Der Studienbeitrag ist insbesondere zu erlassen § 92. (1) Der Studienbeitrag ist ordentlichen Studierenden insbesondere zu 
erlassen 

 1. Studierenden für die Semester, in denen sie nachweislich Studien oder 
Praxiszeiten im Rahmen von transnationalen EU-, staatlichen oder 
universitären Mobilitätsprogrammen absolvieren werden; 

 1. für die Semester, in denen sie nachweislich Studien oder Praxiszeiten im 
Rahmen von transnationalen EU-, staatlichen oder universitären 
Mobilitätsprogrammen absolvieren werden; 

 2. Studierenden für die Semester, in denen sie auf Grund verpflichtender 
Bestimmungen im Curriculum Studien im Ausland absolvieren werden; 

 2. für die Semester, in denen sie auf Grund verpflichtender Bestimmungen 
im Curriculum Studien im Ausland absolvieren werden; 

 3. ordentlichen ausländischen Studierenden gemäß § 91 Abs. 2, deren dort 
zuletzt besuchte Universität mit der österreichischen Universität bzw. mit 
österreichischen Universitäten ein universitäres 
Partnerschaftsabkommen abgeschlossen hat, welches auch den 
gegenseitigen Erlass des Studienbeitrages vorsieht, sowie ordentlichen 
ausländischen Studierenden gemäß § 91 Abs. 2 aus den am wenigsten 
entwickelten Ländern, wobei diese Länder durch Verordnung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers festzulegen sind; 

 3. wenn deren zuletzt besuchte ausländische postsekundäre 
Bildungseinrichtung mit der österreichischen Universität ein 
Partnerschaftsabkommen abgeschlossen hat, welches auch den 
gegenseitigen Erlass des Studienbeitrages vorsieht; 

  3a. wenn sie Staatsangehörige der „Least Developed Countries“ gemäß der 
„DAC List of ODA Recipients“ sind, welche vom Ausschuss für 
Entwicklungshilfe (kurz DAC) der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erstellt wird; 

 4. Studierenden, die die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch 
bei Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes für Semester, 
in denen sie nachweislich mehr als 2 Monate durch Krankheit oder 
Schwangerschaft am Studium gehindert waren oder sich überwiegend 
der Betreuung von Kindern bis zum 7. Geburtstag oder einem allfälligen 
späteren Schuleintritt gewidmet haben. 

 4. welche die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch bei 
Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes für Semester, in 
denen sie nachweislich mehr als 2 Monate durch Krankheit oder 
Schwangerschaft bzw. durch Kinderbetreuungspflichten von Kindern bis 
zum 7. Geburtstag oder einem allfälligen späteren Schuleintritt oder 
anderen gleichartigen Betreuungspflichten am Studium gehindert waren; 

 5. Studierenden, die die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch 
bei Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes, wenn sie im 
Kalenderjahr vor dem jeweiligen Semesterbeginn durch eine 
Erwerbstätigkeit in Anspruch genommen waren, durch die sie ein 
Jahreseinkommen zumindest in der Höhe des 14-fachen Betrages gem. 
§ 5 Abs. 2 ASVG in der jeweils geltenden Fassung erzielt haben. Die 
Träger der Sozialversicherung haben zu diesem Zweck den Universitäten 
auf Anfrage die für das Kalenderjahr vor dem jeweiligen Semesterbeginn 
vorliegenden Daten der betroffenen Studierenden über die 

 5. Studierenden, die die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch 
bei Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes, wenn sie im 
Kalenderjahr vor dem jeweiligen Semesterbeginn durch eine 
Erwerbstätigkeit in Anspruch genommen waren, durch die sie ein 
Jahreseinkommen zumindest in der Höhe des 14-fachen Betrages gem. 
§ 5 Abs. 2 ASVG in der jeweils geltenden Fassung erzielt haben. Die 
Träger der Sozialversicherung haben zu diesem Zweck den Universitäten 
auf Anfrage die für das Kalenderjahr vor dem jeweiligen Semesterbeginn 
vorliegenden Daten der betroffenen Studierenden über die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erwerbstätigkeit und die Beitragsgrundlagen im 
automationsunterstützten Datenverkehr über den Hauptverband (§ 31 
ASVG) zu übermitteln. 

Erwerbstätigkeit und die Beitragsgrundlagen im 
automationsunterstützten Datenverkehr über den Hauptverband (§ 31 
ASVG) zu übermitteln. 

 6. Studierenden, die die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch 
bei Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes, wenn eine 
Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50 % 
festgestellt ist. 

 6. welche die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch bei 
Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes, wenn eine 
Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50 % 
festgestellt ist; 

 7. Studierenden, wenn sie im vergangenen Semester Studienbeihilfe gemäß 
dem Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305/1992, bezogen haben 
oder im laufenden Semester beziehen. 

 7. wenn sie im vergangenen Semester Studienbeihilfe gemäß dem 
Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305/1992, bezogen haben oder 
im laufenden Semester beziehen. 

(2) Über den Antrag auf Erlass des Studienbeitrages entscheidet das 
Rektorat. 

(2) Über den Antrag auf Erlass des Studienbeitrages entscheidet das 
Rektorat. Dem Antrag sind die für die Entscheidung erforderlichen Nachweise 
beizufügen. 

(3) Dem Antrag sind die für den Erlass des Studienbeitrages erforderlichen 
Nachweise beizufügen. 

verschoben in Abs. 2 

(4) Die Entscheidung der Universität ist in geeigneter Form zu 
dokumentieren. 

entfällt 

(5) Studierende, denen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 der Studienbeitrag erlassen 
wurde und die in diesem Semester keine Studien oder Praxiszeiten im Sinne 
dieser Bestimmungen im Ausland absolviert haben, müssen den Studienbeitrag 
nachträglich entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmäßig zu verfügen. 

(3) Studierende, denen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 der Studienbeitrag erlassen 
wurde und die in diesem Semester keine Studien oder Praxiszeiten im Sinne 
dieser Bestimmungen im Ausland absolviert haben, haben den Studienbeitrag 
nachträglich zu entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmäßig zu verfügen. 

(6) Sofern Studierende den Erlass des Studienbeitrages durch unvollständige 
oder unwahre Angaben maßgebender Tatsachen schuldhaft veranlasst oder 
erschlichen haben, haben sie unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit den 
doppelten Studienbeitrag zu entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmäßig zu 
verfügen. 

(4) Sofern Studierende den Erlass des Studienbeitrages durch unvollständige 
oder unwahre Angaben maßgebender Tatsachen schuldhaft veranlasst oder 
erschlichen haben, haben sie unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit den 
doppelten Studienbeitrag zu entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmäßig zu 
verfügen. 

(7) Studierende, die beurlaubt sind, haben keinen Studienbeitrag zu 
entrichten. 

(5) Studierende, die beurlaubt sind, haben keinen Studienbeitrag zu 
entrichten. 

(8) Gegen Bescheide des Rektorats ist die Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

entfällt 

(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist berechtigt, 
entsprechend den Schwerpunktsetzungen Österreichs bei den Maßnahmen zur 
Unterstützung und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der 
Entwicklungsländer sowie der Unterstützung der Reformländer Zentral- und 

(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister und die Bundesministerin 
oder der Bundesminister für Bildung sind berechtigt, entsprechend den 
Schwerpunktsetzungen Österreichs bei den Maßnahmen zur Unterstützung und 
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung durch eine gemeinsame 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Osteuropas durch Verordnung Staaten festzulegen, deren Angehörigen der 
Studienbeitrag erstattet werden kann. 

Verordnung Staaten festzulegen, deren Angehörige von der Entrichtung des 
Studienbeitrages befreit werden können. Die Befreiung erfolgt im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung auf Grund von Anträgen der Studierenden. Über die 
Befreiung hat das Rektorat binnen vier Wochen ab Antragstellung zu entscheiden. 
Auf die Befreiung besteht kein Rechtsanspruch. 

(10) Die Erstattung erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung auf 
Grund von Anträgen der Studierenden. Die Erstattung hat binnen vier Wochen ab 
Antragstellung auf Erstattung zu erfolgen. Auf die Erstattung besteht kein 
Rechtsanspruch. 

verschoben in Abs. 6 

9. Abschnitt 
Sonderbestimmungen 

9. Abschnitt 
Sonderbestimmungen 

Sonderbestimmungen für die Katholische Theologie Sonderbestimmungen für die Katholische Theologie 
§ 93. (1) Bei einem Übertritt von Studierenden von einer kirchlichen 

theologischen Lehranstalt (Art. V § 1 des Konkordates zwischen dem Heiligen 
Stuhle und der Republik Österreich) an eine Organisationseinheit einer 
Universität, deren Wirkungsbereich sich auf die Katholische Theologie bezieht, 
gelten folgende besondere Bestimmungen: 
 1. Die Prüfungen, die an diesen Lehranstalten abgelegt wurden, sind als 

Ergänzungsprüfungen anzuerkennen, wenn die von der Lehranstalt 
namhaft gemachte Prüferin oder der von der Lehranstalt namhaft 
gemachte Prüfer 

 a) die Lehrbefugnis (venia docendi) für das betreffende Fach besitzt oder 
 b) von einer Organisationseinheit einer Universität, deren 

Wirkungsbereich sich auf die Katholische Theologie bezieht, zur 
Abnahme der Ergänzungsprüfungen für die Dauer von jeweils drei 
Jahren bevollmächtigt wurde. 

 2. Die Prüfungen, die an diesen Lehranstalten abgelegt wurden, sind 
anzuerkennen, wenn sie vor 

 a) einer für ein Fach der Katholischen Theologie hiezu bestellten 
Universitätsprofessorin oder einem für ein Fach der Katholischen 
Theologie hiezu bestellten Universitätsprofessor oder 

 b) einer oder einem sonst von einer Organisationseinheit einer 

§ 93. (1) Bei einem Übertritt von Studierenden von einer kirchlichen 
theologischen Lehranstalt (Art. V § 1 des Konkordates zwischen dem Heiligen 
Stuhle und der Republik Österreich) an eine Organisationseinheit einer 
Universität, deren Wirkungsbereich sich auf die Katholische Theologie bezieht, 
gelten folgende besondere Bestimmungen: 
 1. Die Prüfungen, die an diesen Lehranstalten abgelegt wurden, sind als 

Ergänzungsprüfungen anzuerkennen, wenn die von der Lehranstalt 
namhaft gemachte Prüferin oder der von der Lehranstalt namhaft 
gemachte Prüfer 

 a) die Lehrbefugnis (venia docendi) für das betreffende Fach besitzt oder 
 b) von einer Organisationseinheit einer Universität, deren 

Wirkungsbereich sich auf die Katholische Theologie bezieht, zur 
Abnahme der Ergänzungsprüfungen für die Dauer von jeweils drei 
Jahren bevollmächtigt wurde. 

 2. Die Prüfungen, die an diesen Lehranstalten abgelegt wurden, sind 
anzuerkennen, wenn sie vor 

 a) einer für ein Fach der Katholischen Theologie hiezu bestellten 
Universitätsprofessorin oder einem für ein Fach der Katholischen 
Theologie hiezu bestellten Universitätsprofessor oder 

 b) einer oder einem sonst von einer Organisationseinheit einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Universität, deren Wirkungsbereich sich auf die Katholische 
Theologie bezieht, hiezu Bevollmächtigten abgelegt wurden. Zu der in 
angemessener Frist vorzunehmenden Bevollmächtigung ist der 
kirchlichen theologischen Lehranstalt Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

 3. Absolventinnen und Absolventen dieser kirchlichen theologischen 
Lehranstalten ist der jeweilige für das Studium vorgesehene akademische 
Grad zu verleihen, wenn die abgelegten Prüfungen gemäß den oben 
genannten Bestimmungen anerkannt wurden und die wissenschaftliche 
Arbeit von einer für ein Fach der Katholischen Theologie bestellten 
Universitätsprofessorin oder einem für ein Fach der Katholischen 
Theologie bestellten Universitätsprofessor positiv beurteilt oder von 
einer fachzuständigen Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) an der 
betreffenden Lehranstalt betreut und positiv beurteilt wurde. 

(2) Für die Verleihung des akademischen Grades ist diesfalls die Zulassung 
zum Studium an der Universität nicht erforderlich. 

Universität, deren Wirkungsbereich sich auf die Katholische 
Theologie bezieht, hiezu Bevollmächtigten abgelegt wurden. Zu der in 
angemessener Frist vorzunehmenden Bevollmächtigung ist der 
kirchlichen theologischen Lehranstalt Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

 3. Absolventinnen und Absolventen dieser kirchlichen theologischen 
Lehranstalten ist der jeweilige für das Studium vorgesehene akademische 
Grad zu verleihen, wenn die abgelegten Prüfungen gemäß den oben 
genannten Bestimmungen anerkannt wurden und die wissenschaftliche 
Arbeit von einer für ein Fach der Katholischen Theologie bestellten 
Universitätsprofessorin oder einem für ein Fach der Katholischen 
Theologie bestellten Universitätsprofessor positiv beurteilt oder von 
einer fachzuständigen Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) an der 
betreffenden Lehranstalt betreut und positiv beurteilt wurde. 

(2) Für die Verleihung des akademischen Grades ist diesfalls die Zulassung 
zum Studium an der Universität nicht erforderlich. 

Sonderbestimmungen für das gemeinsame Studium der Humanmedizin an 
der Universität Linz und der Medizinischen Universität Graz 

Sonderbestimmungen für das gemeinsame Studium der Humanmedizin an 
der Universität Linz und der Medizinischen Universität Graz 

§ 93a. (1) Das Studium der Humanmedizin ist gemäß der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich über 
die Errichtung und den Betrieb einer Medizinischen Fakultät und die Einrichtung 
des Studiums der Humanmedizin an der Universität Linz, BGBl. I Nr. 18/2014, 
(„Art. 15a B-VG-Vereinbarung“) von der Universität Linz gemeinsam mit der 
Medizinischen Universität Graz als Bachelorstudium und von der Universität 
Linz als Masterstudium einzurichten und durchzuführen. Näheres zur 
Durchführung des Bachelorstudiums ist in einer Vereinbarung über die 
Durchführung des gemeinsamen Studiums der Humanmedizin zwischen der 
Universität Linz und der Medizinischen Universität Graz zu regeln. § 54 Abs. 9 
ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 93a. (1) Das Studium der Humanmedizin ist gemäß der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich über 
die Errichtung und den Betrieb einer Medizinischen Fakultät und die Einrichtung 
des Studiums der Humanmedizin an der Universität Linz, BGBl. I Nr. 18/2014, 
(„Art. 15a B-VG-Vereinbarung“) von der Universität Linz gemeinsam mit der 
Medizinischen Universität Graz als Bachelorstudium und von der Universität 
Linz als Masterstudium einzurichten und durchzuführen. Näheres zur 
Durchführung des Bachelorstudiums ist in einer Vereinbarung über die 
Durchführung des gemeinsamen Studiums der Humanmedizin zwischen der 
Universität Linz und der Medizinischen Universität Graz zu regeln. § 54e ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Einrichtung des gemeinsamen Bachelorstudiums der Humanmedizin 
gemäß Abs. 1 steht abweichend von § 124 Abs. 5 einer weiteren Zulassung zum 
Diplomstudium Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz nicht 
entgegen. 

(2) Die Einrichtung des gemeinsamen Bachelorstudiums der Humanmedizin 
gemäß Abs. 1 steht abweichend von § 124 Abs. 5 einer weiteren Zulassung zum 
Diplomstudium Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz nicht 
entgegen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

III. Teil 
Angehörige der Universität 

1. Abschnitt 
Einteilung 

§ 94. (1) Zu den Angehörigen der Universität zählen: 
 1. die Studierenden (§ 51 Abs. 3); 
 2. … 3. … 

III. Teil 
Angehörige der Universität 

1. Abschnitt 
Einteilung 

§ 94. (1) Zu den Angehörigen der Universität zählen: 
 1. die Studierenden (§ 51 Abs. 2 Z 14c); 
 2. … 3. … 

VII. Teil 
Wissenschaftsrat 

§ 119. (1) bis (5) … 

VII. Teil 
Wissenschaftsrat 

§ 119. (1) bis (5) … 
(6) Von der Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat ausgeschlossen sind: 

 1. akademische Funktionärinnen und Funktionäre der Universitäten gemäß 
§ 6 Abs. 1 sowie der in Österreich gemäß Universitäts-
Akkreditierungsgesetz, BGBl. I Nr. 168/1999, akkreditierten 
Privatuniversitäten; 

 2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des für die Universitäten zuständigen 
Bundesministeriums sowie 

 3. … 

(6) Von der Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat ausgeschlossen sind: 
 1. akademische Funktionärinnen und Funktionäre der Universitäten gemäß 

§ 6 Abs. 1, der Pädagogischen Hochschulen gemäß § XX HG sowie der 
in Österreich gemäß §§ 23 und 24 HS-QSG akkreditierten 
Fachhochschul-Einrichtungen, Fachhochschul-Studiengängen und 
Privatuniversitäten; 

 2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der für die Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen zuständigen Bundesministerien sowie 

 3. … 
Anwendung der UBVO 1998 

§ 124a. Die Universitätsberechtigungsverordnung – UBVO 1998, BGBl. II 
Nr. 44, ist sinngemäß auch für Reifezeugnisse anzuwenden, die nicht in 
Österreich ausgestellt wurden. 

entfällt 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 
§ 143. (1) bis (45) … 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 
§ 143. (1) bis (45) … 

(46) § 71c Abs. 6 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 131/2015 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Zulassung zum 
Studium bis zum Wintersemester 2019/2020 die Zurverfügungstellung des 

(46) § 71c Abs. 6 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2017 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Zulassung zum 
Studium bis zum Wintersemester 2019/2020 die Zurverfügungstellung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Prüfungsstoffes auf der Homepage der Universität oder in anderer geeigneter 
Form erfolgen kann. 

Prüfungsstoffes auf der Homepage der Universität oder in anderer geeigneter 
Form erfolgen kann. 

 (47) Die Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 
1. Oktober 2017 in Kraft. Verordnungen auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2017 können bereits ab dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen 
werden. Diese Verordnungen sind frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in Kraft zu setzen. Änderungen von Curricula und 
Satzungen, die aufgrund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 erforderlich 
sind, sind bis spätestens 30. Juni 2018 zu verlautbaren. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 144. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. ... 8. … 
 9. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur. 
 

 § 144. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 1. ... 8. … 
 8a. hinsichtlich der § 60 Abs. 5 letzter Satz, § 87 Abs. 7 letzter Satz, § 91 

Abs. 6 und § 92 Abs. 6 erster Satz die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Bildung; 

 9. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 

Fachhochschul-Studiengesetz 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Erhalter Erhalter 
§ 2. (1) … 
(2) Die Erhalter sind berechtigt, von ordentlichen Studierenden einen 

Studienbeitrag in Höhe von höchstens 363,36 Euro je Semester einzuheben. Von 
Studierenden aus Drittstaaten, die nicht unter die Personengruppe gemäß § 1 der 
Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die 
Festlegung von Personengruppen bei der Zulassung zu ordentlichen Studien 
(Personengruppenverordnung), BGBl. II Nr. 211/1997, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 15/1998, fallen und die über eine 
Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, verfügen, dürfen höchstens 

§ 2. (1) … 
(2) Die Erhalter sind berechtigt, von ordentlichen Studierenden einen 

Studienbeitrag in Höhe von höchstens 363,36 Euro je Semester einzuheben. Von 
Studierenden aus Drittstaaten, die nicht unter die Personengruppen gemäß der 
Personengruppenverordnung der zuständigen Bundesministerin oder des 
zuständigen Bundesministers und der Bundesministerin oder des Bundesministers 
für Bildung, fallen und die über eine Aufenthaltsberechtigung für Studierende 
gemäß § 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I 
Nr. 100/2005, verfügen, dürfen höchstens kostendeckende Beiträge eingehoben 
werden. Die betragliche Einschränkung des ersten Satzes gilt nicht für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
kostendeckende Beiträge eingehoben werden. Die betragliche Einschränkung des 
ersten Satzes gilt nicht für Bildungsaktivitäten von Erhaltern, die ausschließlich 
in Drittstaaten angeboten und durchgeführt werden. 

(3) … (5) … 

Bildungsaktivitäten von Erhaltern, die ausschließlich in Drittstaaten angeboten 
und durchgeführt werden. 

(3) … (5) … 

Ziele und leitende Grundsätze von Fachhochschul-Studiengängen Ziele und leitende Grundsätze von Fachhochschul-Studiengängen 
§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Grundsätze für die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: 

 1. bis 9. … 
(2) Grundsätze für die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: 

 1. bis 9. … 
 10. Fachhochschul-Studiengänge können auch als gemeinsame 

Studienprogramme durchgeführt werden. Dies sind ordentliche Studien, 
die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren 
österreichischen Universitäten, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen, Privatuniversitäten oder Pädagogischen Hochschulen 
sowie ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
in der Form eines joint-, double- oder multiple-degree programs 
durchgeführt werden, wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein 
muss, welche Leistungen die betreffenden Studierenden an den 
beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben. 

 10. Fachhochschul-Studiengänge dürfen auch als gemeinsame 
Studienprogramme oder gemeinsam eingerichtete Studien angeboten 
werden. Gemeinsame Studienprogramme sind Studien, die auf Grund 
von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen, Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, double 
oder multiple degree programs durchgeführt werden. Gemeinsam 
eingerichtete Studien sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen 
zwischen einer oder mehreren österreichischen Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen oder Privatuniversitäten durchgeführt werden, wobei ein 
gleichlautendes Curriculum zu erlassen ist. Wenn die beteiligten 
Bildungseinrichtungen beschließen, ein gemeinsames Studienprogramm 
oder ein gemeinsam eingerichtetes Studium nicht mehr durchzuführen, 
ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu treffen, dass 
Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen 
Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern zu 
umfassen hat, möglich ist.“ 

 11. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen sind berechtigt, Lehrgänge 
zur Weiterbildung einzurichten. Diese dürfen auch von mehreren 
Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen gemeinsam sowie 
gemeinsam mit anderen anerkannten postsekundären 
Bildungseinrichtungen durchgeführt werden. Die beteiligten 
Bildungseinrichtungen haben eine Vereinbarung über die Durchführung, 
insbesondere die Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstellung von 
Zeugnissen, Anerkennung von Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von 

 11. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen sind berechtigt, Lehrgänge 
zur Weiterbildung einzurichten. Diese können auch als gemeinsame 
Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete Studien angeboten 
und zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung in 
Zusammenarbeit mit außerhochschulischen Rechtsträgern durchgeführt 
werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden 
Studienplan ist die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstaltungen zu 
der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu machen. Gesetzliche 
Zuständigkeiten bleiben von dieser Bestimmung unberührt. Die 
Lehrgänge zur Weiterbildung dürfen zur wirtschaftlichen und 
organisatorischen Unterstützung in Zusammenarbeit mit 
außerhochschulischen Rechtsträgern durchgeführt werden. 

 Gemeinsame Studienprogramme 
 § 3a. Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 

Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere 
über die Festlegung der Leistungen die die betreffenden Studierenden an den 
beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu schließen. 

 Gemeinsam eingerichtete Studien 
 § 3b. (1) Bei gemeinsam eingerichteten Studien haben die beteiligten 

österreichischen Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung insbesondere über die 
Durchführung sowie die Arbeits- und die Ressourcenaufteilung zu schließen. 

 (2) In dem von den zuständigen Organen der beteiligten 
Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die 
Zuordnung der Fächer zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu 
machen. 

 (3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
und anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen gleichlautend zu 
erlassenden Verordnungen bzw. von den zuständigen Organen von Einrichtungen 
zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten 
gleichlautend zu veröffentlichenden Vereinbarungen sind Regelungen betreffend 
die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen 
festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche studienrechtlichen 
Satzungsbestimmungen welcher beteiligten Bildungseinrichtungen jeweils zur 
Anwendung kommen. 

 (4) Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerichteten Studium darf nur an 
einer der beteiligten Bildungseinrichtungen nach Wahl der oder des Studierenden 
erfolgen. Die Rektorate der beteiligten Universitäten und öffentlichen und 
anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen können durch gleichlautend 
zu erlassende Verordnungen bzw. die zuständigen Organe von Einrichtungen zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten 
können durch gleichlautend zu veröffentlichende Vereinbarungen jene 
Bildungseinrichtung bestimmen, welche die Zulassung durchzuführen hat. Mit der 
Zulassung wird die oder der Studierende auch Angehörige oder Angehöriger 
aller am gemeinsam eingerichteten Studium beteiligten Bildungseinrichtungen. 

 (5) Die zulassende Bildungseinrichtung hat die Zulassung und die 
Fortsetzungsmeldungen durchzuführen, die das Studium betreffenden 
Bestätigungen, Bescheinigungen und Nachweise sowie die abschließenden 
Zeugnisse auszustellen und den vorgesehenen akademischen Grad bzw. die 
vorgesehene akademische Bezeichnung zu verleihen sowie den Anhang zum 
Diplom auszustellen. 

 (6) Im Falle der Beteiligung an einem gemeinsam eingerichteten Studium 
mit einer Universität oder Pädagogischen Hochschule finden die 
studienrechtlichen Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I 
Nr. 120/2001, bzw. des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006, 
Anwendung, wobei die Studiengangsleitung im Rahmen der Hoheitsverwaltung 
tätig wird. Gegen Bescheide in studienrechtlichen Angelegenheiten ist eine 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

 (7) Studien zur Erlangung eines Lehramtes können nur als gemeinsam 
eingerichtete Studien im Sinne von § 54 Abs. 9 UG sowie § 38 Abs. 2c HG mit 
zumindest einer Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule 
durchgeführt werden. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 25. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
betraut. 

§ 25. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft betraut. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 26. (1) bis (8) … § 26. (1) bis (8) … 

 (9) § 3 Abs. 2 Z 10 und 11 und die §§ 3a und 3b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/20XX treten mit 1. Oktober 2017 in Kraft. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 27. (1) bis (14) … § 27. (1) bis (14) … 

 (15) Die Einrichtung eines gemeinsam eingerichteten Studiums gemäß § 3b 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mit einer Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule setzt ein 
einheitliches Matrikelnummernsystem und die Möglichkeit des Austausches der 
für die Durchführung eines gemeinsam eingerichteten Studiums erforderlichen 
Daten voraus. 

Privatuniversitätengesetz 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Studien Studien 
§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) … 
(3) Studien von Privatuniversitäten können auch als gemeinsame 

Studienprogramme durchgeführt werden. Dies sind ordentliche Studien, die auf 
Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren österreichischen 
Universitäten, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen, anderen 
Privatuniversitäten oder Pädagogischen Hochschulen sowie ausländischen 
anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines joint-, 
double- oder multiple-degree programs durchgeführt werden, wobei in diesen 
Vereinbarungen festgelegt sein muss, welche Leistungen die betreffenden 
Studierenden an den beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben. 

(3) Studien dürfen auch als gemeinsame Studienprogramme oder als 
gemeinsam eingerichtete Studien angeboten werden. Gemeinsame 
Studienprogramme sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen 
einer oder mehreren Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von 
Fachhochschul-Studiengängen, Privatuniversitäten oder ausländischen 
anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, 
double oder multiple degree programs durchgeführt werden. Gemeinsam 
eingerichtete Studien sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen 
einer oder mehreren österreichischen Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen oder 
Privatuniversitäten durchgeführt werden, wobei ein gleichlautendes Curriculum 
zu erlassen ist. Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein 
gemeinsames Studienprogramm oder ein gemeinsam eingerichtetes Studium nicht 
mehr durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu 
treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei 
Semestern zu umfassen hat, möglich ist. 

(4) Privatuniversitäten sind berechtigt, Universitätslehrgänge einzurichten. 
Diese dürfen auch von mehreren Privatuniversitäten gemeinsam sowie 
gemeinsam mit anderen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
durchgeführt werden. Die beteiligten Bildungseinrichtungen haben eine 
Vereinbarung über die Durchführung, insbesondere die Zuständigkeiten 
(Zulassung, Ausstellung von Zeugnissen, Anerkennung von Prüfungen etc.) zu 
schließen. In dem von den beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu 
erlassenden Studienplan ist die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstaltungen 
zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu machen. Gesetzliche 

(4) Privatuniversitäten sind berechtigt, Universitätslehrgänge einzurichten. 
Diese können auch als gemeinsame Studienprogramme oder als gemeinsam 
eingerichtete Studien angeboten und zur wirtschaftlichen und organisatorischen 
Unterstützung in Zusammenarbeit mit außerhochschulischen Rechtsträgern 
durchgeführt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuständigkeiten bleiben von dieser Bestimmung unberührt. Die 
Universitätslehrgänge dürfen zur wirtschaftlichen und organisatorischen 
Unterstützung in Zusammenarbeit mit außerhochschulischen Rechtsträgern 
durchgeführt werden. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 
 Gemeinsame Studienprogramme 
 § 3a. Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 

Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere 
über die Festlegung der Leistungen die die betreffenden Studierenden an den 
beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu schließen. 

 Gemeinsam eingerichtete Studien 
 § 3b. (1) Bei gemeinsam eingerichteten Studien haben die beteiligten 

österreichischen Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung insbesondere über die 
Durchführung sowie die Arbeits- und die Ressourcenaufteilung zu schließen. 

 (2) In dem von den zuständigen Organen der beteiligten 
Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die 
Zuordnung der Fächer zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu 
machen. 

 (3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
und anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen gleichlautend zu 
erlassenden Verordnungen bzw. von den zuständigen Organen von Einrichtungen 
zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten 
gleichlautend zu veröffentlichenden Vereinbarungen sind Regelungen betreffend 
die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen 
festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche studienrechtlichen 
Satzungsbestimmungen welcher beteiligten Bildungseinrichtungen jeweils zur 
Anwendung kommen. 

 (4) Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerichteten Studium darf nur an 
einer der beteiligten Bildungseinrichtungen nach Wahl der oder des Studierenden 
erfolgen. Die Rektorate der beteiligten Universitäten und öffentlichen und 
anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen können durch gleichlautende 
Verordnungen bzw. die zuständigen Organe von Einrichtungen zur Durchführung 
von Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten können durch 
gleichlautend zu veröffentlichende Vereinbarungen jene Bildungseinrichtung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestimmen, welche die Zulassung durchzuführen hat. Mit der Zulassung wird die 
oder der Studierende auch Angehörige oder Angehöriger aller am gemeinsam 
eingerichteten Studium beteiligten Bildungseinrichtungen. 

 (5) Die zulassende Bildungseinrichtung hat die Zulassung und die 
Fortsetzungsmeldungen durchzuführen, die das Studium betreffenden 
Bestätigungen, Bescheinigungen und Nachweise sowie die abschließenden 
Zeugnisse auszustellen und den vorgesehenen akademischen Grad bzw. die 
vorgesehene akademische Bezeichnung zu verleihen sowie den Anhang zum 
Diplom auszustellen. 

 (6) Im Falle der Beteiligung an einem gemeinsam eingerichteten Studium 
mit einer Universität oder Pädagogischen Hochschule finden die 
studienrechtlichen Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I 
Nr. 120/2001, bzw. des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006, 
Anwendung, wobei die jeweiligen in der Satzung der Privatuniversität 
festgelegten Organe im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig werden. Gegen 
Bescheide in studienrechtlichen Angelegenheiten ist eine Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

 (7) Studien zur Erlangung eines Lehramtes können nur als gemeinsam 
eingerichtete Studien im Sinne von § 54 Abs. 9 UG sowie § 38 Abs. 2c HG mit 
zumindest einer Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule 
durchgeführt werden. 

§ 8. (1) bis (7) … 
(8) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. bis 3. … 
 4. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung. 

§ 8. (1) bis (7) … 
(8) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. bis 3. … 
 4. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 
 (9) § 3 Abs. 3 und 4 und die §§ 3a und 3b in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/20XX treten mit 1. Oktober 2017 in Kraft. Die 
Einrichtung eines gemeinsam eingerichteten Studiums gemäß § 3b mit einer 
Universität und bzw. oder Pädagogischen Hochschule setzt ein einheitliches 
Matrikelnummernsystem und die Möglichkeit des Austausches der für die 
Durchführung eines gemeinsam eingerichteten Studiums erforderlichen Daten 
voraus. 
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Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Akkreditierung von Fachhochschul-Einrichtungen und Fachhochschul-
Studiengängen 

Akkreditierung von Fachhochschul-Einrichtungen und Fachhochschul-
Studiengängen 

§ 23. (1) bis (4) … § 23. (1) bis (4) … 
 (4a) Bei gemeinsam eingerichteten Studien sind die Ergebnisse bereits 

stattgefundener Qualitätssicherungsverfahren anzuerkennen. 
(5) bis (10) … (5) bis (10) … 

Akkreditierung von Privatuniversitäten und Studien an Privatuniversitäten Akkreditierung von Privatuniversitäten und Studien an Privatuniversitäten 
§ 24. (1) bis (4) … § 24. (1) bis (5) … 

 (5a) Bei gemeinsam eingerichteten Studien sind die Ergebnisse bereits 
stattgefundener Qualitätssicherungsverfahren anzuerkennen. 

(5) bis (12) … (6) bis (12) … 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 37. (1) … (4) … § 37. (1) … (4) … 
 (5) § 23 Abs. 4a und § 24 Abs. 5a und die Anlage zu § 30a Abs. 1 Z 4 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/20XX treten mit 1. Oktober 2017 in 
Kraft. Die Anlage zu § 30 Abs. 1 Z 4 tritt mit Ablauf des 30. Septembers 2017 
außer Kraft. 

Anlage 

zu § 30 Abs. 1 Z 4 

Anlage 

zu § 30a Abs. 1 Z 4 
Rahmenvorgaben für die Begutachtung der Curricula durch den 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

Rahmenvorgaben für die Begutachtung der Curricula durch den 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

Der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung orientiert 
sich in der Erstellung seiner Stellungnahmen im Rahmen der Curricula-
Begutachtungsverfahren zu den Curricula der neuen Lehramtsstudien an 
folgenden Rahmenvorgaben zur Studienarchitektur. 

Der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung orientiert 
sich in der Erstellung seiner Stellungnahmen im Rahmen der Curricula-
Begutachtungsverfahren zu den Curricula der Lehramtsstudien an folgenden 
Rahmenvorgaben zur Studienarchitektur: Die Curricula von Bachelor- und 
Masterstudien für das Lehramt haben kompetenzorientiert gestaltet zu sein. Sie 
haben die Entwicklung professionsorientierter Kompetenzen wie allgemeiner und 
spezieller pädagogischer Kompetenzen, fachlicher und didaktischer, inklusiver, 
interkultureller, interreligiöser und sozialer Kompetenzen, Diversitäts- und 
Genderkompetenzen und Professionsverständnis zu berücksichtigen sowie ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
umfassendes Verständnis für die Bildungsaufgabe zu fördern. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rahmenvorgaben für Lehramtsstudien Rahmenvorgaben für Lehramtsstudien: 
Für Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines Lehramtes im 
Bereich der Primarstufe 

1. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Primarstufe 

Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Credits; davon: 
 – 40 bis 50 ECTS-Credits für allgemeine bildungswissenschaftliche 

Grundlagen; 
 – 120 bis 130 ECTS-Credits für Elementar- und 

Primarstufenpädagogik und –didaktik mit Schwerpunk im 
jeweiligen Altersbereich (Elementar- oder Primarstufe); 

 – 60 bis 80 ECTS-Credits Schwerpunktsetzung (z. B. in einem 
fachlichen Bildungsbereich, in Inklusiver Pädagogik, in Sonder- 
und Heilpädagogik, in Sozialpädagogik, in Mehrsprachigkeit 
usw.); 

 – pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 
Maximal 60 ECTS-Credits können für Absolventinnen und Absolventen einer 
BAKIP angerechnet werden. 

1.1. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten; 
davon: 
 a.) 40 bis 50 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 b.) 120 bis 130 ECTS-Anrechnungspunkte für Elementar- und 

Primarstufenpädagogik und –didaktik mit Schwerpunkt im jeweiligen 
Altersbereich (Elementar- oder Primarstufe), wobei der Anteil der 
Fachdidaktik zumindest 20 % zu umfassen hat; 

 c.) 60 bis 80 ECTS-Anrechnungspunkte für den Schwerpunkt: im 
Rahmen der Inklusiven Pädagogik Sonder- und Heilpädagogik, 
Interkulturelle Pädagogik, Mehrsprachigkeit, gendersensible 
Pädagogik etc.; Inklusive Pädagogik ist jedenfalls als Schwerpunkt 
vorzusehen; für Altersbereiche: Elementarpädagogik, 
Sozialpädagogik etc.; fachspezifische Schwerpunkte. Im Curriculum 
ist im Qualifikationsprofil darzulegen, für welche 
Einsatzmöglichkeiten sich Absolventinnen und Absolventen des 
jeweiligen Schwerpunkts qualifizieren. 

 d.) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren, 
wobei Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen 
Studien zumindest im Umfang von 10 ECTS-
Anrechnungspunkten vorgesehen werden müssen. 

Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-Credits: 
 – Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 – der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen 

muss so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im 
Bachelorstudium mindestens 60 ECTS-Credits im Gesamtstudium 
enthalten sind; 

 – falls nach Absolvierung eines Bachelorstudiums für die 
Primarstufe die Elementar- und die Primarstufe abgedeckt werden 
sollen, erhöht sich der Aufwand des Masterstudiums auf 
mindestens 90 ECTS-Credits. 

1.2. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a.) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b.) der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen muss 

so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im Bachelorstudium 
mindestens 60 ECTS- Anrechnungspunkte im Gesamtstudium 
enthalten sind; 

 c.) pädagogisch praktische Studien sind zu integrieren. Der Anteil an 
pädagogisch-praktischen Studien muss so groß sein, dass zusammen 
mit dem Anteil im Bachelorstudium mindestens 40 ECTS-
Anrechnungspunkte im Gesamtstudium enthalten sind; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 d.) falls nach Absolvierung eines Bachelorstudiums für die Primarstufe 

die Elementar- und die Primarstufe abgedeckt werden sollen, erhöht 
sich der Aufwand des Masterstudiums auf mindestens 90 ECTS-
Anrechnungspunkte. 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums im Bereich der 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) kann ein Erweiterungsstudium für die 
Primarstufe in Form eines weiteren Masterstudiums im Umfang von 120 ECTS-
Credits angeboten werden. 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) kann ein Masterstudium für das Lehramt Primarstufe in 
Form eines weiteren Masterstudiums im Umfang von 120 ECTS- 
Anrechnungspunkten angeboten werden. 

Für Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines Lehramtes im Bereich 
der Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

2. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) 

Ein „Studienfach“ bezieht sich im Folgenden immer auf einen 
Unterrichtsgegenstand im Bereich der Sekundarstufe (Allgemeinbildung). 

entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Credits; davon: 
 – 40 bis 50 ECTS-Credits für allgemeine bildungswissenschaftliche 

Grundlagen; 
 – pro Studienfach 95 bis 100 ECTS-Credits für 

studienfachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaften bzw. 
190 bis 200 ECTS-Credits für mehr als zwei sich gegenseitig 
inhaltlich überschneidende Fächer (kohärentes Fächerbündel); 

 – oder statt 2. Studienfach Spezialisierungen im Umfang von 95 bis 
100 ECTS Credtis (z. B. Inklusive Pädagogik, Sonder- und 
Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.); 

 – pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

2.1. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a.) 40 bis 50 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 b.) pro Unterrichtsfach 95 bis 100 ECTS-Anrechnungspunkte für 

fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaften bzw. 190 bis 200 
ECTS-Anrechnungspunkte für mehr als zwei einander inhaltlich 
überschneidende Fächer (kohärentes Fächerbündel); 

 c.) oder statt 2. Unterrichtsfach Spezialisierung im Umfang von 95 bis 
100 ECTS-Anrechnungspunkten (im Rahmen der Inklusiven 
Pädagogik: Sonder- und Heilpädagogik, Interkulturelle Pädagogik, 
Mehrsprachigkeit, gendersensible Pädagogik etc., Medienpädagogik, 
Berufsorientierung etc.; für Altersbereiche: Primarstufenpädagogik). 
Inklusive Pädagogik ist jedenfalls als Spezialisierung vorzusehen; 

 d.) von den für die fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaft 
vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkten hat der Anteil der 
Fachdidaktik pro Unterrichtsfach oder Spezialisierung oder 
kohärentem Fächerbündel zumindest 20 % zu umfassen; 

 e.) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren, wobei Praktika im 
Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im Umfang 
von 10 ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden müssen. 

Masterstudium im Umfang von mindestens 90 ECTS-Credits: 
 – Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 – der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen 

muss so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im 
Bachelorstudium mindestens 60 ECTS-Credits im Gesamtstudium 
enthalten sind; 

 – im Gesamtstudium müssen mindestens 115 ECTS-Credits 
studienfachbezogene Teile pro Studienfach enthalten sein. 

2.2. Masterstudium im Umfang von mindestens 90 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a.) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b.) der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen muss 

so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im Bachelorstudium 
mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte im Gesamtstudium 
enthalten sind; 

 c.) im Gesamtstudium müssen mindestens 115 ECTS-
Anrechnungspunkte fachbezogene Teile pro Unterrichtsfach oder 
Spezialisierung bzw. mindestens 230 ECTS-Anrechnungspunkte für 
mehr als zwei einander inhaltlich überschneidende Fächer 
(kohärentes Fächerbündel) enthalten sein. 

 d.) von den für die fachbezogene Fachdidaktik und Fachwissenschaft 
vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkten hat der Anteil der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fachdidaktik pro Unterrichtsfach oder Spezialisierung oder 
kohärentem Fächerbündel zumindest 20 % zu umfassen; 

 e.) pädagogisch praktische Studien sind zu integrieren. Der Anteil an 
pädagogisch-praktischen Studien muss so groß sein, dass zusammen 
mit dem Anteil im Bachelorstudium mindestens 40 ECTS-
Anrechnungspunkte im Gesamtstudium enthalten sind; 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums im Bereich der 
Primarstufe mit Spezialisierung in einem fachlichen Bildungsbereich kann ein 
Erweiterungsstudium für die Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in Form eines 
weiteren Masterstudiums im Umfang von mindestens 90 ECTS-Credits 
angeboten werden. 

Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums Primarstufe mit 
Schwerpunkt in einem fachlichen Bildungsbereich kann ein Masterstudium für 
das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in Form eines weiteren 
Masterstudiums im Umfang von mindestens 90 ECTS-Anrechnungspunkten 
angeboten werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rahmenvorgaben für Lehramtsstudien für Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger 

entfällt 

Für facheinschlägige Studien ergänzende Studien zur Erlangung eines 
Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

3. Für Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in 
nur einem Unterrichtsfach: 

Zulassungsvoraussetzung: 
 – Absolvierung eines facheinschlägigen Studiums an einer tertiären 

Bildungseinrichtung im Ausmaß von mindestens 180 ECTS-
Credits. 

3.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a.) Absolvierung eines fachlich in Frage kommenden Studiums an einer 

anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung im Ausmaß von 
mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten und 

 b.) Nachweis einer facheinschlägigen Berufspraxis im Umfang von 
mindestens 3.000 Stunden. 

Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Credits, davon: 
 – 150 ECTS-Credits, die durch das facheinschlägige Studium 

angerechnet werden; 
 – 90 ECTS-Credits für allgemeine bildungswissenschaftliche 

Grundlagen und Fachdidaktik; davon können maximal 30 ECTS-
Credits durch eine mindestens einjährige berufliche Praxis mit 
pädagogischen Tätigkeitsanteilen angerechnet werden. 

 – pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

entfällt 

Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-Credits: 
 – Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 – der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen 

muss so groß sein, dass zusammen mit dem Anteil im 
Bachelorstudium mindestens 60 ECTS-Credits im Gesamtstudium 
enthalten sind; 

 – Falls im Masterstudium pädagogische Spezialisierungen (z. B. 
Inklusive Pädagogik, Sonder- und Heilpädagogik, 
Sozialpädagogik; Berufsorientierung, Mehrsprachigkeit, 
Medienpädagogik usw.) abgedeckt werden sollen, erhöht sich der 
Aufwand des Masterstudiums auf mindestens 90 ECTS-Credits. 

3.2. Masterstudium im Umfang von 120 ECTS-Anrechnungspunkten, davon: 
 a.) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b.) mindestens 45 ECTS-Anrechungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; 
 c.) mindestens 23 ECTS-Anrechungspunkte für Fachdidaktik 
 d.) pädagogisch-praktische Studien im Ausmaß von 30 ECTS- 

Anrechnungspunkten sind zu integrieren, wobei Praktika im Rahmen 
der pädagogisch-praktischen Studien zumindest im Umfang von 10 
ECTS-Anrechnungspunkten vorgesehen werden müssen. 

Für Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines Lehramtes im 
Bereich der Sekundarstufe (Berufsbildung) 

4. Für Bachelor- und Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe 
(Berufsbildung): 

Zulassungsvoraussetzungen: 
 – eine facheinschlägige Berufsabschlussprüfung oder 

4.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a.) eine facheinschlägige Berufsabschlussprüfung oder gleichzuhaltende 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gleichzuhaltende Eignung (z. B. Meisterprüfung, 
Konzessionsprüfung, Abschluss einer facheinschlägigen BHS 
usw.); 

 – eine mindestens 3-jährige facheinschlägige Berufspraxis; 
Ausnahmen sind durch Verordnung der Bundesministerin oder 
des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur zu regeln. 

Eignung (z B Meisterprüfung, Konzessionsprüfung, Abschluss einer 
facheinschlägigen BHS usw.); 

 b.) eine mindestens 3-jährige facheinschlägige Berufspraxis; Ausnahmen 
sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung zu regeln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Credits; davon: 
 – 60 ECTS-Credits für allgemeine bildungswissenschaftliche 

Grundlagen; davon können maximal 30 ECTS-Credits für eine 
Berufspraxis mit pädagogischen Anteilen angerechnet werden; 

 – 120 ECTS-Credits für berufsfachliche Grundlagen; davon können 
maximal 120 ECTS-Credits für eine mindestens dreijährige 
facheinschlägige Berufspraxis angerechnet werden; falls keine 
mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis vorliegt, 
können maximal 60 ECTS-Credits angerechnet werden; 

 – 60 ECTS-Credits für Fachdidaktik; davon können maximal 30 
ECTS-Credits für eine Berufspraxis mit pädagogischen Anteilen 
angerechnet werden; 

 – pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

 4.2. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a.) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen; davon können maximal 30 
ECTS-Anrechnungspunkten für eine Berufspraxis mit pädagogischen 
Anteilen angerechnet werden; 

 b.) 120 ECTS-Anrechnungspunkte für berufsfachliche Grundlagen; davon 
können maximal 120 ECTS-Anrechnungspunkte für eine mindestens 
dreijährige facheinschlägige Berufspraxis angerechnet werden; falls 
keine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis vorliegt, 
können maximal 60 ECTS-Anrechnungspunkte angerechnet werden; 

 c.) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für Fachdidaktik; davon können 
maximal 30 ECTS-Anrechnungspunkte für eine Berufspraxis mit 
pädagogischen Anteilen angerechnet werden; 

 d.) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 
 Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-Credits: 
 – Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 – Pädagogische Spezialisierungen (z. B. Inklusive Pädagogik, 

Sonder- und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.). 

4.3. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a.) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b.) Pädagogische Spezialisierungen (z B Inklusive Pädagogik, Sonder- 

und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.). 

Für facheinschlägige Studien ergänzende Studien zur Erlangung eines 
Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe (Berufsbildung): 

5. Für facheinschlägige Studien ergänzende Studien zur Erlangung eines 
Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe (Berufsbildung): 

Zulassungsvoraussetzungen: 
 – Absolvierung eines facheinschlägigen Studiums an einer tertiären 

Bildungseinrichtung im Ausmaß von mindestens 240-300 ECTS-
Credits; 

 – Eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis; 
Ausnahmen sind durch Verordnung der Bundesministerin oder 
des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur zu regeln. 

5.1. Zulassungsvoraussetzungen: 
 a.) Absolvierung eines facheinschlägigen Studiums an einer tertiären 

Bildungseinrichtung im Ausmaß von mindestens 240-300 ECTS-
Anrechnungspunkten; 

 b.) Eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis; 
Ausnahmen sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung zu regeln. 

Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Credits, davon: 
 – 180 ECTS-Credits, die aus dem facheinschlägigen Studium 

angerechnet werden; 
 – 60 ECTS-Credits für allgemeine bildungswissenschaftliche 

5.2. Bachelorstudium im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungspunkten, 
davon: 
 a.) 180 ECTS-Anrechnungspunkte, die aus dem facheinschlägigen 

Studium angerechnet werden; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Grundlagen und Fachdidaktik; 

 – pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 
 b.) 60 ECTS-Anrechnungspunkte für allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen und Fachdidaktik; 
 c.) pädagogisch-praktische Studien sind zu integrieren. 

 Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-Credits: 
 – Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 – Pädagogische Spezialisierungen (z. B. Inklusive Pädagogik, 

Sonder- und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.). 

5.3. Masterstudium im Umfang von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten: 
 a.) Bezug zur pädagogischen Tätigkeit und zur Wissenschaft; 
 b.) Pädagogische Spezialisierungen (z B Inklusive Pädagogik, Sonder- 

und Heilpädagogik, Sozialpädagogik; Berufsorientierung, 
Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik usw.). 
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